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Siegmar Rothstein

Gab es eine Alternative?

Zur Vorgeschichte der Gründung der Bundesrepublik Deutschland

Einleitung

Am 24. Mai 1949 trat das Bonner Grundgesetz 
in Kraft und am 20. September 1949 wurde die 
Konstituierung der Bundesrepublik abgeschlos-
sen. Diese historischen Vorgänge jähren sich 
1969 zum zwanzigsten Male — sicher ein 
Grund, sich gerade in diesem Jahre die Ereig-
nisse im Zusammenhang in Erinnerung zu 
rufen und im Hinblick auf das zweigeteilte 
Deutschland darüber nachzudenken, ob der 
1948/49 eingeschlagene Weg — zumindest für 
die Deutschen — der einzig mögliche war oder 
ob es eine Alternative gab, der man, nachträg-
lich betrachtet, den Vorzug hätte geben sollen.

In der vorliegenden Arbeit wird besonderes 
Gewicht gelegt auf die Darstellung der Lon-
doner Sechsmächtekonferenz 1948, auf der die 
drei Westmächte zusammen mit den Benelux-
staaten zum ersten Male nach dem Scheitern 
der Viermächteverhandlungen eine gemein-
same Deutschlandpolitik festgelegt haben. 
Diese Konferenz hat bisher weder wissen-
schaftlich noch publizistisch die ihr an sich zu-
kommende Beachtung erfahren, obwohl ihr 
entscheidende Bedeutung für die Gründung der 
Bundesrepublik Deutschland zukommt. Soweit 
ich sehe, gibt es zu dieser Konferenz noch keine 
größere Darstellung, allein Lucius D. Clay hat 
in seinem Buch „Decision in Germany" ein 
Kapitel dieser Konferenz gewidmet. Im übri-
gen beschränkt man sich darauf, die Ergebnisse 
dieser Konferenz, die sogenannten Londoner 
Empfehlungen, zu zitieren. Außerdem habe 
ich die Besprechungen der deutschen Minister-
präsidenten der drei westlichen Besatzungs-
zonen untereinander und mit den Militärgou-
verneuren zur Frage, ob die Londoner Emp-
fehlungen angenommen werden sollten oder 
nicht, ausführlich erörtert. Erst durch die Zu-
stimmung der Deutschen wurde ja der Weg 
zur Gründung der Bundesrepublik Deutschland 
frei. Durch einen Beschluß der Konferenz der 
Ministerpräsidenten war es mir möglich, Ein-
sicht zu nehmen in die allgemein nicht zu-

gänglichen Besprechungsprotokolle, um sie bei 
dieser Darstellung mit zu verwerten. Das 
Schlußkapitel dieser Arbeit ist der Frage ge-
widmet, ob es für die Deutschen eine reale 
Alternative zur Annahme der Londoner Emp-
fehlungen gab.
Gegen diese Art der Darstellung wird man ein-
wenden können, daß wesentliche Komplexe 
nicht die gebührende Berücksichtigung gefun-
den haben, deren Kenntnis ebenfalls wichtig 
für das Verständnis der Vorgeschichte der Bun-
desrepublik Deutschland ist: Hierzu gehören 
vornehmlich die Erörterungen der Sieger-
mächte über die Lösung des Deutschlandpro-
blems, insbesondere im Rat der Außenminister 
und im Kontrollrat, und der erkennbar gewor-
dene Auffassungswandel der vier Großmächte 
etwa von der Jalta-Konferenz bis zum Ab-
bruch der Londoner Sitzung des Rates der 
Außenminister im November/Dezember 1947. 
Außerdem gehören hierher die unterschied-
lichen Entwicklungen in den vier Besatzungs-
zonen zwischen 1945 und 1948 und schließlich 
der Gang der Ereignisse vom Zusammentritt 
des Parlamentarischen Rates am 1. September 
1948 bis zur Genehmigung des Grundgesetzes 
durch die Militärgouverneure am 12. Mai 1949. 
Hierauf bin ich nur soweit eingegangen, wie 
es mir zum Verständnis der Gesamtereignisse 
notwendig erschien.
Auf eine breiter angelegte Darstellung mußte 
verzichtet werden, um die Arbeit nicht unge-
wöhnlich umfangreich werden zu lassen. Der 
Verzicht fiel mir um so leichter, als es zu die-
sen Fragen ausreichende Literatur gibt. An 
Werken neueren Datums darf in diesem Zu-
sammenhang verwiesen werden auf Hans- 
Peter Schwarz: „Vom Reich zur Bundes-
republik" und Tilman Pünder: „Das bizonale 
Interregnum"; wesentlich ist auch Peter H. 
Merkl: „Die Entstehung der Bundesrepublik 
Deutschland". Hier finden Interessierte wei-
tere Literaturhinweise.
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I. Verhandlungen der westlichen Militärgouverneure 
mit den deutschen Ministerpräsidenten im Juli 1948

1. Übergabe der Frankfurter Dokumente 
(Londoner Empfehlungen) am 1. Juli 1948

a) Am 1. Juli 1948 übergaben die Militärgou-
verneure der westlichen Besatzungszonen den 
elf Ministerpräsidenten und Bürgermeistern 
dieser Zonen in Frankfurt drei Dokumente. Sie 
gehören zu den wichtigsten Dokumenten zum 
Verständnis der Gründung der Bundesrepu-
blik Deutschland und sind später unter dem 
Namen „Frankfurter Dokumente" bekannt-
gew 1orden ).

Hierin wurden die Ministerpräsidenten der 
Länder der westlichen Besatzungszonen auto-
risiert, eine „verfassunggebende Versamm-
lung" einzuberufen, die spätestens am 1. Sep-
tember 1948 zusammentreten und eine demo-
kratische Verfassung „föderalistischen Typs" 
ausarbeiten sollte. Außerdem wurden die Mini-
sterpräsidenten ersucht, die Grenzen der ein-
zelnen Länder auf eventuelle Anderungen zu 
überprüfen. Schließlich kündigten die Militär-
gouverneure an, gleichzeitig mit der Verkün-
dung der neuen Verfassung ein Besatzungs-
statut zu veröffentlichen, in dem sie die Be-
ziehungen zwischen der neuen deutschen Re-
gierung und den alliierten Behörden sorgfältig 
definieren wollten.

Die „Frankfurter Dokumente" beruhten auf 
Beschlüssen in Form von Empfehlungen, auf 
die sich Vertreter der drei Westmächte und der 
drei Beneluxstaaten auf einer Konferenz in 
London von Ende Februar bis Anfang Juni 
1948 einigen konnten. Auf dieser Sechsmächte-
konferenz war zum ersten Male nach dem 
Scheitern der Viermächteverhandlungen die 
westliche Deutschlandpolitik in Einzelheiten 
festgelegt worden, und die „Londoner Emp-
fehlungen" sahen neben der Ausarbeitung 
einer Verfassung für die drei westlichen Be-
satzungszonen vor: Koordinierung der Wirt-
schaftspolitik in den drei Westzonen, volle 
Teilnahme dieser Zonen am Wiederaufbaupro-
gramm (Marshallplan), Schaffung einer Sicher-
heitsbehörde, Errichtung einer internationalen 
Ruhrbehörde und kleinere Grenzberichtigun-

1) Wortlaut der Dokumente: Documents on the 
Creation of the German Federal Constitution, 
S. 43—45; deutsch in: Deuerlein, Die Einheit 
Deutschlands, S. 468—470.

gen zugunsten der Beneluxstaaten und Frank-
reichs2  ).

1) Wortlaut des Kommuniques über die Londoner 
Sechsmächtekonferenz in: Germany 1947—1949, 
S 78; deutsch in: Deuerlein, a. a. O., S. 459—461.
3) Leusser, Ministerpräsidentenkonferenzen seit 
1945, S. 63.
4) Rundfunkansprache Ehards vom 14. Mai 1947 
(Die deutsche Ministerpräsidentenkonferenz, S. 10 
bis 14 [12]).
5) Mitteilung des ehemaligen Ministerpräsidenten 
Dr. Reinhold Maier in einer Unterredung am 
24. März 1966 in Stuttgart.
6) Ebenda.
7) Protokoll der Konferenz zwischen den Militär-
gouverneuren und deutschen Ministerpräsidenten 
am 1. Juli 1948. Wortlaut: Archivakten der hes-
sischen Staatskanzlei la08.
8) Neues Deutschland 9. 6. 1948.
9) Neues Deutschland 10. 6. 1948.

Die Ministerpräsidenten wurden von den Mili-
tärgouverneuren für berufen angesehen, die 
Londoner Beschlüsse auf deutscher Seite durch-
zuführen. Ihnen und nicht etwa den Partei-
führern diese Aufgabe anzuvertrauen, war in

3

 
Anbetracht der damaligen deutschen Situation 
wohl auch das einzig richtige ).

Sie waren als Chefs ihrer aufgrund demokra-
tischer Wahl zustande gekommenen Regierun-
gen die alleinigen politischen Repräsentanten 
und betrachteten sich als vorläufige Treuhän-
der des deutschen Volkes 4). An den Londoner 
Beratungen der sechs Mächte waren Deutsche 
weder beteiligt, noch wurden sie über den Ver-
lauf unterrichtet5). Die Ministerpräsidenten 
waren nach Frankfurt gereist, ohne überhaupt 
zu wissen, daß ihnen dort Dokumente über-
geben werden sollten6). Sie nahmen daher 
nicht sofort Stellung, sondern erbaten sich Zeit, 
um sie zunächst mit ihren Kabinetten und 
Landtagen zu beraten 7 ).

b) Die Reaktion auf das am 7. Juni 1948 ver-
öffentliche Kommunique über die Londoner 
Sechsmächtekonferenz war in Deutschland un-
einheitlich, wenn auch überwiegend kritisch 
gewesen:
Kompromißlose Ablehnung erfuhren sie durch 
die Kommunisten. „Neues Deutschland" be-
zeichnete sie als „Empfehlungen zum natio-
nalen Selbstmor 8d Deutschlands" ), die Bevöl-
kerung Westdeutschlands werde endgültig 
zu einer „rechtlosen Masse von Kolonialskla-
ven oder Landsknechten herabsinken" 9). Das 
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Präsidium des deutschen Volksrates legte nach 
einer Sitzung am 7. Juni 1948 gegen die Emp-
fehlung „feierliche Verwahrung" ein und be-
zeichnete sie als „Vergewaltigung des natür-
lichsten Grundrechtes

10
 des deutschen Volkes 

auf Selbstbestimmung" ).

Auch die Christlich-Demokratische Union 
äußerte sich eher ablehnend als zustimmend: 
Die Vorsitzenden der west- und süddeutschen 
Landesverbände bezeichneten die Londoner 
Empfehlungen als die „moderne Form einer 
Annexion, die dem Sieger die totale wirtschaft-
liche Macht ausliefert, ohne ihm gleichzeitig 
die mit einer territorialen Annexion zwangs-
läufig zusammenhängende politische Verant-
wortung sichtba 11r zu übertragen" ). Der Vor-
sitzende der CDU der britischen Zone, Konrad 
Adenauer, äußerte, die Empfehlungen über-
stiegen die „schlimmsten Befürchtungen", und 
übte an dem in London „beschlossenen System 
der Ausbeutung Deutschlands" scharfe Kri-
tik120   ). Mit „Sicherheit" sah er den Zeitpunkt 
herankommen, „an dem den Deutschen nichts 
anderes übrigbleibt, als durch Verweigerung 
der Mitarbeit wenigstens ihre Ehre 

13

vor der 
Nachwelt zu retten", sofern nicht entschlossen 
mit dem „bisherigen System" gebrochen 
werde ).

10) Wortlaut: Neues Deutschland 8. 6. 1948.
11) NZZ 13. 6. 1948.
12) Stellungnahme in Die Welt 10. 6. 1948.
13) Vorübergehend soll die CDU entschlossen ge-
wesen sein, aus Protest gegen die Londoner Emp-
fehlungen alle Minister ihrer Partei aus den Län-
derregierungen und aus den Positionen des Wirt-
schaftsrates zurückzuziehen (Rede Erich Ollen-
hauers vom 29. 6. 1948 vor dem Parteivorstand und 
Parteiausschuß der SPD — Stenografische Rein-
schrift, Parteiarchiv der SPD, Bonn, S. 15).
14) Stellungnahme in Die Welt, 12. 6. 1948.
15) Jahrbuch der SPD, 1948, S. 134.

16) Stellungnahme in Die Welt 15. 6. 1948.
17) Protokoll der Sitzung im Rundschreiben der 
Freien Demokratischen Partei Deutschlands vom 
5. 7. 1948, Stuttgart, Parteiarchiv der FDP Bonn.
18) Ebenda.

19)  Stellungnahme in Die Welt 17. 6. 1948.
20) Erich Ollenhauer, Die Londoner Empfehlungen, 
a. a. O., S. 14—16.
21) Ebenda.

Die Stellungnahme der Sozialdemokraten war 
gemäßigter: Ihr zweiter Vorsitzender, Erich 
Ollenhauer, der den erkrankten Kurt Schu-
macher vertrat, bezeichnete es immerhin als 
einen Fortschritt, daß eine Vereinbarung zu-
stande gekommen wäre, trotz aller berechtig-
ten Kritik an Einzelregelungen 14   ).

Nach einer Sitzung des Parteivorstandes und 
des Parteiausschusses der SPD am 29. und 
30. Juni 1948 in Hamburg wurde die „Erwei-
terung und Zusammenfassung der deutschen 
Befugnisse auf der jeweils höchsten erreich-
baren territoriale

15
n Stufe" als Notwendigkeit 

bezeichnet ).

Der Vorsitzende der Freien Demokratischen 
Partei der britischen Zone, Franz Blücher, sah 
als hervors

16

techendstes Merkmal der Londoner 
Empfehlungen den „Mangel an Gleichklang 
zwischen Worten und tatsächlichen Inhalten". 
Nach seinem Eindruck waren die deutschen 
Interessen „aufs schärfste gefährdet" ) . Füh-
rende Vertreter seiner Partei aus Württem-
berg, Baden, Bayern, Hessen, Nordrhein-West-
falen und Hamburg sprachen sich nach einer 
Sitzung am 28. Juni 1948 in Frankfurt mit 
„Rücksicht auf die politisch-psychologische 
Wirkung auf den Osten" dafür aus, dem ge-
planten Werk nicht den Charakter einer deut-
schen Verfassung zu geben. Dennoch müßte 
„bei aller Betonung des Provisorischen die 
innere Festigkeit so stark sein, um einer kom-
menden deutschen Regierung auch für die Aus-
einandersetzung mit den Westmächten ein ge-
nügendes Maß demokratisch fundamentierter 
und rechtlich gebundener Autorität zu ver-
leihen" 17   ).

Nach Auffassung der FDP war zu überlegen, in 
welchem Maße Vertreter der Ostzone als 
Berater wenigstens für die Ausschußsitzun-
gen herangezogen werden könnten; es sollte 
außerdem angestrebt werden, die Westsek-
toren von Berlin in die Regelung miteinzube-
zieh 18en ) .

Der Vorsitzende der deutschen Zentrumspartei, 
Johannes Brockmann, bezeichnete die Empfeh-
lungen als „einen Schritt vorwärts", forderte 
aber die Wahl einer gesamtdeutschen Natio-
nalver 19sammlung ).

Eine Anregung Adenauers, die CDU und SPD 
sollten eine gemeinsame Protesterklärung ge-
gen das Londoner Abkommen unterzeichnen, 
wurde von den Sozialdemokraten abgelehnt20 ). 
In einer gemeinsamen Besprechung am 17. Juni 
1948 hatte Adenauer die Ansicht vertreten, 
man müßte in nationalen Fragen den gemein-
samen Willen der Deutschen erkennen lassen, 
man dürfte die Auslieferung des Ruhrgebietes 
an den amerikanischen Kapitalismus nicht zu-
lassen, da damit jede Aussicht auf Sozialisie-
rung im Ruhrgebiet zerstört werde 21 ).

B 20 6



2. Beratungen auf dem Rittersturz bei Koblenz 
am 8./9. 7. 1948

Als die Ministerpräsidenten der drei West-
zonen und die als Gast erschienene Regie-
rende Bürgermeisterin Berlins, Frau Luise 
Schröder, sich erneut am 8. und 9. Juli 1948 
auf dem Rittersturz bei Koblenz trafen, um 
eine gemeinsame Stellungnahme zu den Frank-
furter Dokumenten auszuarbeiten22    ), standen 
sie vor der bedeutungsvollen Entscheidung, ob 
sie die Dokumente annehmen sollten oder 
nicht. Die Besatzungsmächte hatten ihre The-
sen verkündet und verlangten nunmehr in kür-
zester Zeit eine Stellungnahme. Seit der Ver-
öffentlichung des Kommuniques über die Lon-
doner Sechsmächtekonferenz hatten sich zwei 
Dinge ereignet, die nicht ohne Einfluß auf 
die Haltung der Ministerpräsidenten bleiben 
sollten: die Währungsreform und der Beginn 
der Berliner Blockade.

25) Wilhelm Röpke, NZZ 14. 1. 1948.
26) Erklärung Clays am 12. 6. 1948 — NYT
13. 6. 1948; Rede Bidaults in der Nationalversamm-
lung am 11. 6. 1948, JOD 1948, S. 3459.
27) Plischke, The Allied High Commission for Ger-
many, a. a. O., S. 13. — General Clay bestätigte
mir in einer Unterredung am 1. Juni 1966 in Berlin, 
die Ministerpräsidenten der Westzonen hätten die
Erlaubnis zur Einladung ihrer Kollegen aus der 
Ostzone erhalten, wenn sie darum gebeten hätten. 
Er war der Auffassung, eine Einigung über das 
deutsche Problem hätte eher durch die Deutschen
selbst herbeigeführt werden können.
28) Reinschrift des stenographischen Protokolls auf
dem Rittersturz, a. a. O.

Eine Annahme der Frankfurter Dokumente be-
deutete zunächst die Übertragung von mehr 
Verantwortung und Zuständigkeit auf Deut-
sche und staatliche Einheit wenigstens im Be-
reich der drei Westzonen. Damit verschwanden 
auch die Zoneneinrichtungen, die einen Fremd-
körper im staatsrechtlichen Aufbau Deutsch-
lands darstellten. Eine Ablehnung dagegen 
verlängerte und vertiefte die trennende Ent-
wicklung auch in den drei Westzonen und 
hielt außerdem die alleinige Entscheidungs-
gewalt der Besatzungsmächte aufrecht. Ande-
rerseits sahen die Londoner Empfehlungen die 
für Deutschland ungünstigen Regelungen im 
Ruhrstatut vor; das Saargebiet und Berlin 
waren nicht in die Empfehlungen miteinbezo-
gen worden, kleinere Gebietsabtretungen soll-
ten folgen. Die Ministerpräsidenten sahen ein 
Besatzungsstatut auf sich

23

 zukommen, dessen 
Entwurf bereits so formuliert war, daß es die 
im Dokument I gegebenen Rechte praktisch 
wieder zurückzunehmen drohte ).

b) Der Versammlung auf dem Rittersturz war 
auch die Problematik im Hinblick aut die poli-
tische und wirtschaftliche Einheit Deutschlands 
bewußt, die mit einer Konsolidierung der drei 
Zonen zu einem Staat oder staatsähnlichen Ge-
bilde mit einer deutschen Regierung verbun-

22) Reinschrift des stenographischen Protokolls der 
Sitzung auf dem Rittersturz, Akten des Bundes-
archivs Z12/21a.
23) Maier, Erinnerungen 1948—1953, S. 60.
24) Reinschrift des stenographischen Protokolls auf 
dem Rittersturz, a. a. O.

den war24 ). Zwar konnte bereits zu jener Zeit 
praktisch nicht mehr mit viel Berechtigung 
von einer deutschen Einheit gesprochen wer-
den, da die „große Weltfront mitten durch 
Deutschland" ging25   ), aber zum ersten Male 
wurden Deutsche aufgefordert, an Maßnahmen 
mitzuwirken, die möglicherweise die Teilung 
vertieften. Die Entwicklung zu vier vonein-
ander abgeriegelten Zonen, der Marshallplan, 
das Scheitern der Londoner Konferenz des 
Rates der Außenminister im November/De- 
zember 1947 und die Umformung der Sowjet-
zone in eine Art Satellitenstaat waren jeweils 
allein auf das Verhalten eines oder mehrerer 
Alliierten zurückzuführen. Auch die Entschei-
dung über die Durchführung der separaten 
Währungsreform in den drei Westzonen war 
von den Alliierten in alleiniger Verantwortung 
getroffen worden, wenn auch deutsche Sach-
verständige zu Rate gezogen worden waren.

Es hätte die Möglichkeit bestanden, Vertreter 
der Ostzone an den kommenden Beratungen 
zu beteiligen, um dadurch zu versuchen, die 
Gefahren der Spaltung zu vermeiden oder zu 
vermindern. Zwar hatten sich die Frankfurter 
Dokumente nur an die „Ministerpräsidenten 
der Länder der französischen, amerikanischen 
und britischen Zone" gewandt, von alliierter 
Seite war aber mehrfach erklärt worden, die 
deutschen Ministerpräsidenten der Westzonen 
könnten ihre Kollegen aus der Ostzone zur 
Mitarbeit einladen 26  ). Auch in einer Konferenz 
vor der Übergabe der Frankfurter Dokumente 
hatten sich die Militärgouverneure darüber 
verständigt, daß die Ministerpräsidenten der 
Sowjetzone an den Verfassungsberatungen be-
teiligt werden könnten, wenn sie dies wünsch-
ten 27 ).

Eine Einladung an deutsche Repräsentanten 
der Ostzone wurde aber von der Versamm-
lung auf dem Rittersturz nicht erörtert28 ). In 
ihrer Erinnerung stand noch zu frisch der Ver-

7 B 20



lauf der Münchner Konferenz der Minister-
präsidente 29n im Juni 1947 ).
Dieser fehlgeschlagene Versuch, ein gesamt-
deutsches Gespräch auf der Ebene der Länder-
regierungen zu führen, hatte bereits die inner-
deutsche Entfremdung offenbart.
Unter diesen Umständen, die sich nach Auffas-
sung der Ministerpräsidenten nicht geändert 
hatten, schien eine Beteiligung offizieller Ver-
treter der Ostzone die k

30
ommenden Beratungen 

nur zu gefährden ).

Die Ministerpräsidenten machten sich auch 
keine Vorschläge zur Bildung gesamtdeutscher 
Organe zu eigen, die vorher diskutiert worden 
waren. So hatte der „Kurier'1 am 28. April 1948 
vorgeschlagen, einen deutschen Konvent aus 
Vertretern aller vier Zonen mit Billigung der 
Besatzungsmächte auf deutsche Initiative hin 
zu bilden, der die vier Mächte beraten sollte. 
Am 3. Februar 1948 hatte die Arbeitsgemein-
schaft der CDU/CSU in Köln beschlossen, die 
Bildung einer gesamtdeutschen Vertretung den 
Parlamenten der deutschen Länder vorzuschla-
gen, die von Fall zu Fall zur Beratung gesamt-
deutscher Fragen zusammenkommen sollte31 ).

33) Schreiben des außenpolitischen Ausschusses der 
Arbeitsgemeinschaft der CDU/CSU an die SPD, SED 
und LDP (Wortlaut des Schreibens: Neue Zeit vom 
16. März 1947).
34) Schwarz, a. a. O., S. 336.
35) Die Einladung zur Münchener Konferenz der 
Ministerpräsidenten im Juni 1947 war vom General-
sekretär der Verwaltungskommission der Saar, 
Kuchenbecker, mit folgender Begründung abgelehnt 
worden: „Da die saarländische Wirtschaft bereits 
jetzt nach Frankreich orientiert ist und sich immer 
mehr dorthin orientieren wird, ist die Entsendung 
eines Vertreters zur Tagung gegenstandslos gewor-
den" (Die deutsche Ministerpräsidentenkonferenz, 
S. 25).
In der Präambel zur Verfassung des Saargebietes 
vom 15. Dezember 1947 hieß es unter anderem: 
„Das Volk an der Saar . . . gründet seine Zukunft 
auf den wirtschaftlichen Anschluß des Saarlandes 
an die Französische Republik und die Währungs-
und Zolleinheit mit ihr, die einschließen: die poli-
tische Unabhängigkeit des Saarlandes vom deut-
schen Reich, die Landesverteidigung und die Ver-
tretung der saarländischen Interessen im Ausland 
durch die Französische Republik" (Nachweis: Denk-
schrift der Bundesregierung zur Saarfrage, S. 20).
36) Protokoll der Sitzung auf dem Rittersturz, 
a. a. O.
37) Ebenda.

Der Plan einer „nationalen Repräsentation", 
der insbesondere von Jakob Kaiser entwickelt 
worden war 32)  und der den Zusammentritt 
der Führer der für Gesamtdeutschland maß-
geblichen Parteien vorsah, um dadurch dem 
deutschen Volk die Möglichkeit zu geben, sei-
nen politischen Gesamtwillen zum Ausdruck

29) Mitteilung des ehemaligen Ministerpräsidenten 
Dr. Hans Ehard in einer Unterredung am 25. März 
1966 in München. — Die Ministerpräsidenten der 
sowjetischen Zone waren der Einladung Ehards zu-
nächst gefolgt, nahmen aber an der Konferenz 
selbst nicht teil. In einer Vorbesprechung am 
5. Juni 1947 in der bayerischen Staatskanzlei ver-
langten sie die Erweiterung der Tagesordnung um 
den Punkt „Bildung einer deutschen Zentralverwal-
tung durch Verständigung der demokratischen deut-
schen Parteien und Gewerkschaften zur Schaffung 
eines deutschen Einheitsstaates" (Deutsche Mini-
sterpräsidentenkonferenz, S. 20). Dieser Vorschlag 
stimmte mit der Terminologie überein, die von der 
Sowjetunion auf der Moskauer Sitzung des Rates 
der Außenminister gebraucht worden war. — Die 
Bedingungen, unter denen die westlichen Besat-
zungsmächte ihre Zustimmung zur Konferenz in 
München gegeben hatten, ließen die Berücksichti-
gung dieser Tagesordnung nicht zu (Cornides in 
Rassow, Deutsche Geschichte im Überblick, S. 769), 
so daß die Ministerpräsidenten der Westzonen die 
Forderung ihrer ostdeutschen Kollegen ablehnten. 
30) Mitteilung Reinhold Maiers am 24. 3. 1966 in 
Stuttgart.
31) Neue Zeitung vom 8. Februar 1948.
32) Vgl. Schwarz, Vom Reich zur Bundesrepublik, 
S. 331 ff.

zu bringen33   ), wurde bereits Ende 1947 auf-
geg 34eben ).
Eine Einladung an die Regierung des Saar-
landes wurde von den Minis

35
terpräsidenten 

ebenfalls nicht in Erwägung gezogen ).
Für die Aufnahme Berlins als zwölften Landes 
hatte sich Reinhold Maier ausgesprochen36 ). 
Dieser Vorschlag wurde dann aber auf aus-
drücklichen Wunsch von Luise Schröder nicht 
weiter verfolgt. Sie wies darauf hin, daß man 
„in Berlin für ganz Berlin einschließlich des 
Ostsektors" kämpfe; sie würde es als „un-
erhörte Belastung" empfinden, wenn Berlin 
mit einbezogen werde, was sich doch nur auf 
die westlichen Sektoren beziehen könnte37 ).

c) In der zunächst geführten „Generaldebatte" 
berichteten die Ministerpräsidenten über die 
Haltung ihrer Länder. In den wesentlichen 
Fragen ergab sich die folgende übereinstim-
mende Auffassung:
Die Ministerpräsidenten waren bereit, den in 
den Frankfurter Dokumenten vorgeschlagenen 
Weg zu gehen und durch „Gegenvorschläge 
positiv zu gestalten". Alle wünschten sie eine 
wirtschaftliche und verwaltungsmäßige Zu-
sammenfassung der drei Zonen. Sie sprachen 
sich jedoch gegen die Bildung eines Weststaa-
tes und die Einberufung einer verfassungge-
benden Nationalversammlung für die drei 
Westzonen aus, da sie nur eine Übergangs- 
lösung in Form eines Provisoriums für richtig 
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hielten. Die Ministerpräsidenten lehnten ferner 
die im Dokument III entwi

38

ckelten Grundsätze 
für ein Besatzungstatut als „Anfänge eines 
Friedensdiktats" )  ab. Schließlich wollten sie 
bei der Neufestsetzung von Ländergrenzen 
sehr behutsam und von gesamtdeutschen Ge-
sichtspunkten aus vorgehen.

In der Aussprache, die der Generaldebatte 
folgte, beschäftigte die Ministerpräsidenten 
insbesondere die Frage, auf welche Weise das 
Provisorium gestaltet werden sollte398    ). Carlo 
Schmid schlug vor, daß zunächst ein Ausschuß 
von fünfzig bis sechzig Personen ein Organi-
sationsstatut ausarbeiten und ein Wahlgesetz 
zu einer gesetzgebenden Versammlung be-
schließen sollte. Diese hätte nach ihrer Wahl 
ein Verwaltungsstatut für den Bereich der 
drei Westzonen zu entwerfen.

38) Formulierung Arnolds.
39) Protokoll der Sitzung auf dem Rittersturz, 
a. a. O.
40) Die Ausschüsse waren wie folgt zusammen-
gesetzt:
Zu Dokument I:
Vorsitz: Arnold. Mitglieder: Renner, Wohleb, Katz, 
Stock, Danckwerth, Steffan.
Zu Dokument II:
Vorsitz: Lüdemann. Mitglieder: Süsterhenn, Bock, 
Ulrich, Apel, Pfeiffer, Katzenberger, Haas.
Zu Dokument III:
Vorsitz: Ehard. Mitglieder: Schmid, Hoffmann, Sie- 
veking, Spiecker, Beyerle, Brill.
41) Wortlaut: Akten des Bundesarchivs Z 4/121; 
Dennewitz, Bonner Kommentar, S. 45—47.
42) Friedrich, Rebuilding the German Constitution, 
S. 473.

43) Wortlaut: Akten des Bundesarchivs Z 4/121; 
Dennewitz, Bonner Kommentar, S. 45—47.
44) Zu der Frage, wer das Grundgesetz ratifizieren 
sollte, waren in der Debatte verschiedene Ansich-
ten geäußert worden: Brauer meinte, daß die Zu-
stimmung der zu bildenden gesetzgebenden Ver-
sammlung und die der Landesvertretungen not-
wendig sein müßte. — Nach der Ansicht Arnolds 
sollte die Billigung durch zwei Drittel der Land-
tage und Ministerpräsidenten genügen. — Kaisen 
schlug vor, daß die Ministerpräsidenten und mög-
licherweise die Landtage vor der Ratifizierung 
durch die Militärgouverneure lediglich Stellung 
nehmen sollten.
45) Diese Äußerung bezog sich auf die Regelung im 
Südwesten Deutschlands. Bei den Beratungen auf 
dem Rittersturz waren die unterschiedlichen Auf-
fassungen Maiers, der die Vereinigung Württem-
bergs mit Baden zu einem Staat anstrebte, und 
Wohlebs, dem in erster Linie an einer Vereinigung 
Süd- mit Nordbadens lag, bereits deutlich gewor-
den.
46) Es war das Werk Carlo Schmids; vgl. Schwarz, 
a. a. O., S. 828, Anmerkung 27.

Bock setzte sich dafür ein, einfach eine 
Zonenversammlung zu bilden, die in mittel-
barer Weise von den Landtagen zu wählen 
und mit dem Gesetzgebungsrecht auszustatten 
wäre.

Süsterhenn stellte die Bildung einer Fünf-
zigerkommission zur Debatte. Nach seiner An-
sicht sollte sie zusammen mit der Konferenz 
der Ministerpräsidenten eine Verfassung aus-
arbeiten, die dem deutschen Volk zur Abstim-
mung vorzulegen wäre.

Die Ministerpräsidenten setzten zu den ein-
zelnen Fragenkomplexen der Frankfurter Do-
kumente Au 40sschüsse ein ).

Auf der Linie der in diesen Ausschüssen aus-
gearbeiteten Entwürfe wurde schließlich di

41

e 
Antwort der Ministerpräsidenten in Form von 
drei Stellungnahmen ) einstimmig beschlos-
sen. Sie wurden am 12. Juli 1948 42 ) zusammen 
mit einer am 10. Juli ausgearbeiteten Mantel-

note43   ) offiziell den Militärgouverneuren über-
reicht.

In ihrer Antwort erklärten sich die Länderchefs 
bereit, die übertragenen Vollmachten wahrzu-
nehmen. Sie sprachen sich aber dafür aus, die 
Einberufung einer deutschen Nationalver-
sammlung und die Ausarbeitung einer deut-
schen Verfassung zurückzustellen. Nach ihrer 
Auffassung sollte zunächst ein „Parlamen-
tarischer Rat" mit der Aufgabe gewählt wer-
den, ein Grundgesetz auszuarbeiten und ein 
Wahlgesetz für eine auf allgemeinen und di-
rekten Wahlen beruhende Volksvertretung zu 
erlassen. Das Grundgesetz wollten die Mini-
sterpräsidenten nach Anhörung der Landtage 
den Militärgouverneuren mit der Bitte zulei-
ten, sie zur Ver 44kündung zu ermächtigen 4 ).

Die Ministerpräsidenten stimmten mit den 
Militärgouverneuren überein, daß eine Über-
prüfung der Grenzen der deutschen Länder 
zweckmäßig wäre. Da diese Frage aber sorg-
fältiger Untersuchung bedürfe, erklärten sie 
sich außerstande, sofort eine Gesamtlösung zu 
unterbreiten. Nach ihrer Ansicht sollte der Par-
lamentarische Rat die Änderungen beraten 
und ihnen Vorschläge unterbreiten. Das Recht 
der beteiligten Länder, selbständig eine Rege-
lung zu treffen, sollte unberührt bleiben 45).
Zum Dokument III äußerten sie sich mit einer 
Reihe von Gegenvorschlägen besonders aus-
führlich.
In der Mantelnote 46) hoben die Ministerpräsi-
denten hervor, daß alles vermieden werden 
müßte, was dem zu schaffenden Gebilde den 
Charakter eines Staates verleihen und die 
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Spaltung zwischen West und Ost weiter vertie-
fen würde. Nach ihrer Ansicht war es eine 
„dringende Notwendigkeit", das Besatzungs-
statut schon vor der Aufnahme der Beratungen 
über das Grundgesetz zu erlassen. Im Besat-
zungsstatut sollte deutlich zum Ausdruck kom-
men, daß auch die nunmehr geplanten orga-
nisatorischen Änderungen letztlich auf den 
Willen der Besatzungsmächte zurückgingen 
und kein Akt freier Selbstbestimmung des 
deutschen Volkes wären.

Die Antwort der Ministerpräsidenten konnte 
als grundsätzliches Ja bezeichnet werden. 
Durch die vorgeschlagenen Änderungen soll-
ten insbesondere der provisorische Charakter 
und die Grenzen deutscher Zuständigkeiten 
hervorgehoben werden. Die Militärgouver-
neure werteten die Antwort jedoch nicht als 
Zustimmung47 ). General Clay befürchtete, die 
deutschen Änderungswünsche könnten zu 
einer erneuten Beratung der Regierungen 
führen und damit die Durchführung erheblich 
verzögern48   ). Er glaubte sich von den Minister-
präsidenten „im Stich gelassen" und sprach 
vor seinen Mitarbeitern von „Verantwortungs-
scheu" und „S 49abotage" ). Seine Verbindungs-
offiziere warnten vor „unabsehbaren Fo

50

lgen 
für die alliierte Bereitschaft, das gefährdete 
Berlin zu halten" ).

47) Merkl, Die Entstehung der Bundesrepublik 
Deutschland, S. 65. Litchfield bezeichnete die Kob-
lenzer Beschlüsse als „verhängnisvoll unverant-
wortlichen deutschen Schritt" (Emergence of Ger-
man Governments, S. 38).
48) Brandt-Löwenthal, Ernst Reuter. Eine politische 
Biographie, S. 472. Dies hoffte General Koenig. Am 
1. Juli hatte er den Ministerpräsidenten der ameri-
kanischen und englischen Zone, die sich ihm ein-
zeln in kurzen Unterredungen vorstellten, unmiß-
verständlich erklärt, sie könnten die Londoner 
Empfehlungen auch ablehnen (Mitteilung Maiers 
in einer Unterredung am 24. März 1966 in Stutt-
gart).
49) Brandt-Löwenthal, a. a. O., S. 472.
50) Brandt-Löwenthal, a. a. O., S. 473.
51) Mitteilung Clay’s in einer Unterredung am 
1. Juni 1966 in Berlin.

52) Protokoll der Sitzung, Akten des Bundes-
archivs Z 12/3.
53) Kurier 20. 7. 1948.
54) Kurier 16. 7. 1948.
55) Telegraf 17. 7. 1948.
56) Reinschrift des stenographischen Protokolls der 
Sitzung, Akten des Bundesarchivs Z 12/3.

3. Weitere Verhandlungen 
und Annahme der Dokumente

a) Am 14. Juli 1948 rief Clay die Minister-
präsidenten der amerikanischen Zone zu sich, 
um sie zu beeinflussen, die in den Frankfurter 
Dokumenten gegebene „Gelegenheit" voll 
wahrzunehmen ). Er faßte die Ergebnisse der 
Londoner Konferenz noch einmal zusammen 
und wies insbesondere darauf hin, daß „die 

51

bis jetzt erfolgten Verlautbarungen ... mehr 
im Hinblick auf die Umstände in Frankreich" 
gemacht wären, tatsächlich seien die Abma-
chungen der Sechsmächtekonferenz deutsch-
freundlicher52  ). Einem Bericht der New York 
Herald Tribune zufolge war diese Besprechung 
die frostigste aller Konferenzen der vorange-
gangenen zehn Monate. Clay habe geäußert, 
entweder sympathisierten die Ministerpräsi-
denten mit den Russen oder wären von ihnen 
eingeschüchtert, eine andere Erklärung habe 
er nicht53  ).

b) In Anwesenheit der Parteiführer besprachen 
sich die Ministerpräsidenten der Bizone erneut 
am 15. und 16. Juli auf dem Jagdschloß Nieder-
wald und unterrichteten von dort die Länder-
chefs der französischen Zone ). Sie kamen 
überein, eine neue Stellungnah

55

me erst nach 
offizieller Äußerung der Militärgouverneure 
zu ihrer Antwort abzugeben ).

54

c) Die zweite Sitzung der Militärgouverneure 

56
und Ministerpräsidenten fand am 20. Juli 1948 
ebenfalls in Frankfurt statt ).

Die Militärgouverneure brachten zum Aus-
druck, daß die Frankfurter Dokumente auf 
Entscheidungen der auf der Sechsmächtekon-
ferenz vertretenen Regierungen beruhten und 
die in den Koblenzer Beschlüssen gewünsch-
ten Abweichungen das Ganze gefährden könn-
ten, wenn es zu einer Rückverweisung an die 
beteiligten Regierungen käme. Die Militär-
gouverneure erklärten sich nicht in der Lage, 
von ihren Instruktionen abzuweichen. Zu den 
Abweichungen legten sie im einzelnen dar, 
daß

1. der Ausdruck „Grundgesetz" der Bedeutung 
nicht gerecht werden würde, die die Regie-
rungen mit dem Wort Verfassung zum Aus-
druck bringen wollten,

2. die Empfehlungen die Ratifizierung durch 
ein Referendum vorsähen und der von den 
Ministerpräsidenten vorgeschlagene Weg 
nicht akzeptiert werden könnte,

3. der vorgesehene Zeitpunkt zur Änderung 
der Ländergrenzen eingehalten werden 
müsse; sie glaubten nicht, vor Abschluß
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eines Friedensvertrages wieder zur Be-
handlung des Problems bereit zu sein57 ),

60) Maier, a. a. O., S. 52.
61) Das Ausmaß der Zerrüttung der deutschen 
Wirtschaft in jenen Tagen kann kaum geschildert 
werden. Drei Jahre nach Kriegsende hatte der 
Wiederaufbau kaum erst begonnen und die west-
deutsche Produktion hatte einen Durchschnitt von 
40 % der Vorkriegsproduktion erreicht (Wilhelm 
Röpke, NZZ 13. 1. 1948).
Hierzu im einzelnen: Hoover Report vom 26. Fe-
bruar 1947. Wortlaut: Pollock, Germany under 
Occupation, S. 297—306; Harmssen, Reparationen, 
Sozialprodukt, Lebensstandard, Versuch einer Wirt-
schaftsbilanz Heft 1—4; Deutsches Institut für Wirt-
schaftsforschung. Die deutsche Wirtschaft zwei 
Jahre nach dem Zusammenbruch.
62) Mitteilung Kaisens in einer Unterredung am
18. April 1966 in Bremen.
63) Ministerpräsident Kopf, Die Welt 15. 7. 1948.
64) Die Landesvorsitzenden der CDU in den West-
zonen begrüßten nach einer Tagung in Bad König-
stein alle Maßnahmen der Ministerpräsidenten, die
„geeignet sind, so schnell wie möglich eine poli-
tische und wirtschaftliche Konsolidierung im Gebiet 
der Westzonen durchzuführen". Tagesspiegel
23. 7. 1948.
65) Offizielles gemeinsames Protokoll der drei
Militärgouverneure MGMP/M (48/3) — Documents
on the Creation of the German Federal Constitu-
tion, S. 45—49.

4. das Besatzungsstatut nicht vor dem Zu-
sammentreten der verfassunggebenden 
Versammlung in vollem Wortlaut ver-
kündet werden könnte.

Die Militärgouverneure meinten abschließend, 
die Ministerpräsidenten sollten sich erneut be-
raten und alsdann ihre endgültige Antwort 
mitteilen.

d) Im Anschluß an die Erklärung der Militär-
gouverneure begaben sich die Ministerpräsi-
denten sofort auf Schloß Ni

58
ederwald, um die 

neue Situation zu besprechen ).

Obwohl die Ministerpräsidenten nach wie 
vor die Koblenzer Beschlüsse für richtig hiel-
ten, zeigte sich doch bereits in einem sehr 
frühen Stadium der Diskussion, daß sie bereit 
waren, in bestimmten Punkten von ihnen abzu-
weichen, weil anders eine Verweisung an die 
alliierten Regierungen und damit eine unge-
wollte Verzögerung nicht zu vermeiden wäre. 
Ein Scheitern der Verhandlungen wollte kei-
ner der Versammelten riskieren.
Ermuntert wurden sie auch von Ernst Reuter, 
der Berlin nunmehr in den Verhandlungen 
vertrat und sich für eine „schnelle Entschei-
dung im Sinne einer positiven Regelung" ein-
setzte. Reuter sah einen engen Zusammen-
hang „zwischen den Dingen, die wir in Berlin 
durchkämpfen, und den Dingen, die wir hier 
durchzuexerzieren haben". Nach seiner Mei-
nung war die „politische und ökonomische 
Konsolidierung des Westens" auch eine „ele-
mentare Voraussetzung" für die Gesundung 
der Berliner Verhältnisse und für die „Rück-
kehr des ganzen Ostens zum gemeinsamen 
Vaterland".
Obwohl weder in den Londoner Empfehlun-
gen und Frankfurter Dokumenten erwähnt 
noch während den Beratungen der Ministerprä-
sidenten ausgesprochen, hatten vor allem zwei 
Dinge entscheidenden Einfluß: die von der So-
wjetunion verhängte Blockade Berlins und die 
große wirtschaftliche Not Deutschlands.

57) Am 21. Juli 1948 fand auf Schloß Niederwald 
eine Sitzung zwischen deutschen Vertretern und 
allierten Verbindungsoffizieren über Fragen des 
Dokuments II statt. Den Deutschen wurde erklärt, 
daß nach alliierter Ansicht die Ministerpräsidenten 
selbst Vorschläge unterbreiten müßten (Protokoll 
der Sitzung, Akten des Bundesarchivs, Z 12/3).
58) Reinschrift des stenographischen Protokolls, 
Akten des Bundesarchivs Z 12/21 b.

Murphy hatte die Ministerpräsidenten der 
amerikanischen Zone in einer Besprechung ge-
fragt: „Was geschieht, wenn die USA Berlin 
aufgeben?" 59).  Diese Frage verfehlte die wohl 
beabsichtigte Wirkung nicht und die deutschen 
Gesprächspartner wurden sich erneut bewußt, 
„in welchem Maß unsere Zukunft gefährdet 
und wir von den Russen bedroht waren und 
die Abwehr allein in den Entschluß der Ameri-
kaner gelegt war" 60 ).

Es konnte nicht bestritten werden, daß eine 
Besserung der wirtschaftlichen Lage in 
Deutschland absolut erforderlich war 61 ), und es 
wurde von den Ministerpräsidenten nicht be-
zweifelt, daß sie nur durch Übertragung aus-
reichender Zuständigkeiten an deutsche Stellen 
herbeigeführt werden konnte. Die Länderchefs 
sahen sich der Gefahr einer allgemeinen Resi-
gnation in Deutschland gegenüber 62 ), wenn sie 
eine für „die Erreichung von Ordnung, Arbeit 
und Brot dringend notwendige Regelung" ver-
zög 63erten ).

e) Die Ministerpräsidenten einigten sich auf 
Schloß Niederwald schnell auf eine gemein-
same Linie zu den beanstandeten Punkten, die 
dann auf der dritten Sitzung mit den Militär-
gouverneuren am 26. Juli 19

64
48 in Frankfurt 

von ihren Sprechern vertreten wurde ):
Während dieser Besprechung 65)  trug zunächst 
Arnold im Namen der deutschen Teilnehmer 
die Bedenken der Ministerpräsidenten gegen *          
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das Dokument I vor. Er äußerte die Befürch-
tung, bei einer Volksabstimmung über das 
Grundgesetz würden die Kommunisten alles 
versuchen, es nicht als ein deutsches, sondern 
als ein von den Alliierten oktroyiertes Gesetz 
darzustellen. Nach seiner Ansicht würden sich 
die „destruktiven Elemente links und rechts" 
in dem Bemühen vereinigen, die „gemachten 
Vorschläge zu zerstören". Er unterstrich, daß 
eine Ablehnung des Grundgesetzes nicht nur 
die Zurückweisung der Koblenzer Empfeh-
lungen, sondern auch der Londoner Entschei-
dungen bedeute.
Die Ministerpräsidenten stimmten zwar mit 
General Clay darin überein, daß das Grund-
gesetz auf der breitest möglichen Basis verab-
schiedet werden müßte, eine Ratifizierung 
durch die Landtage wäre aber einer Volksab-
stimmung vorzuziehen. Arnold sagte weiter, 
daß im Hinblick auf die Bezeichnung die Mini-
sterpräsidenten nichts dagegen einzuwenden 
hätten, wenn man hinter das Wort „Grundge-
setz" die Worte „Vorläufige Verfassung" set-
zen würde.
Zum Dokument II führte Lüdemann aus, daß 
die Ministerpräsidenten die Notwendigkeit 
der Änderung der Ländergrenzen anerkennen 
würden und bereit wären, Vorschläge zu ma-
chen. Es wäre ihnen jedoch nicht möglich, dies 
vor der Einberufung des „Parlamentarischen 
Rates" zu tun.
Zum Dokument Nr. III hatte Stock erklärt, daß 
die Ministerpräsidenten es nicht für notwen-
dig befänden, dies zu diskutieren.
Trotz dieser Stellungnahmen, die den Willen 
der Ministerpräsidenten deutlich zum Aus-
druck brachten, sich den alliierten Vorstellun-
gen anzuschließen, anwortete General Koenig 
nach einer Beratung der Militärgouverneure in 
deren Namen, sie seien verpflichtet, die ab-
weichenden deutschen Vorstellungen ihren Re-
gierungen mitzuteilen.
Ehard hob nunmehr erneut die Meinung der 
Ministerpräsidenten hervor, daß ihnen an 
einer Einigung liege. Kaisen erklärte, die Welt 
werde nicht verstehen, daß die Londoner Emp-
fehlungen dieser geringen Meinungsverschie-
denheiten wegen nicht durchgeführt würden. 
Sollte die Frage des Referendums dem Über-
einkommen im Wege stehen, so wären die 
Ministerpräsidenten bereit, eine Volksabstim-
mung zu akzeptieren. Sie wünschten lediglich, 
daß die alliierten Regierungen über die 
Gründe informiert würden, die die Minister-
präsidenten gegen das Referendum vorge-
bracht hätten.

Schließlich gelang es, eine Einigung auf fol-
gender Basis zu erzielen66 );

„l.Der Parlamentarische Rat tritt gemäß Do-
kument I am 1. September 1948 zusammen 
und führt die Beratungen über die vorläu-
fige Verfassung der vereinigten Westzonen 
durch. Das Ergebnis seiner Beratungen wird 
den Namen .Grundgesetz —- vorläufige Ver-
fassung' (basic constitutional law) tragen. 
Die Ministerpräsidenten schlagen -die Ra-
tifizierung des .Grundgesetzes — vorläu-
fige Verfassung' durch die Länderparla-
mente vor. Sofern die alliierten Regierun-
gen auf der Abhaltung einer Volksabstim-
mung bestehen, erklären sich die Minister-
präsidenten auch mit dieser Lösung ein-
verstanden.

2. Die Konferenz kommt überein, den Regie-
rungen der drei Besatzungsmächte eine 
Verschiebung des Termins zur Vorlage der 
deutschen Vorschläge über Landesgrenz-
änderungen vom 1. September auf den 
1. Oktober 1948 vorzuschlagen.

3. Der Wunsch der Ministerpräsidenten, das 
Besatzungsstatut vor Inangriffnahme der 
Vorarbeiten für das .Grundgesetz — vor-
läufige Verfassung' zu veröffentlichen, 
kann nicht erfüllt werden. Die Militärgou-
verneure sichern jedoch zu, daß der mit der 
Ausarbeitung des .Grundgesetzes — vor-
läufige Verfassung' befaßte Parlamentari-
sche Rat laufend von dem Stand der Ent-
wicklung der Vorarbeiten zum Besatzungs-
statut unterrichtet werden soll und ihm 
Gelegenheit gegeben ist, Anregungen zur 
Ausgestaltung des Besatzungsstatuts an die 
Militärregierungen weiterzuleiten."

Diese Einigung bedeutete die volle, uneinge-
schränkte Annahme der Londoner Empfehlun-
gen durch die Ministerpräsidenten. Sie konn-
ten im wesentlichen lediglich erreichen, daß 
keine „Verfassunggebende Versammlung", 
sondern ein „Parlamentarischer Rat" von ihnen 
einzuberufen war und daß dieser Rat keine Ver-
fassung, sondern nur ein „Grundgesetz — vor-
läufige Verfassung" auszuarbeiten hatte. An-
gesichts der Tatsache, daß die Militärgouver-
neure keine Verhandlungsvollmacht hatten, 
ließen die Ministerpräsidenten ihre Bedenken 
fallen, um die Verwirklichung der Londoner 
Empfehlungen nicht zu gefährden.

66) Dennewitz, Vorgeschichte des Bonner Grund' 
gesetzes, in: Bonner Kommentar, S. 49/50.
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II. Die Verwirklichung der Londoner Empfehlungen in Deutschland

1 . Vom Dokument I zum Grundgesetz

Durch das Übereinkommen zwischen den Mili-
tärgouverneuren und Ministerpräsidenten vom 
26. Juli 1948 war der Weg frei, mit den Arbei-
ten zur Schaffung des Grundgesetzes zu begin-
nen.

Noch am gleichen Tage wurde eine „Verein-
barung der Ministerpräsidenten über den Par-
lamentarischen Rat" veröffentlicht 1). Vom 
6 . bis 25. August 1948 tagte ein Ausschuß von 
Sachverständigen für Verfassungsfragen in 
Herrenchiemsee, der von den Ministerpräsi-
denten berufen worden war. Nachdem im 
Laufe des August 1948 sämtliche Landtage die 
aufgrund eines Modellentwurfs der Minister-
präsidenten eingebrachten Entwürfe von Ge-
setzen über die Errichtung des Parlamentari-
schen Rates beraten und die 65 Abgeordneten 
gewählt hatten2), trat dieser — wie vorge-
sehen — am 1. September 1948 in Bonn zu-
sammen.

7) Friesenhahn, Grundgesetz und Besatzungsstatut, 
S. 148.
8) Demmler, Die Entstehungsgeschichte des Bonner 
Grundgesetzes, S. 136.
9) Demmler, a. a. O., S. 142—144.
10) „Letter of Approval of the Basic Law" der drei 
Militärgouverneure an den Präsidenten des Parla-
mentarischen Rates Adenauer — Wortlaut: Basic 
Law and Occupation Statute, S. 9—10.
n) Carlo Schmid, Die politische und staatsrechtliche 
Ordnung der Bundesrepublik, S. 202.
12) Die auf die Alliierten zurückgehenden Ände-
rungen waren aber nur gering. Im einzelnen: 
Merkl, Die Entstehung der Bundesrepublik Deutsch-
land, S. 128—141.
13) Carlo Schmid, a. a. O., S. 202.

Die Militärgouverneure sahen sich mehrfach 
veranlaßt, auf die Arbeiten des Parlamentari-
schen Rates Einfluß zu nehmen.

Am 22. November 1948 überreichten sie ihm 
ein Memorandum über Einzelheiten des 
Grundgesetzes, dessen Inhalt bereits während 
der Londoner Sechsmächtekonferenz verein-
bart worden war3). Ein weiteres Memoran-
dum vom 2. März 1949 enthielt formulierte 
Artikelvorschläge 4). In einem Schreiben vom 
8 . April 1949 fixierten die Militä

5

rgouverneure 
genau die Grenzen der der Bundesregierung 
auf dem Gebiet der Polizei einzuräumenden 
Befugnisse ).

Die Außenminister der drei Westmächte leg-
ten auf ihrer Washingtoner Sitzung vom 6. bis 
8. April 1949 Richtlinien zum Grundgesetz 
fest 6), die dem Parlamentarischen Rat von den

’) Dennewitz, a. a. O., S. 50/51.
2) Vgl. im einzelnen Strauß, Festschrift für Hans 
Schaeffer, S. 349.
3) Schriftliche Auskunft des Foreign Office vom 
30. März 1966 — LS 12/17.
4) Wortlaut: Documents on the Creation of the 
German Federal Constitution, S. 108—110.
5) Wortlaut: Basic Law and Occupation Statute, 
S. 11. TRIB/P (49)26.
6) Wortlaut: Cmd 7677.

Militärgouverneuren am 22. April 1949 be-
kanntgegeben wurden7 ).

Am 25. April 1949 wurde in Frankfurt eine 
Verständigung zwischen Vertretern des Par-
lamentarischen Rates und den Militärgouver-
neuren über die noch strittigen Punkte er-
zielt 8).

Nachdem schließlich der Text des Grundge-
setzes in einer vierten Lesung des Hauptaus-
schusses am 5. und 6. Mai 1949 formuliert 
worden war, wurde das Grundgesetz vom Ple-
num am 4. Jahrestag der Kapitulation

12
, dem 

8. Mai 1949, mit 53 gegen  Stimmen ange-
nommen9). Am 12. Mai 1949 wurde das 
Grundgesetz unter Wahrung einiger Vorbe-
halte von den Militärgouverneuren geneh-
migt 10 ).

Es ist also festzuhalten, daß nicht nur die Vor-
bereitungshandlungen zur Schaffung des 
Grundgesetzes durch die Initiative der Besat-
zungsmächte ausgelöst wurden, sondern daß 
sich die Militärgouverneure auch einige Male 
in den Gang der Beratungen auf deutscher 
Seite einschalteten und schließlich das Grund-
gesetz genehmigten.

Carlo Schmid hat es als sicher bezeichnet11 ), 
daß ohne die Interventionen der Militärgou-
verneure das Grundgesetz in mancher Hinsicht 
anders ausgesehen hätte, als es schließlich aus-
sah12), aber der Parlamentarische Rat habe 
trotz „schwerster Bedenken geglaubt, im Rah-
men des vernünftigerweise Möglichen gewis-
sen Hinweisen der Besatzungsmächte Rech-
nung tragen zu müssen" 13 ).

Aus alledem kann jedoch nicht gefolgert wer-
den, daß die Gründung der Bundesrepublik 
auf einen „konstitutiven Akt fremdstaatlicher 

13 B 20



Gewalt" zurückgeht14). Die drei Besatzungs-
mächte gaben den politischen Repräsentanten 
der Westzonen Deutschlands vielmehr die 
Möglichkeit, im Rahmen eines von ihnen fest-
gelegten und interpretierten Spielraumes im 
Bereich ihrer Besatzungszonen eine neue staat-
liche Ordnung in eigener Verantwortung zu 
schaffen. Insbesondere durch den Genehmi-
gungsvorbehalt wollten sie die Ausarbeitung 
einer auch nach ihren Vorstellungen demokra-
tisch-föderativen Verfassung sicherstellen.

14) Danco, Die Entstehung der Bundesrepublik 
Deutschland und das Inkrafttreten des Grund-
gesetzes, S. 8—10.
15) Eschenburg, Das Problem der Neugliederung 
der Bundesrepublik Deutschland, S. 21.
16) Akten des Bundesarchivs Z 12/3.
17) Eschenburg, a. a. O., S. 24.
18) Eschenburg, a. a. O., S. 26/27.
19) Oppen, Documents on Germany under Occu- 
pation 1945—54, S. 368. — Am 16. August 1948 
war über die Verbindungsoffiziere eine Fristver-
längerung für die Vorschläge hinsichtlich der Län-
dergrenzen bis zum 15. Oktober mitgeteilt worden 
(Akten des Bundesarchivs Z 12/3).
20) Eschenburg, a. a. O., S. 29.

21) Protokoll über die Volksabstimmung in Würt-
temberg-Baden. Wortlaut: Cmd 7677.
22) Lee, The Establishment of the Office of the 
United States High Commissioner, S. 21.
23) Die Vereinbarungen der Sechsmächtekonferenz 
über die Bildung einer westdeutschen Regierung 
hatten auch zur Folge, daß die Besatzungsmächte 
über eine engere Zusammenarbeit untereinander 
in Form einer Dreimächteorganisation berieten, wo-
mit der erste Ausschuß befaßt war (Lee, a. a. O., 
S. 19).
Teilnehmer des Ausschusses über Fragen des Be-
satzungsstatuts: Edward H. Litchfield (Vereinigte 
Staaten), Chaput de Saintonge (Großbritannien), 
Maurice Sabalier (Frankreich). Vgl. Plischke, 
a. a. O., S. 18.
24) Plischke, a. a. O., S. 21.
25) Plischke, a. a. O., S. 21.
26) Plischke, a. a. O., S. 22.
27) Plischke, a. a. O„ S. 23. — Das Besatzungs-
statut wurde am 12. Mai 1949 verkündet und trat 
am 21. September 1949 formell in Kraft (Amtsblatt 
der Alliierten Hohen Kommission, Nr. 1, S. 2).

2. Vom Dokument II zum Protokoll über eine
Volksabstimmung in Baden-Württemberg

Die Militärgouverneure hatten die Minister-
präsidenten zu „Richtern in eigener Sache" ge-
macht, indem sie von ihnen Vorschläge zur 
Neugliederung der Bundesländer verlang-
ten 15  ). Das Gremium der Regierungschefs war 
dieser Aufgabe nicht gewachsen. Schon wäh-
rend der Beratungen des Ländergrenzaus-
schusses unter dem Vorsitz Lüdemanns hatte 
sich herausgestellt, daß 

16

die Behandlung der 
Änderung des Gebietes eines Landes das 
Problem der Gebietsänderung der anderen 
deutschen Länder aufrollen mußte ).
Lediglich das Problem der drei südwestdeut-
schen Länder konnte getrennt behandelt wer-
den, da es sich um ein in sich abgeschlossenes 
Gebiet handelte.
Die Ministerpräsidenten beschlossen daher, 
den drei südwestdeutschen Ländern die Rege-
lung ihrer eigenen Angelegenheit selbst zu 
überlassen17 ). Die drei südwestdeutschen Re-
gierungschefs ihrerseits waren der Ansicht, 
die Frage „Südweststaat oder Beibehaltung 
der bestehenden Länder" durch Volksabstim-
mung klären lassen zu müssen 18   ).
Am 11. Oktober 1948 unterbreiteten die elf 
Min

19
isterpräsidenten diesen Vorschlag den Mi- 

litärgouverneuren ), die jedoch keine Ver-
ständigung hi 20erüber erzielen konnten ).

Die Außenminister der drei Westmächte be-
schlossen auf ihrer Washingtoner Tagung, die 
Volksabstimmung auf einen späteren Zeit-
punkt zu verschieben und die Frage der würt- 
tembergisch-badischen Landesgrenze nach der 
Bildung der Bundesregierung noch einmal zu 
prüfen 21   ).

3. Vom Dokument III zum Besatzungsstatut

Die Militärgouverneure hatten im Frankfurter 
Dokument III angekündigt, gleichzeitig mit der 
Genehmigung der Verfassung ein Besatzungs-
statut zu erlassen.
Sie errichteten im Spätsommer 1948 22)  je 
einen 

23

Dreimächteausschuß über Fragen der 
„Organisation der Militärregierung" und des 
„Besatzungsstatuts" ).

über das Besatzungsstatut berieten der zu-
ständige Ausschuß und die Militärgouverneure 
in der Zeit von September bis Dezember 1948, 
ohne jedoch in allen Punkten eine einheitliche 
Auffassung zu erzielen. In einem Bericht der 
Militärgouverneure an ihre Regierungen vom 
17. Dezember 1948 sind noch zwölf Punkte auf-
geführt24 ), über die es Meinungsverschieden-
heiten gab.
Am 17. Januar 1949 trat in London zu diesem 
Thema eine Konferenz der drei Westmächte 
auf Regierungsebene zusammen, auf der je-
doch ebenfalls keine vollständige Einigung 
erzielt werden konnte25   ). Diese gelang erst 
bei Besprechungen de

26
r Außenminister im April 

1949 in Washington ) und erfolgte im wesent-
lichen auf der Linie der amerikanischen Auf-
fas 27sung ).
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Der Hauptausschuß des Parlamentarischen Ra-
tes äußerte sich am 10. Dezember 1948 zum 
Besatzungsstatut28   ). Nach den Koblenzer Be-
schlüssen der Ministerpräsidenten war es die 
zweite offizielle deutsche Stellungnahme.

28) Wortlaut der Entschließung: Verhandlungen des 
Hauptausschusses, 26. Sitzung, S. 311/312.
29) Entschließung der Ministerpräsidenten zum Be-
satzungsstatut vom 12. April 1949. Wortlaut: 
Wylick, Das Besatzungsstatut. Entstehung, Revi-
sion, Wandel und Ablösung des Besatzungsstatuts, 
Anhang, S. 21.

30) Weitere Einzelheiten bei Böhme, Der Alliierte 
Kontrollrat und die Alliierte Kommission, S. 103/104.
31) Böhme, a. a. O., S. 105.
32) Das ergab sich mit aller Klarheit aus einem 
Brief des britischen Militärgouverneurs General 
Robertson vom 23. Oktober 1947 an die Stadt Essen 
(Friesenhahn, Die völkerrechtliche und staatsrecht-
liche Lage Deutschlands, S.51; Die Welt 15. 11. 1947).

Die knappen Richtlinien des Dokuments III 
wiesen die von deutscher Seite geforderte sy-
stematische, rechtliche Ordnung des Verhält-
nisses zwischen Besatzungsmächten und deut-
schen Stellen durch genaue Kompetenzabgren-
zungen nicht auf.
Das schließlich erlassene Besatzungsstatut, 
welches im äußeren Aufbau dem Dokument III 
folgte und seine wesentlichen Entscheidungen 
bestätigte, berücksichtigte in gewissen Punk-
ten den deutschen Standpunkt. Es wurde von 
den Ministerpräsidenten als „wesentlicher 
Fortschritt auf dem Wege zur Wiedererlan-
gung der Souveräni

29
tät des deutschen Volkes" 

bezeichnet ).
Ziffer 1 enthielt den Grundsatz der Selbstregie-
rung Deutschlands und die Zuständigkeitsver-
mutung für die deutschen Stellen, die beide 
dem Dokument III noch nicht zu entnehmen 
waren. In Ziffer 4 wurde den deutschen Orga-
nen ferner ausdrücklich das Recht eingeräumt, 
mit Zustimmung der Besatzungsmächte auch 
auf den Vorbehaltsgebieten tätig zu werden. 
Die im Dokument III vorgesehenen Eingriffs-
möglichkeiten der Besatzungsbehörden in 
Form der Beobachtung, Beratung und Unter-
stützung auf den Gebieten der Demokratisie-
rung des politischen Lebens, der sozialen Be-
ziehungen und der Erziehung wurden gestri-

chen. Schließlich wurde in Ziffer 9 die Über-
prüfung und eventuelle Erweiterung der deut-
schen Zuständigkeiten innerhalb von zwölf be-
ziehungsweise achtzehn Monaten zugesichert. 
Deutsche Stellen wurden aber bei der Aus-
arbeitung des Besatzungsstatuts nicht verant-
wortlich mit hinzugezogen; eine Reihe deut-
scher Anregungen sind von den Besatzungs-
mächten nicht berücksichtigt worden. So wur-
den insbesondere die Forderungen auf Anhö-
rung deutscher Stellen bei Festsetzung der Be-
satzungsleistungen, auf Einrichtung von 
Schieds- und Vergleichsstellen für die Beile-
gung von Meinungsverschiedenheiten über die 
Auslegung und Anwendung des Besatzungs-
statuts und auf Überwachung ausschließlich

30

 
unter dem Gesichtspunkt der Rechtmäßigkeit 
der deutschen Maßnahmen nicht erfüllt ).

Zwar gab es eine Zuständigkeitsvermutung für 
deutsche Stellen,- die Besatzungsmächte konn-
ten sich aber auf allgemein gehaltene Gene-
ralklauseln und Vorbehalte berufen31  ). Das 
Besatzungsstatut enthielt auch den General-
vorbehalt, das Wiederaufleben der plenitudo 
potestatis als Sicherheits- und Notstandsmaß-
nahme.

Immerhin legten sich die Besatzungsmächte im 
Besatzungsstatut zum ersten Male eine ge-
wisse Selbstbindung auf. Vorher hatten sie 
das strikt abgelehnt S2). Die endgültige Wür-
digung des erzielten Fortschritts mußte aber 
der späteren Handhabung durch die Besat-
zungsmächte überlassen bleiben.

III. Westliche Deutschlandbesprechungen (Sechsmächtekonferenz) 
als Konsequenz des Scheiterns der Viermächtepolitik

Bei den Alliierten war zunächst keineswegs 
einheitlich beurteilt worden, ob das Deutsch-
landproblem nach dem Scheitern der Vier-
mächteverhandlungen von den Westmächten 
ohne Beteiligung der Sowjetunion erörtert 
werden sollte, geschweige denn, in welcher 
Weise es zu lösen wäre.

1. Uneinigkeit der vier Großmächte
Der Abbruch der Londoner Sitzung des Rates 
der Außenminister vom 25. November bis 
10. Dezember 1947 deckte die seit Monaten 
kaum mehr verborgene Uneinigkeit der vier 
Großmächte auf. Die Konferenz war das letzte
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Glied in einer langen Kette der „open disagree- 
me 1nts openly arrived at" ) und bestätigte 
einen bestehenden Zustand. Weder im Kon-
trollrat noch im Rat der Außenminister konn-
ten sich die Besatzungsmächte auf eine ge-
meinsame Politik gegenüber Deutschland eini-
gen: Im Kontrollrat wurden lediglich in den er-
sten Monaten zahlreiche Vereinbarungen ge-
troffen. Die anfängliche Aktivität wurde dann 
geringer und führte schließlich zur Stagnation, 
da über die anstehenden ungelösten Punkte 
keine einstimmigen Beschlüsse gefaßt werden 
konnten. Im Rat der Außenminister setzte sich 
die Sowjetunion für Reparationen — auch aus 
der laufenden Produktion —, für eine Vier-
mächtekontrolle des Ruhrgebiets und für die 
Bildung einer starken deutschen Zentralregie-
rung ein. Frankreich dagegen wollte unter an-
derem die Abtrennung des Rheinlandes und 
des Ruhrgebietes von Deutschland, deutsche 
Kohle und den wirtschaftlichen Anschluß des 
Saargebietes an Frankreich. Den Angelsach-
sen schließlich war in erster Linie an einer Re-
duzierung ihrer Zuschüsse in ihren Zonen und 
daher der Verwirklichung zumindest der wirt-
schaftlichen Einheit Deutschlands gelegen.
Es sollen hier nicht die Gründe für das Schei-
tern der Besatzungspolitik erörtert werden. Im-
merhin ist aber festzustellen, daß die Sieger-
mächte sich im Potsdamer Abkommen zwar bis 
in die Einzelheiten einigen konnten, was in 
Deutschland vernichtet und verboten werden 
sollte, bis auf wenige Ansätze aber nicht ver-
einbart wurde, was an dessen Stelle zu treten 
habe. Für eine Koordinierung der Politik der 
vier Mächte wurde kaum Vorsorge getroffen; 
so wurde beispielsweise „bis auf weiteres" 
von der Bildung einer deutschen Zentralregie-
rung ausdrücklich Abstand genommen2 ). Die 
weitere Entwicklung in Deutschland mußte da-
her entscheidend von der Zusammenarbeit im 
Kontrollrat und im Rat der Außenminister ab-
hängen. Aber bereits der Verlauf der Potsda-
mer Konferenz gab zu großem Optimismus 
keine Veranlassung. Churchill sprach vom un-
heilvollen Charakter des Sowjetsystems3), 
und die Beziehungen zwischen den Westmäch-
ten einerseits und der Sowjetunion anderer-
seits waren von gegenseitigem Mißtrauen 
überschattet4 ). Zudem hatte Frankreich auf-
grund eines Beschlusses der Konferenz von

1) NZZ 17. 4. 1947.
2) Wortlaut des Potsdamer Abkommens: Amtsblatt 
des Kontrollrates in Deutschland, Ergänzungs-
blatt 1, S. 13—19 (englischer Text).
3) Feis, Between War and Peace, S. 322.
4) Feis, a. a. O., S. 323.

5) Ziffer 2 der amtlichen Verlautbarung — Amts-
blatt des Kontrollrates in Deutschland, Ergänzungs-
blatt Nr. 1, S. 4—5 (englischer Text).
6) Sechs Schreiben vom 7. August 1945, Wortlaut: 
Documents relatifs ä l’Allemagne, S. 7—12.
7) Survey of International Affairs, 1947/48, S. 91/93.
8) JOD 1947, S. 2289—91.
9) Wortlaut: Documents on Foreign Relations, 1947/ 
1948, S. 23.

Jalta 5) eine Besatzungszone erhalten und 
wurde Mitglied im Kontrollrat und im Rat der 
Außenminister. Es fühlte sich jedoch nicht an 
das Potsdamer Abkommen gebunden und 
machte gegen wesentliche Teile Vorbehalte 
geltend 6).

2. Ost-West-Gegensatz

Die ersten Nachkriegsjahre erwiesen jedoch 
nicht nur die Uneinigkeit der vier Mächte in 
der Deutschlandfrage; mit Verkündung der 
Truman-Doktrin am 12. März 1947 wurde auch 
der sowjetisch-amerikanische Interessenkon-
flikt deutlich, der sich zu einem globalen Ost- 
West-Gegensatz entwickelte, wobei die deut-
sche Frage ihrerseits zu einer Funktion des 
Ost-West-Gegensatzes wurde:
Für England war es nie zweifelhaft, daß es 
nicht mit der Sowjetunion gegen die Vereinig-
ten Staaten handeln würde 7 ), dagegen hatte 
Frankreich zunächst versucht, eine Politik der 
„Vermittlung" zwischen diesen beiden Groß-
mächten zu verfolgen. Nach dem erfolglosen 
Verlauf der Moskauer Sitzung des Rates der 
Außenminister (10. März bis 24. April 1947) 
erklärte Bidault jedoch am 21. Juni 1947 in der 
Nationalversammlung, Frankreich wäre nicht 
mehr länger in der Position eines Vermitt-
lers 8). Auf der Londoner Sitzung war eine An-
näherung Frankreichs an die Auffassungen der 
Vereinigten Staaten und Großbritanniens er-
kennbar.
Der Ost-West-Gegensatz war insbesondere in 
der unterschiedlichen Reaktion auf die Rede 
des amerikanischen Außenministers Marshall 
in der Universität Harvard am 5. Juni 1947 9 ) 
deutlich geworden, in der die Vereinigten 
Staaten Europa ein wirtschaftliches Hilfspro-
gramm anboten.
In Westeuropa wurde dieses Angebot lebhaft 
begrüßt, während die Sowjetunion nach einer 
Sitzung der Außenminister Englands, Frank-
reichs und der Sowjetunion in Paris vom 
27. Juni bis 2. Juli 1947 diesen Plan ablehnte. 
Nach Ansicht Molotows führte er zu einer 
„Einmischung in die inneren Angelegenheiten
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der europäisc 10hen Staaten" ). Die Sowjet-
union zwang außerdem ihre Satelliten, diesen 
Plan abzu 11lehnen ).

3. Aktivierung des angelsächsisch-franzö-
sischen Gesprächs

Die unmittelbare Folge des Scheiterns der Lon-
doner Sitzung des Rates der Außenminister 
war eine Aktivierung des angelsächsisch-fran-
zösischen Gesprächs. Während Molotow sofort 
den Konferenzort verließ 12),  blieben Marshall 
und Bidault noch in 13London. Nach Clay )  soll 
sich Bidault in einem Gespräch mit Marshall 
bereit erklärt haben, nunmehr die Fusion der 
drei westlichen Besatzungszonen unter der 
Voraussetzung zu diskutieren, daß auch gleich-
zeitig das Ruhrproblem und die Frage der all-
gemeinen Sicherheit beraten würden. Als Be-
dingungen für eine Fusion nannte Bidault die 
Anerkennung der Abtrennung des Saargebie-
tes von Deutschland und die wirtschaftliche 
Angliederung an Frankreich, die Beteiligung 
Frankreichs an der Kontrolle des Ruhrgebiets, 
einen föderalistischen Staatsaufbau in West-
deutschland und eine längere Besatzungs-
dau 14er ).

Bis zu diesem Zeitpunkt war eine Vereinba-
rung der drei Westmächte zu derartigen Ver-
handlungen stets am Widerstand Frankreichs 
gescheitert15       ). Frankreich hatte gezögert, etwas 
im Hinblick auf eine Wiedergesundung 
Deutschlands zu tun; aber auch England wollte 
den Verlauf der Londoner Konferenz abwar-
ten, bevor es sich zu

16
 einseitigen Maßnahmen 

entschloß ).

10) Schlußwort des sowjetischen Außenministers, 
EA 1947, S. 822.
11) Survey of International Affairs, 1947/48, S. 69.
12) Times 18. 12. 1947.
13) Decision in Germany, S. 176 u. 394.
14) NZZ 18. 12. 1947.
15) New York Times 25. 4. 1948.
16) Harold McMillan, Sunday Chronicle 6. 6. 1948.
17) Cornides-Volle, Vorgeschichte des Brüsseler 
Paktes, EA 1949, S. 1755.

18) Wortlaut des Berichtes: European Recovery 
and American Aid, S. 120.
19) Times 17. 12. 1947.
20) Le Monde 11./12. 1. 1948.

Nachdem der Verlauf der Moskauer Sitzung 
des Rates der Außenminister im Frühjahr 1947 
die Hoffnung auf eine Verständigung der 
Großmächte schon zu einem „fast nur noch von 
einem diplomatischen Zweckoptimismus getra-
genen M 17inimum" ) herabgedrückt hatte, war 
auf westlicher Seite für den Fall eines erneu-
ten Fehlschiagens der Außenministerkonferenz 
als „second best" vorgesehen worden, die Ge-
biete des eigenen Einflußbereichs zu stützen, 

auszubauen und lebensfähig zu machen. Die 
Times hatte bereits am 4. Juli 1947 die Forde-
rung nach einer politischen Spitze in West-
deutschland erhoben. Auch ein von Präsident 
Truman unter Leitung Harrimans eingesetztes 
Komitee hatte in seinem Bericht vom 7. No-
vember 1947 die Bildung einer Regierung in 
Westdeutschland befürwortet18 ). Obwohl sich 
die drei Außenminister während ihrer Londo-
ner Gespräche im Dezember 1947 grundsätzlich 
auf baldige Dreimächtebesprechungen über 
Deutschland einigten, wurden noch keine kon-
kreten Vereinbarungen für formelle Konsulta-
tionen getroffen 19  ). Die drei Westmächte wa-
ren bemüht, den Eindruck zu vermeiden, als ob 
man lediglich das Ende der Konferenz abge-
wartet hätte, um dann sofort einseitige Maß-
nahmen durchzuführen.

4. Reform der Bizonenverfassung und 
vorbereitende Expertenkonsultationen

a) Die Militärgouverneure Clay und Robert-
son unterbreiteten am 7. und 8. Januar 1948 in 
Frankfurt den Ministerpräsidenten und deut-
schen Vertretern des Vereinigten Wirtschafts-
gebietes ein Fünf-Punkte-Programm zur Ände-
rung und Stärkung der Bizonenverwaltung, 
ohne vorher die auf diplomatischem Wege 
noch zu erzielende Einigung mit Frankreich 
über die Einzelheiten der in Aussicht genom-
menen Dreimächtebesprechungen

20

 abzuwarten 
und ohne vorher die französische Regierung zu 
konsultieren ).

Die Angelsachsen waren sehr stark an einer 
gemeinsamen Deutschlandpolitik mit Frank-
reich und einer Fusion der drei Zonen interes-
siert. Auch wenn sie die Umgestaltung der Bi-
zonenverwaltung „provisorisch" nannten, so 
wollten sie doch gleichzeitig deutlich machen, 
daß sie nicht gewillt waren, sich durch franzö- 
siche Bedenken von nach ihrer Meinung not-
wendigen Maßnahmen wenigstens im Bereich 
ihrer Zonen abhalten zu lassen, sofern Frank-
reich nicht bereit war, sich an einer gemeinsa-
men westlichen Deutschlandpolitik zu beteili-
gen. Trotz der bedingten Zusage Bidaults in 
London zeigte die französische Regierung 
keine Ansätze, ihre Zone mit der Bizone zu 
vereinigen.
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Frankreich protestierte sofort gegen die Stär-
kung der Bizonenverwaltung. Die im Anschluß 
an den Protest mit den Angelsachsen geführ-
ten Gespräche führten zu der Einigung, bald 
Besprechungen zwischen den drei Ländern auf 
Regierungsebene über die Zukunft Deutsch-
lands stattf 21inden zu lassen ).

b) Den Dreimächtebesprechungen sollten zu-
nächst sogenannte technische Konsultationen 
vorausgehen, die vom 20. Januar ab in Berlin 
zwischen englischen, amerikanischen und fran-
zösischen Verwaltungsbeamten und Experten 
geführt wurden22 ). Sie hatten zum Ziele, den 
französischen Repräsentanten alle Informatio-
nen über Verwaltungs- und Wirtschaftsmaß-
nahmen zu geben, die in Frankfurt von den 
Generälen Clay und Robertson vorgeschlagen 
worden waren. Außerdem dienten sie dem Stu-
dium einer möglichen Dreizonenvereinigung 
und dem Problem der politischen Organisation 
Westdeutschlands23 ). Schließlich sollten die 
Wirkungen auf Westdeutschland als Ganzes 
untersucht werden, die sich aus einer wirt-
schaftlichen Angliederung der Saar an Frank-
reich ergeben würden. Diese Gespr

28
äche, die 

bereits am . Januar 1948 zu der Vereinba-
rung der drei Westmächte führten, die Saar-
kohle allmählich aus dem deutschen Pool her-
auszunehmen und schließlich bis zum 1. Ja-
nuar 1949 ganz der französischen Wirtschaft 
anzugliedern24    ), endeten am 20. Februar mit 
einer weiteren Vereinbarung über die techni-
schen Probleme, die sich aus dem wirtschaft-
lichen Anschluß der Saar an Frankreich erga-
ben 25 ).

21) Times 22. 1. 1948.
22) Times 21.1. 1948.
23) L'Annee politique 1948, S. 16.
24) L'Annee politique 1948, S. 17.
25) L'Annee politique 1948, S. 32.
26) Times 24. 2. 1948.
27) Documents on International Affairs 1947/48, 
S. 54—55.

28) Die drei Westmachte wiesen in ihren Antwort-
noten (tranzösische vom 20. 2. 1948, Wortlaut: 
Documents on International Affairs 1947/48, S. 56; 
amerikanische vom 21. 2. 1948, Wortlaut: Docu-
ments on American Foreign Relations 1948, S. 809; 
englische vom 23. 2. 1948, Wortlaut: Times 
24 2. 1948) übereinstimmend darauf hin, das Pots-
damer Abkommen schließe die Möglichkeit nicht 
aus, daß mehrere der Besatzungsmächte über Fra-
gen von gemeinsamen Interesse berieten. In der 
amerikanischen und englischen Note wurde der 
Sowjetunion vorgeworfen, den Grundsatz der 
Wirtschaftseinheit Deutschlands nicht beachtet zu 
haben; die französische Regierung erklärte erneut, 
nicht an das Potsdamer Abkommen gebunden zu 
sein.
29) Documentation franaises, Nr. 846, 5. März 1948; 
EA 1948, S. 1229/1230.
30) Kommunique vom 6. März 1948, Documentation 
francaises vorn 25. 3. 1948, Germany 1947/49, 
S. 75/76.
31)Truman, Years of Trial and Hope, S. 257.
32) House of Commens Debates, 5. Folge, Bd. 446 
Sp. 383—409.
33) So beispielsweise der Ministerpräsident Bel-
giens, Spaak, am 12 Februar 1948 vor dem auswär-
tigen Ausschuß des belgischen Senats (Cornides- 
Volle, Die Entstehung des Westblocks, EA 1949, 
S. 1810).

5. Londoner Sechsmächtekonferenz

a) Am 23. Februar 1948 wurde die London

26

er 
Sechsmächtekohferenz im alten India Office 
eröffnet ).

Die Sowjetunion hatte in einer Note vom 
13. Februar 1948 gegen die Durchfü

27
hrung der 

Konferenz protestiert )  und insbesondere 
zum Ausdruck gebracht, das Vorgehen der drei 
Westmächte stände im Widerspruch zum Pots-

damer Abkommen28 ). Die Außenminister 
Polens, der Tschechoslowakei und Jugosla-
wiens, die am 17./18. Februar 1948 in Prag 
konferiert hatten, erhoben ihre „warnende 
Stimme gegen den Versuch, ei

29

ne Lösung des 
deutschen Problems herbeizuführen, die im 
Widerspruch zu den vitalen Interessen der 
europäischen Nationen stehe und Deutschland 
in einen Unruheherd und ein Werkzeug neuer 
Aggressionen verwandeln" ) würde.

In der ersten Sitzung kamen die sechs Mächte, 
die durch Diplomaten im Botschafterrang ver-
treten waren, überein, die Beneluxländer als 
„gleichberechtigte Partner" zur Aussprache über 
alle Punkte der Tagesordnung einzuladen, mit 
Ausnahme der Beratungen über Verwaltungs-
fragen, die der unmittelbaren Verantwortung 
der Besatzungsmächte in den drei Besatzungs-
zonen unterlagen30 ). Die Beneluxstaaten be-
kamen damit zum erstenmal bei Deutschland-
besprechungen Gelegenheit, nicht nur ihre An-
sichten bekanntzumachen, sondern sie auch zu 
verteidigen. Mit amerikanischer Rückendek- 
kung31 ) hatte sich der englische Außenmini-
ster Bevin in einer großangelegten Rede am 
22. Januar 1948 im Unterbaus32  ) für den Ab-
schluß von bilateralen Verträgen zwischen 
Großbritannien, Frankreich und den Vereinig-
ten Staaten nach dem Muster des Dünkirche-
ner Vertrages vom 4. März 1947 ausgespro-
chen. Die Beneluxstaaten 33)  hatten daraufhin 
mehrfach erklärt, eine Bedingung für die
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wirksame Zusammenarbeit der Beneluxstaaten 
mit Großbritannien und Frankreich wäre die 
gemeinsame Regelung des Problems West-
deutschland.
Die Besprechungen waren vertraulich; sie ver-
liefen in freundlicher und ungezwungener 
Atmosphäre und dauert

34
en zunächst bis zum 

5. März 1948 ). Es war von diesem Teil der 
Konferenz nicht erwartet worden, daß er be-
reits zu festen Abmachungen führen würde. 
Beschlossen wurde auch lediglich die Empfeh-
lung, die Bizone und die französische Zone 
„voll am europäischen Wiederaufbaupro-
gramm zu b 35eteiligen" ).

Am 6. März 1948 richtete die Sowjetunion eine 
gleichlautende umfangreiche Note an die 
Westmächte, in der sie ihnen unter anderem 
den Vorwurf machte, den Rat der Außenmini-
ster zu liquidieren. In der Kontrollratssitzung 
vom 20. März 1948 verlangte Sokolowski Aus-
kunft über die Verhandlungen der Londoner 
Sechsmächtekonferenz. Als dies die west

36

lichen 
Militärgouverneure verweigerten, verließ die 
sowjetische Delegation die Sitzung, nachdem 
Sokolowski die Politik der Westmächte scharf 
verurteilt hatte ).
Zum Abschluß des ersten Teils der Konferenz 
war angekündigt worden, die Gespräche im 
April fortzusetzen. In der Zwischenzeit konfe-
rierten sechs Arbeitsgruppen in Berlin unter 

den Auspizien der drei Militärgouverneure 
über wichtige Einzelfragen. Die Militärgouver-
neure selbst trafen zwischen dem 19. März und 
12. April 1948 insgesamt viermal zusammen, 
um die Fragen der Sechsmächtekonferenz zu 
beraten und schickten am 14. April 1948 einen 
gemeinsamen Bericht nach London37   ).

34) Die Welt 28. 2. 1948.
35) Kommunique vom 6. März 1948, Documentation 
francaises vom 25. März 1948, Germany 1947/49, 
S. 75/76.
36) Wortlaut der Erklärung: Dokumente zur 
Deutschlandpolitik der Sowjetunion, S. 181—183.

37) Plischke, a. a. O., S. 5 u. 10.
38) Times 17. 5. 1948.
39) Times 10. 5. 1948.
40) Figaro 7. 5. 1948.
41) Times 2. 6. 1948.
42) New York Herold Tribune 8. 6. 1948.

2) Bidault, Rede in der Nationalversammlung am
11. 6. 1948, JOD 1948, S. 3458.

b) Die Londoner Sechsmächtekonferenz wurde 
am 20. April 1948 fortgesetzt. Bereits nach 
mehreren Vollsitzungen tauchten die ersten 
größeren Schwierigkeiten bei der Erörterung 
der Einzelfragen auf ). Die französischen Dele-
gierten Couve de Murville und Herv Alphand 
begaben sich mehrfach zu Beratungen mit ihrer 
Regierung nach Paris ), Vertreter der engli-
schen Delegation hatten Besprechungen im 
Foreign Office und ihre amerikanischen Kolle-
gen mit dem Staate Department ). Es erwies 
sich als sehr schwierig, eine Vereinbarung zu 
erzielen. Nachdem während der Verhandlun-
gen mehrfach verlautet worden war, die Been-
digung der Konferenz stehe unmittelbar bevor, 
konnten deren Ergebnisse in Form von Emp-
fehlungen an die betreffenden R

1
egierungen 

schließlich am . Juni 1948 von den Delegier-
ten unterzeichnet werden    ). Die Veröffentli-
chung des Kommuniques erfolgte am 7. Juni, 
nachdem es einige Stunden vo

42

rher in London 
dem Sowjetbotschafter Georgi N. Zarubin und 
in Berlin Marschall Vassily D. Sokolowski 
übermittelt worden war ).

38

39

40

41

IV. Grundlegende Auffassungen der Delegationen

1. Angelsächsisch-französischer Gegensatz

Auf der Sechsmächtekonferenz standen sich 
vor allem der amerikanische und französische 
Standpunkt gegenüber, wobei die englische 
Delegation weitgehend den amerikanischen 
Ansichten zustimmte 1).
Die Angelsachsen vertraten nachdrücklich den 
Standpunkt, daß ohne Beteiligung Deutsch-
lands Westeuropa nicht konsolidiert werden 
könnte. Nach ihrer Überzeugung sollte der Teil 
Deutschlands, der sich im Einflußbereich der

*) LAnne politique, 1948, S. 88.

drei Westmächte befand, wirtschaftlich wieder 
aufgebaut werden und politisch stabile Ver-
hältnisse erhalten, damit er seinen Anteil an 
der Selbsthilfeaktion des Kontinents im Rah-
men des Marshallplanes beisteuern könnte.

Nach französischen Vorstellungen sollte 
Deutschland aus Sicherheitsgründen politisch 
und wirtschaftlich so schwach wie möglich ge-
halten werden, damit es für alle Zeit unfähig 
zu einer neuen Aggression sei2). Dies bedeu-
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tete politisch die Befürwortung eines extremen 
Föderalismus, wirtschaftlich die Forderung 
nach starker internationaler Präsenz im Ruhr-
gebiet und im Verhältnis zu Frankreich ein ge-
ringes deutsches Industriepotential auf lange 
Dauer. Nach französischer Ansicht sollte ein 
Wiederaufbau Deutschlands erst erfolgen, 
wenn die anderen westeuropäischen Staaten 
aufgebaut waren.
Zwar war man sich einig, daß Deutschland der 
Rang einer „mittleren Macht“ zukommen soll-
te, jedoch verstanden Amerika und Frankreich 
Verschiedenes darunter. Man war zum Bei-
spiel unterschiedlicher Meinung darüber, wann 
davon ausgegangen werden müßte, daß 
Deutschland wieder eine Stärke erreicht habe, 
die eine erneute Gefahr nicht ausschlösse3   ).

3) NZZ 6. 3. 1948.
4) Äußerung Spaaks in einem Interview mit dem 
Observer, 15. 2. 1948.
5) Gemeinsame Note der Regierungen Belgiens, 
der Niederlande und Luxemburgs zur alliierten 
Politik gegenüber Deutschland vom 26. November 
1947 (Wortlaut: EA 1948, S. 1227—1229). — MG 
23. 2. 1948.
6) Ebenda.
7) MG 23. 2. 1948.
8) Times 17. 12. 1947.

9) Clay, a. a. O„ S. 320.
10) NZZ 13. 8. 1947.
11) Wortlaut der am 10. September veröffentlichten 
Erklärung: Documents on International Affairs 
1947/1948, S. 622—623.
12) Clay, a. a. O., S. 321. — Die Sowjetunion war zu 
dieser Besprechung nicht eingeladen worden und 
äußerte in einer Protestnote vom 18. 8. 1947 (Docu-
ments on International Affairs, 1947/48, S. 623) 
unter Berufung auf das Potsdamer Abkommen, diese 
Fragen könnten nur auf Viermächtebasis gelöst 
werden. In ihrer Antwortnote erklärte die ameri-
kanische Regierung, sie fühlte sich gerechtfertigt, 
das Ziel der Wirtschaftseinheit Deutschlands zu 
erreichen, auf das sich die vier Mächte geeinigt 
hätten (Documents on International Affairs, 1947/48, 
S. 623/24).

2. Ansichten der Beneluxstaaten

Die Delegation der Beneluxstaaten teilte die 
französischen Sicherheitsbefürchtungen und 
das Bestreben Frankreichs, die Machtbefug-
nisse der zu schaffenden deutschen Zentral-
organe möglichst schwach ausz 4ugestalten ). 
Da ihr eigener Wohlstand aber von der wirt-
schaftlichen Erholung Deutschlands abhing, 
sti

5
mmten sie der Auffassung der Angelsachsen 

zu, Deutschland wieder aufzubauen ). Die Si-
cherheit vor Deutschland sollte nach ihrer An-
sicht nicht durch eine umfassende Einschrän-
kung der deutschen Wirtschaftskapazität er-
reicht werden6). Sie waren bereit, jedes Sy-
stem einer Kontrolle Deutschlands anzuneh-
men, auf das sich die Regierungen der Ver-
einigten Staaten, Großbritanniens und Frank-
reichs einigen konnten 7).

3. Der Sechsmächtekonferenz vorangegangene 
Dreimächtebesprechungen

Die Londoner Sechsmächtekonferenz war zwar 
die erste Konferenz, auf der die Frage einer 
Fusion der drei Zonen auf der Tagesordnung 
stand8), es hatte aber vorher Besprechungen 
mit anderer Themenstellung zwischen Vertre-
tern der drei Westmächte über die deutsche 
Frage gegeben. Bei diesen Gesprächen war der 

angelsächsisch-französische Gegensatz bereits 
sichtbar geworden: Die Angelsachsen hielten 
die Hebung des Industrieniveaus in der Bi-
zone für notwendig. Sie waren außerdem um 
eine Steigerung der Ruhrkohlenproduktion be-
müht und auch bereit, diese um den Preis der 
Übertragung von Verantwortung an Deutsche 
zu erreichen. Die Zustimmung Frankreichs 
konnten die Angelsachsen nur dadurch errei-
chen, daß sie den Wünschen Frankreichs auf 
deutsche Kohle und die Abtrennung des Saar-
gebietes von Deutschland und ihrer wirtschaft-
lichen Angliederung an Frankreich entgegen 
kamen.
a) Nach dem Fehlschlag der Moskauer Sit-
zung des Rates der Außenminister entschlos-
sen sich die amerikanische und englische Re-
gierung, das deutsche Industrieniveau in der 
Bizone so zu heben, daß sie in die Lage ver-
setzt wurde, sich selbst ohne fremde Hilfe zu 
erhalten   ).9

Im Zusammenhang mit dieser geplanten Erhö-
hung fanden ab 13. August 1947 in Washington 
britisch-amerikanische Besprechungen 

10
über die 

Steigerung der Ruhrkohlenförderung statt ). 
Diese Gespräche endeten mit der vorläufigen 
Vereinbarung, die Verantwortung für die 
Kohleproduktion in deutsche Hände zu le-
gen 11). Die Überwachung der deutschen Tätig-
keit sollte durch die zu bildenden anglo-ameri- 
kanischen Kontrollgruppen geschehen.
Die Ankündigung eines neuen erhöhten Indu-
strieniveaus für die Bizone führte zu französi-
schen Protesten. Frankreich erhielt Gelegen-
heit, auf einer Dreimächtebesprechung in 
London vom 22. bis 27. August 1947 über das 
„Industrieniveau in der Bizone, die Kontrolle 
und Verwaltung der Gruben im Ruhrgebiet" 
seinen Standpunkt darzulegen, ohne daß die 
Angelsachsen deswegen bereit gewesen wä-
ren, ihre Entscheidungsfreiheit in ihren Zonen 
einschränken zu lassen 12 ).
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Von Frankreich wurde die Forderung nach 
Internationalisierung des Ruhrgebietes geltend 
gemacht und die Befürchtung vorgetragen, daß 
ein schneller Aufbau der deutschen Industrie 
die anderen Industrien ihrer Rohstoffe be-
rau 13be ).

Die Angelsachsen versicherten einerseits, wäh-
rend der Besatzungszeit die Begrenzung der 
deutschen Stahlproduktion in Kraft zu las-
sen 14 ), waren andererseits aber nicht bereit, 
die französische Vorstellung über die Verle-
gung der deutschen Stahlindustrie nach Loth-
ringen zu akzeptieren15  ). Den Franzosen 
wurde weiter zugesagt, die über die Umgestal-
tung der Ruhrkohlenverwaltung getroffene 
Vereinbarung wäre kein Präjudiz für eine end-
gültig 16e Lösung ).

13) Äußerung Herve Alphands, NZZ 29. 8. 1947.
14) Clay, a. a. O., S. 321.
15) NZZ 11.8. 1947. — Frankreich setzte sich wäh-
rend der Konferenz der Außenminister in Moskau 
dafür ein, die deutsche Stahlproduktion jährlich 
auf 7,5 Millionen Tonnen zu begrenzen. Der dar-
über hinaus in Europa benötigte Stahl sollte in 
Lothringen produziert und zu diesem Zweck sollte 
deutsche Kohle dorthin transportiert werden (Sur- 
vey of International Affairs, 1947/48, S. 232, Anm. 4).
16) Ziffer 4 des Kommunigues vom 28. 8. 1947, Ger-
many 1947—49, S. 356/357. Documentation fran- 
aise 19. 3. 1948.

17) Wortlaut: Germany 1947—49, S. 358—362.
18) Wortlaut: Documents on International Affairs, 
1947/48, S. 626—632.
19) Ziffer 8 des Kommuniques vom 28. August 1947, 
Anmerkung 143.

20) Brief Bevins an Bidault, 19. 4. 1947, Documents 
on International Affairs, 1947/48, S. 615.
21) Das Abkommen wurde nach Besprechungen zwi-
schen Vertretern der drei Westmächte außerhalb 
der Außenministerkonferenz in Moskau und nach 
einem Briefwechsel zwischen Bevin und Bidault ver-
öffentlicht. Wortlaut: British and Foreign State 
Papers Bd. 148, 1947 II.
22) EA 1947, S. 739.
23) Documentation frangaise 19. 3. 1948, Nr. 855, S. 5.
24) Die Vereinbarungen wurden in Kommuniques 
veröffentlicht (La documentation franaise Nr. 855, 
19. 3. 1948, S. 7).
25) Ebenda.

Am 29. August 1947 wurde dann der revidierte 
Industrieplan veröffentlicht 17 ), der den Vier-
mächteplan vom 26. März 1946 änderte 18 ). Die 
Stahlerzeugung wurde zum Beispiel von 
5,8 Mio t für ganz Deutschland auf 10,8 Mio t 
für die Bizone erhöht.

b) Die Zustimmung Frankreichs zum neuen In-
dustrieniveau in der Bizone hatten die Angel-
sachsen insbesondere dadurch erreicht, daß sie 
Frankreich zusicherten, dies gefährde nicht die 
Frankreich gewährten Exportgarantien deut-
scher Kohle. Außerdem hatten sie sich zu baldi-
gen Besprechungen über die Erhöhung der für 
den Export bestimmten Koksmengen aus 
Deutschland bereit erklärt ). Diese Export-
garantien über deutsche Kohle hatte Frank-
reich im April 1947 erhalten, als ihm ein be-
stimmter Prozentsatz der geförderten deut-
schen Kohle zugesprochen wurde. Hiernach 
war für die zweite Hälfte 1947 vorgesehen ), 
bei einer täglichen Förderung von 280 000 t 
Steinkohle des Ruhrgebietes, des Aachener 

19
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Kohlengebietes und des Saargebietes 21 % für 
den Export zur Verfügung zu stellen. Der pro-
zentuale Anteil der Ausfuhr sollte mit steigen-
der Förderung größer werden und 25  Prozent 
betragen, wenn die Kohlenförderung täglich 
370 000 t erreicht haben würde21 ). Frankreich 
erhielt von der exportierten Kohle 28 Pro-
zen 22t ).

Wie bei den Dreimächtebesprechungen über 
das deutsche Industrieniveau vorgesehen, fan-
den im September 1947 in Berlin zwischen Ver-
tretern der drei Westmächte Besprechungen 
über die Verteilung von Kohle und Koks aus 
Deutschland statt. In einer neuen Vereinba-
rung, die am 23 . Dezember 1947 veröffentlicht 
wurde23), einigten sich die drei Mächte dar-
auf, monatlich 7,6 Mio t Koks für den Export 
zu bestimmen, wenn die Tagesförderung 
300 000 t Steinkohle erreichte. Die Koks-
menge sollte sich bei einer Tagesförderung 
von 330 000 t Steinkohle auf 8,4 Mio t erhöhen. 
Die Garantien im Hinblick auf die Kohlenaus-
fuhr wurden auch für das Jahr 1948 gegeben 
und weitere Besprechungen ins Auge gefaßt.

c) Die Angelsachsen hatten Frankreichs 
Wunsch auf wirtschaftliche Angliederung des 
Saargebietes zugestimmt. Am 20. Januar 1948 
wurden Dreimächtebesprechungen ausgenom-
men, die unter anderem diese Frage zum Ge-
genstand hatten.

Am 28. Januar wurde eine Vereinbarung ver-
öffentlicht24 ), wonach die drei Westmächte 
darin übereinstimmten, daß sich in einer Pe-
riode von 15 Monaten in der Zeit vom 1. Ja-
nuar 1948 bis 1. April 1949 die Herausnahme 
der Saarkohle aus dem deutschen Pool voll-
ziehen und danach allein Frankreich zur Ver-
fügung stehen sollte.

Als weiteres Ergebnis dieser Besprechungen 
wurde am 20. Februar 1948 eine zweite Ver-
einbarung der drei Mächte veröffentlicht25).
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Danach war vom 1. April 1948 an der wirt-
schaftliche Austausch zwischen der Saar einer-
seits und Westdeutschlands andererseits 
grundsätzlich als Außenhandel zu betrachten. 
Weiter wurde mitgeteilt, daß Berechnungen 
angestellt worden seien, um den Betrag zu be-
stimmen, um den sich der französische Anteil 
der Reparationslieferungen in deutscher Indu-
strieausrüstung durch die Abtrennung des 
Saargebiets von Deutschland verringern werde. 

Am 30. März 1948 wurde in einem Dekret der 
französischen Regierung bestimmt26 ), daß 
vom 1. April 1948 an das Saargebiet zum fran-
zösischen Zollgebiet gehöre.

) Byrnes, Rede in Stuttgart, 6. September 1946, 
Germany 1947—1949, S. 3—8 (7).
2) Bevin, Rede im Unterhaus, 22. 10. 1948, 5. Folge, 
Bd. 427, Sp. 1487—1522 (1511/1512).
3) Times 15. 4. 1946.
4) Meyerhoff, The Reconstruction of Government 
and Administration, S. 216. Bidault erklärte am 
11. 6. 1948 in der Nationalversammlung (JOD 1948, 
S. 3458), es wäre allein auf den französischen 
Widerstand zurückzuführen, daß nicht bereits im 
Frühjahr 1948 eine provisorische deutsche Regie-
rung errichtet wurde.

5) Richtlinien der amerikanischen Regierung an den 
Militärgouverneur in Deutschland vom 17. Juli 
1947 (Wortlaut: Documents on American Foreign 
Relations 1947, S. 79/89).
6) Germany 1947—1949, S. 180—190.
7) Ergänzende Richtlinien für die Behandlung 
Deutschlands, dem Rat der Außenminister am 
31. März 1947 von Bevin vorgelegt (Wortlaut: Do-
cuments on International Affairs 1947/48, S. 453/ 
462).
8) Memorandum über den „Staatsrechtlichen Aufbau 
Deutschlands", nach einstimmiger Billigung durch 
das Kabinett Ramadier (EA 1947, S. 622) der Lon-
doner Konferenz der stellvertretenden Außenmini-
ster am 24. 1. 1947 übergeben (Documents frangais 
relatifs ä I’Allemagne, S. 46—56).

Durch diese Schritte war der wirtschaftliche 
Anschluß des Saargebietes an Frankreich prak-
tisch vollzogen.

26) Decret Nr. 48 -576 vom 30. 3. 1948 relatif ä 
l’etablissement de l’union douaniere franco-sar- 
roise. Wortlaut: Journal Officiel Lois et decrets. 
April 1948, S. 3158.

V. Gestaltung und Entwicklung der politischen Organisation Deutschlands

1. Herausbildung der Haltung der drei 
Westmächte

Vor der Sechsmächtekonferenz wurde von der 
amerikanischen und englischen Regierung 
einerseits und der französischen Regierung an-
dererseits unterschiedlich beurteilt, ob und 
gegebenenfalls wann deutsche Organe und 
insbesondere eine deutsche Regierung gebildet 
werden sollten, deren Zuständigkeiten sich 
über den Bereich einer Besatzungszone hinaus 
erstrecken würden.

Der amerikanische 1) und englische 2 ) Außen-
minister traten bereits im Jahre 1946 für die 
baldige Bildung einer provisorischen zentralen 
deutschen Regierung ein. Ihre Regierungen 
mußten zur Erhaltung ihrer Zonen erhebliche 
Geldmittel aufwenden und waren der Auffas-
sung, von den Zuschüssen am ehesten durch 
Übertragung politischer Verantwortung an 
Deutsche befreit zu werden 3).

Demgegenüber war die Politik der französi-
schen Regierung darauf gerichtet, die Schaf-
fung deutscher Zentralorgane und vor allem 
die Bildung einer deutschen Zentralregierung 
zu verhindern oder doch zumindest solange 
wie nur eben möglich hinauszuzögern4).

Auch zur Frage, wie ein zukünftiges Deutsch-
land politisch und verfassungsmäßig gestaltet 
werden sollte, hatten die drei Westmächte vor 
der Sechsmächtekonferenz voneinander abwei-
chende Ansichten entwickelt. Die amerikani-
sche Regierung hatte keine ins einzelne ge-
hende Vorstellungen veröffentlicht. Sie war 
der Ansicht, daß im Rahmen gewisser Richtli-
nien „dem deutschen Volke die endgültige 
Entscheidung über die konstitutionelle Form 
seines politischen Willens selbst überlassen 
werden sollte" 5). Marshall hatte auf der Mos-
kauer Sitzung des Rates der Außenminister am 
21. März 1947 erklärt, die amerikanische 
Regierung wolle im wesentlichen sicherstellen, 
daß die neue deutsche Verfassung demokra-
tisch in dem Sinne wäre, daß „alle politische 
Gewalt ihren Ursprung im Volk" habe und 
seiner Kontrolle unterliege 6 ).

Demgegenüber hatten sowohl die 7
8

englische ) 
wie auch die französische ) Regierung Memo-
randen mit sehr detaillierten Regelungen über 
die zukünftige deutsche Verfassung vorgelegt. 
Die drei Westmächte stimmten darin überein,
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„alle Zuständigkeiten — bis auf die ausdrück-
lich an die Zentralorgane del

9
egierten — den 

Ländern zu übertragen" ). Meinungsverschie-
denheiten bestanden aber in der Frage, wie 
deutsche Zuständigkeiten zwischen den zu bil-
denden Zentralinstanzen und den Organen der 
Länder zu verteilen wären.
Nach französischer Auffassung sollte die poli-
tische Struktur Deutschlands über die einzel-
nen Länder aufgebaut werden. Bundesorgane 
sollten nur relativ geringe Zuständigkeiten auf 
den Gebieten der auswärtigen Angelegenhei-
ten, Wirtschaft, Finanzen, Ernährung, des 
Transport- und Postwesens und der Landwirt-
schaft haben. Die Führung der auswärtigen 
Angelegenheiten durch den Bund sollte den 
Ländern nicht das Recht nehmen, diplomati-
sche Vertreter mit auswärtigen Mächten aus-
zutauschen und selber die internationalen An-
gelegenheiten zu führen, die nur ihre eigenen 
Interessen berührten. Neben dem Außenmini-
ster wurde weiter ein Postminister des Bundes 
vorgeschlagen. Außerdem war die Ernennung 
weiterer Bundesminister auf den Gebieten der 
Finanzen, der Ernährung und des Transport-
wesens vorgesehen, denen aber aus Fachmini-
stern oder Experten der Länder bestehende 
„Oberste Räte" zur Seite stehen sollten. Für 
die Wahrnehmung der Zuständigkeiten auf 
den Gebieten der Wirtschaft und Landwirt-
schaft sollten lediglich „Oberste Räte" gebildet 
werden.
Die englische Regierung wollte den Zentral-
organen die notwendige gese

10

tzgebende und 
ausführende Zuständigkeit übertragen, um 
sicherzustellen ):
„1. die notwendige politische Einheit, beson-
ders Staatsangehörigkeit, Einbürgerung, Ein-
wanderung, Auswanderung und Auslieferung, 
Außenpolitik und die Durchführung von Ver-
trägen, soweit sie die Angelegenheiten, die 
unter den Zuständigkeitsbereich des Zentral-
staates fallen, zum Inhalt haben;
2. die notwendige Einheit des Gesetzes, ins-
besondere hinsichtlich der Grundsätze des 
Straf-, Zivil- und Handelsrechts, des Urheber-, 
Patent- und Warenzeichenrechts, des Rechts 
der übertragbaren Wertpapiere, Frachtpapiere 
und anderen Urkunden, die ein Besitzrecht an 
Gütern verkörpern;

9) Summary of Multipartite Agreements and Dis-
agreements, S. 165 — E CFM/47/M/121.
10) Ergänzende Richtlinien für die Behandlung 
Deutschlands, dem Rat der Außenminister am 
31. März 1947 vorgelegt (Documents on Internatio-
nal Affairs 1947/48, S. 453—462).

3. die erforderliche wirtschaftliche Einheit, be-
sonders im Zollwesen und Außenhandel, hin-
sichtlich Einfuhr- und Ausfuhrkontrolle, Auf-
rechterhaltung bestimmter, für Deutschland 
wichtiger Verkehrsverbindungen auf Straßen 
und Schienenwegen, für Post und Telegraphie, 
Gewichte und Maße;
4. die notwendige Einheit im Finanzwesen, 
insbesondere bei der Herausgabe der Wäh-
rung und beim Münzwesen."
Die französische Regierung schlug als Parla-
ment ein Staatenhaus vor, das aus je vier Ver-
tretern der Einzelstaaten zu bilden wäre 11 ). 
Demgegenüber setzte sich die englische Regie-
rung für die Bildung eines Zweikammersy-
stems ein12   ), wobei die eine Kammer die Na-
tion als Ganzes und die andere die einzelnen 
Länder repräsentieren sollten. Die Länderkam-
mer sollte das Recht eines absoluten Vetos für 
internationale Verträge und verfassungsmä-
ßige Angelegenheiten und ein aufschiebendes 
Veto für die übrige Gesetzgebung haben 13  ).

11) Memorandum über den „Staatsrechtlichen Auf-
bau Deutschlands", a. a. O.
12) Ergänzende Richtlinien für die Behandlung 
Deutschlands, a. a. O.
13) Ebenda.
14) Wortlaut der neuen Bizonencharta: Military 
Government Gazette, Germany, British Zone of 
Control Nr. 23, S. 686—691. Wortlaut der alten 
Charta vom 29. Mai 1947: Nr. 19, S. 529—532.
15) United States in World Affairs, 1948/49, S. 70/71.
16) Ebenda.

Noch vor Beginn der Sechsmächtekonferenz 
schafften die Angelsachsen durch eine Umge-
staltung der B 14izonenverwaltung ) neue Fak-
ten: Die Aufgaben des Wirtschaftsrates wur-
den erweitert und die Zahl seiner Mitglieder 
auf 104 verdoppelt. Der Exekutivrat wurde 
durch den Länderrat ersetzt. Dieser bestand für 
jedes der acht Länder aus zwei von der Lan-
desregierung gestellten Vertretern. Sein Ein-
spruch konnte vom Wirtschaftsrat mit absolu-
ter Mehrheit zurückgewiesen werden. Drittes 
Organ wurde der Verwaltungsrat. Er bestand 
aus dem Oberdirektor und fünf Direktoren.
Die Angelsachsen hatten die Bizonenverwal-
tung umgebildet, um den dringenden Proble-
men der Ernährung, des Transportes und des 
schwarzen Marktes wirksam begegnen zu kön-
nen 15 ).
Demgegenüber war es für die Franzosen in 
erster Linie von Bedeutung, welche Auswir-
kungen diese Umbildung auf die weitere poli-
tische Entwicklung Deutschlands nehmen 
k 16önnte ).  Auf Anregung der amerikanischen 
und englischen Regierung nahmen sie am
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24. Januar 1948 in einem ausführlichen Memo-
randum zur Umgestaltung Stellu 17ng ).  Sie 
meinten, daß das Bizonenregime nur dem Na-
men nach föderalistisch, jedoch in der Tendenz 
zentralistisch wäre. Die französische Regie-
rung sah die wahren Organe der Regierung 
im Wirtschaftsrat, dem „Vorläufer eines 
zukünftigen Reichstages", und den hohen Be-
amten, deren Absicht darin liege, die Bürokra-
tie wieder aufzubauen. Nach Ansicht der fran-
zösischen Regierung werde allein eine Orga-
nisation der Zusammenarbeit zwischen den 
Ländern dem Wesen des Föderalismus gerecht 
und wäre auch das richtige Mittel zur Errei-
chung praktischer Ergebnisse.

2. Haltung der Delegationen während der 
ersten Hälfte der Sechsmächtekonferenz

Das Memorandum der französischen Regie-
rung zur Änderung der Bizonenverwaltung 
hatte bereits erkennen lassen, welche Haltung 
die Franzosen auf der Sechsmächtekonferenz 
einnehmen w

19

ürden. Sie vertraten unverändert 
ihre Forderung nach einem ausgeprägten 
Föderalismus im Sinne der Memoranden vom 
17. Januar 1947 18) und 24. Januar 1948 ). Sie 
glaubten, ein zentralistisches Westdeutschland 
werde schließlich auch eine westeuropäische 
Union aufgrund seines großen Wirtschaftspo-
tentials beherrschen, Westdeutschland könnte 
daher nur mit Westeuropa verbunden werden, 
sofern es föderativ ausgestaltet werde20   ).

17) Wortlaut: NYT 29. 1. 1948.
18) Memorandum über den „Staatsrechtlichen Auf-
bau Deutschlands", a. a. O.
19) NYT 29. 1. 1948.
20) Sunday Times 22. 2. 1948.
21) Clay, a. a. O„ S. 402, Plischke, a. a. O„ S. 9.
22) Clay, a. a. O., S. 402.
23) Golary, The Founding of the Federal Republic 
of Germany, S. 8.
24) Plischke, a. a. O., S. 9.

25) Golary, a. a. O., S. 8.
26) Bidault, Rede in der Nationalversammlung 
11. 6. 1948, JOD 1948, S. 3458.
27) Plischke, a. a. O., S. 8/9. Interview mit Spaak, 
Observer 15. 2. 1948. — Die holländischen Vor-
stellungen sahen dabei innerhalb der Benelux-
gruppe die geringsten Rechte für die Zentralorgane 
vor. MG 23. 2. 1948.
28) EA 1948, S. 1227—1229.
29) Plischke, a. a. O., S. 8; Clay a. a. O., S. 402.
30) Clay, a. a. O., S. 402.
31) Golary, a. a. O., S. 9.
32) Ebenda.

Die Franzosen wandten sich insbesondere da-
gegen, den Zentralorganen das Recht der 
direkten Besteuerung zu geben. Diese sollten 
ihre finanziellen Mittel vielmehr aus Zöllen 
und Zuteilungen der Länder erhalten21 ). Nach 
französischer Ansicht waren der Zentralgewalt 
auch keinerlei polizeiliche Befugnisse einzu-
räumen 22 ).
Zentrale Behörden sollten ausschließlich für 
auswärtige Angelegenheiten, Zölle und mögli-
cherweise für die Verwaltung der Eisenbahnen 
geschaffen werden23  ). Sie sollten — soweit 
wie möglich — mit Landesbeamten besetzt 
werden 24).

Die Franzosen bevorzugten nach wie vor ein 
Einkammersystem, bestehend aus den Vertre-
tern der Länder. Wenn aber zwei Kammern 
gebildet werden sollten, dann wären die Mit-
glieder der einen von den Landesregierungen 
und die Mitglieder der anderen von den ge-
setzgebenden Körperschaften der Länder zu 
wählen25  ). Eine Vertretung, die vom deut-
schen Volk als Ganzes gewählt werde, wa

26

r 
nach ihrer Ansicht in der Lage, die Länder zu 
beherrschen ).

Die Vorschläge der Beneluxstaaten folgten 
weitgehend denen Frankreichs 27     ). In einer ge-
meinsamen Note zur Deutschlandfrage vom 
26. No 28vember 1947 ) hatten sie sich für die 
schrittweise Wiederherstellung der Selbstver-
waltung und der politischen Verantwortung in 
Deutschland innerhalb einer föderativen Ver-
fassung eingesetzt.
Zwischen den Auffassungen der amerikani-
schen und englischen Delegation bestand nach 
ihren gemeinsamen Erfahrungen in der Ver-
waltung der Bizone im Prinzip wenig Unter-
schied29 ), wenn auch die Engländer den Zen-
tralorganen im einzelnen mehr Zuständigkei-
ten geben wollten, als es

30
 die Amerikaner für 

notwendig hielten ).
Beide waren mit der französischen Delegation 
der Meinung, die Bundesorgane sollten nur 
diejenigen Machtbefugnisse haben, die ihnen 
die Verfassung ausdrücklich gewährte. Alle De-
legationen stimmten darin überein, insbeson-
dere Erziehung, kulturelle und Religionsange-
legenheit in die Zu

31
ständigkeit der Länder zu 

geben ).
Die Angelsachsen waren aber der Ansicht, die 
französischen Vorschläge räumten den Zentral-
organen nicht genügend Rechte ein, um mit 
den drängenden wirtschaftlichen und sozialen 
Problemen fertig zu werden. Bundesorgane 
müßten jedenfalls mehr sein als ein „Instru-
ment, quasisouveräne Staaten zu koordinie-
ren" 32 ). Ausreichende Zuständigkeiten wären 
aber erforderlich, um eine wirksame Teil-
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nähme am Marshallplan sicherzustellen33 ). 
Beide wollten den Bundesorganen klar defi-
nierte und begrenzte Polizeibefugnisse über-
tragen und ebenso ausreichende Besteuerungs-
rechte, um sich die für ihre Aufgaben notwen-
digen finanziellen Mittel selbst zu beschaf-
fen34 ). Die Angelsachsen vergaßen auch nicht 
darauf hinzuweisen, daß sie einer schlecht or-
ganisierten Fusion der drei Zonen eine gut 
funktionierende Bizone vorziehen würden35  ). 
Mit der französischen Delegation sprachen sie 
sich zwar auch für eine weitgehende Dezentra-
lisierung aus, die zu schaffenden Bundesbehör-
den müßten aber nach ihrer Ansicht mit Bun-
desbeamten 36 besetzt werden ).

33) Explanation of the Conference, Germany 1947— 
1949, S. 82.
34) Clay, a. a. O., S. 402.
35) Golary, a. a. O., S. 7.
36) Plischke, a. a. O., S. 9.
37) Clay, a. a. O., S. 402.
38) Golary, a. a. O., S. 9.
39) Plischke, a. a. O., S. 9.
40) Golary, a. a. O., S. 9.
41) Golary, a. a. O., S. 10.
42) Golary, a. a. O., S. 9.

43) F. Poncet, Figaro 6/7. 6. 1948.
44) Ebenda.
45) Germany 1947—1949, S. 75/76, Documentation 
frangaise, 25. 3. 1948.
46) Golary, a. a. O., S. 7, Figaro 7./8. 3. 1948.
47) NYHT 9. 4. 1948. Auch hier bestand nach wie 
vor der angelsächsisch-französische Gegensatz (Go-
lary, a. a. Ö., S. 10).
48) Clay, a. a. O., S. 397.
49) Raymond Offrey, Leiter der Informationsabtei-
lung des französischen Außenministeriums, in einer 
Pressekonferenz am 3. 6. 1948 in Paris. Times 4. 6. 
1948, NYHT 4. 6. 1948.

Die Angelsachsen setzten sich für die Bildung 
eines Zweikammersystems ein37   ). Die eine 
Kammer sollte aus Mitgliedern bestehen, die 
auf einer nationalen Basis gewählt waren, um 
damit den demokratischen Charakter des Bun-
des zu sichern. In die andere Kammer sollten 
die 

38
Länder Vertreter delegieren, um somit den 

föderativen Charakter zu unterstreichen ).

Alle Delegationen waren sich darüber einig, 
daß die zu schaffende Verfassung angemessene 
Garantien der Rechte und Freiheiten des ein-
zelnen ent 39halten müsse ).

Die englische Delegation wies auf die von 
Großbritannien auf der Moskauer Sitzung des 
Rates der Außenminister vorgelegten „Ergän-
zenden Richtlinien zur Behandlung Deutsch-
lands" hin, die nunmehr angenommen werden 
könnten40  ). Im Hinblick auf die zu erwarten-
den hohen Kosten des Bundes erklärte sich 
insbesondere die englische Delegation nicht 
mit einer Begrenzung der Zuständigkeiten der 
Zentralorgane auf dem Gebiete des Finanzwe-
sens ei 41nverstanden ).

Nach den Vorstellungen der amerikanischen 
Delegation sollten der verfassunggebenden 
Versammlung weitgehende Freiheiten bei dem 
Entwurf der Verfassung eingeräumt werden. 
Beschränkungen sollten ihr nur insoweit auf-
erlegt werden, als sie aus Gründen der Sicher-
heit erforderlich schienen42  ). Die Amerikaner 

befürchteten, daß eine wie ein Diktat ein-
geführte Verfassung von den Deutschen nicht 
respe 43ktiert werde ).  Demgegenüber meinten 
die Franzosen, eine zu große Freiheit werde 
zu leicht mißbraucht44   ).
Am Ende des ersten Teils der Konferenz stan-
den sich noch die gegensätzlichen Auffassun-
gen der Angelsachsen einerseits und die der 
Franzosen andererseits gegenüber. Frankreich 
war nach wie vor nicht bereit, den Bundesor-
ganen die nach Auffassung der Angelsachsen 
notwendigen Machtbefugnisse zu übertragen. 
In dem am 6. März 1948 veröffentlichten Kom-
munique 45)  wurde als Übereinstimmung le-
diglich festgestellt, daß eine „föderative Regie-
rungsform, die die Rechte der betreffenden 
Staaten ausreichend schützt, aber gleichzeitig 
für eine angemessene neutrale Autorität 
sorge", am besten für die „schließliche Wieder-
herstellung der gegenwärtig fehlenden Einheit 
Deutschlands" geeignet wäre. Frankreich 
machte zudem die Zustimmung zur Fusion der 
drei Zonen und zur Bildung einer westdeut-
schen Regierung von zufriedenstellenden Er-
gebnissen in der Si

46
cherheits- und Ruhrfrage 

abhängig ).
Während der Konferenzpause beriet in Berlin 
ein Dreimächtekomitee, das sich mit den poli-
tischen Fragen beschäftigte 47  ). Dieses Komitee 
ging derart ins Detail, daß es den Eindruck 
machte, als wollte es die Verfassung selbst 
schreiben und nicht nur die Grundsätze ent-
wickeln, die der deutschen Versammlung als 

48
Bedingung für die Zustimmung der Alliierten 
gegeben werden sollten ).
Am 22. März 1948 wurde ein amerikanischer 
Fünfpunkteplan beraten49 ). Hiernach sollte 
zunächst bis zum 15. September 1948 eine pro-
visorische Dreizonenregierung gebildet wer-
den. Im Anschluß daran sollte eine territoriale 
Reorganisation der Provinzen stattfinden, be-
vor eine verfassunggebende Versammlung ge-
bildet würde. Aufgrund der von ihr entworfe-
nen Verfassung sollte eine westdeutsche Re-
gierung bis etwa 1. Juni 1949 errichtet wer-
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den50 ). Da die provisorische Regierung nach 
dem Vorbild der Bizonenverwaltung gebildet 
werden sollte, und zwar vor Einberufung der 
verfassunggebenden Versammlung, stieß die-
ser Plan auf heftigen französischen Wider-
sta 51nd ).

50) NYT 25. 4. 1948.
51) Siehe Anmerkung 49 dieses Kapitels.
52) Clay, a. a. O., S. 397.
53) Plischke, a. a. O., S. 10.
54) Clay, a. a. O., S. 398.
55) Wortlaut: Clay, a. a. O„ S. 398—400. Der schließ-
lich auf der Londoner Konferenz gefundene Kom-
promiß wurde in wesentlichen Punkten auf den in 
diesem Memorandum geäußerten Gedanken erzielt.
56) Clay, a. a. O., S. 398.
57) L'Annee politique, 1948, S. 88.

58) Ebenda.
59) Ebenda.
60) NYHT 29. 4. 1948. Diese Einigung bedurfte aber 
noch der Bestätigung in einer Vollsitzung (Times 
1. 5. 1948).
61) Figaro 30. 4. 1948.
62) Survey of International Affairs, 1947/48, S. 262.
63) Bidault, Rede in der Nationalversammlung, 
11. 6. 1948, JOD, S. 3458.
64) L'Annee politique, 1948, S. 88. — Die Angel-
sachsen glaubten, daß bei einer Volkswahl die Aus-
sicht auf Erfolg größer wäre, während die Fran-
zosen ihre These wiederholten, die Schwierigkeiten 
in der Bizonenverwaltung wären auf die mangelnde 
Beteiligung der Länder zurückzuführen (Bidault, 
Rede in der Nationalversammlung, 11. 6. 1948, JOD, 
1948, S. 3458).

Auch durch Beratungen der Militärgouverneu-
re selbst konnten keine Fortschritte erzielt 
werden52  ). Im Hinblick auf die unterschiedli-
chen Auffassungen entschieden sie, ihrem Be-
richt an die Londoner Konferenz keine Stel-
lungnahme über die zukünftige deutsche Re-
gieru 53ng beizufügen ).
In der Zeit vom 6. bis 8. April 1948 fanden in 
Berlin Besprechungen zwischen dem amerika-
nischen Militärgouverneur Clay und Couve de 
Murville statt54 ). Aufgrund dieser Unterre-
dungen entwarf Clay ein Memorandum, das 
mit geringfügigen Änderungen von den Mili-
tärgouverneuren für den zweiten Teil der Kon-
ferenz als Diskussionsgrundlage übermittelt 
wurde55 ). In diesem Dokument war nicht mehr 
die Rede davon, daß vor Einberufung der ver-
fassunggebenden Versammlung eine west-
deutsche Regierung zu bilden sei.

3. Diskussionspunkte während der zweiten 
Hälfte der Konferenz

Nach Wiederbeginn der Sechsmächtekonferenz 
stand die französische Delegation vor der Al-
ternative, entweder ihre Zustimmung zu der 
Fusion der drei Zonen unter weitgehenden 
Konzessionen an ihre angelsächsischen Partner 
zu geben oder es den Amerikanern und Eng-
ländern zu überlassen, das Modell für die wei-
tere Entwicklung in Westdeutschland zu stel-
len. Die Franzosen waren zwar insbesondere 
nach dem Auszug der sowjetischen Delegation 
am 20. März 1948 aus dem Kontrollrat davon 
überzeugt, daß in naher Zukunft nicht mit der 
Erreichung eines Viermächteabkommens zu 
rechnen wäre56 ). Sie waren weiter der Auf-
fassung, daß die Teilung Deutschlands bereits 
Tatsache sei57 ). Dennoch gaben sie nicht so-
fort nach, sondern versuchten vielmehr, wäh-
rend der kommenden Verhandlungen von ih-

ren Vorstellungen möglichst viel durchzu-
setzen.
Alle Delegationen waren der Ansicht, daß bei 
der Fusion der drei Westzonen — wie auch 
immer sie geartet sein möge — die erste 
Etappe die Einberufung einer deutschen ver-
fassunggebenden Versammlung zu sein hät-
te58 ). Die Delegationen gingen auch davon 
aus, daß schließlich eine deutsche Zentralregie-
rung ins Leben zu rufen sei, die die Wirt-
schaftsverwaltung der Bizone ersetzen müs-
se 59  ).
Die Franzosen versuchten, den Termin der 
Einberufung der verfassunggebenden Ver-
sammlung möglichst weit hinauszuschieben, 
gaben aber in den Komiteeberatungen schon 
sehr bald ihre Zustimmung zu dem amerikani-
schen Vorschlag, sie am 1. September 1948 ein-

60
 

zuberufen ). Die Angelsachsen erklärten sich 
ihrerseits bereit, die Bildung einer westdeut-
schen Regierung nicht vor Anfang 1949 vorzu-
sehen61 ). Sie waren aber nicht bereit, den 
französischen Wünschen zu folgen und der 
Versammlung möglichst weitgehende Vor-
schriften zu machen.
Deshalb versuchten die Franzosen, eine deut-
sche Zusammensetzung zu erreichen, von der 
sie sich am ehesten versprachen, daß sie eine 
föderalistische Verfassung entwerfen werde. 
Sie setzten sich dafür ein, die Vertreter zu die-
ser Versammlung durch die Länder zu ernen-
nen62 ). Nach ihrer Auffassung war eine 
Volkswahl unter gleichen Bedingungen und in 
allen drei Zonen die „Negierung des föderali-
stischen Prinzips und würde die Errichtung 
eines Reiches erlauben" 63  ).
Demgegenüber wollten die Angelsachsen die 
Vertreter der verfassunggebenden Versamm-
lung durch eine allgemeine Volkswahl bestim-
men lassen, womit ihr eine größere Autorität 
und Unabhängigkeit auch gegenüber den Be-
satzungsmäc 64hten verliehen werde ).
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Die Franzosen legten Wert darauf, daß zwei 
Drittel der Länder schließlich die Ratifizierung 
der Verfassung vornehmen müßten, bevor sie 
in Kraft träte65  ). Schließlich wollten die Fran- 
zosen die damaligen Ländergrenzen än-
dern, da diese willkürlich wären und nicht den 
histo 66rischen Gegebenheiten entsprächen ).  Sie 
wiesen zum Beispiel darauf hin, daß die bei-
den alten Staaten Württemberg und Baden 
durch die Zoneneinteilung in je zwei zur fran-
zösischen beziehungsweise zur amerikanischen 
Besatzungszone gehörende Teile aufgeteilt 
worden waren67 ). Die Amerikaner waren eher 
als die Engländer geneigt, die französische 
Forderung auf Wiederherstellung der traditio-
nellen Ländergrenzen zu unterstützen68   ). Sie 
machten lediglich zur Voraussetzung, alle Ge-
biete der Besetzung 

69
unter Dreimächteaufsicht 

zu stellen ).

65) NZZ 24. u. 28. 5. 1948.
66) Schuman, Rede in der Nationalversammlung, 
16. 6. 1948 (JOD, 1948, S. 3591).
67) Scotsman, 8. 6. 1948.
68) Survey of International Affairs, 1947/48, S. 262.
69) Clay, a. a. O., S. 402.
70) NYT 4. 4. 1948.
71) NYT 4. 4. 1948.
72) Kurier 17. 4. 1948.
73) Kurier 4. 3. 1948.

74) Friedrich, Rebuilding the German Constitution, 
S. 472.
75) Clay, a. a. O., S. 402.
76) Ebenda.
77) TRI/13. Clay, a. a. O., S. 496.
78) TRI/15. Clay, a. a. O., S. 497.
79) TRI/17. Clay, a. a. O., S. 497.
80) Wortlaut des Schlußkommuniques: Englisch in: 
Germany 1947—1949, S. 79/80; deutsch in: Deuer- 
lein, S. 459—463.
81) Anhang F hatte „praktisch denselben Inhalt“ 
wie Nr. I und II der am 1. Juli 1948 von den 
Militärgouverneuren den deutschen Ministerpräsi-
denten in Frankfurt übergebenen Dokumente 
(schriftliche Auskunft des Foreign Office London 
vom 30. März 1966 — LS 12/17). Die im Anhang F 
für den 15. Juni 1948 vorgesehene Besprechung 
fand am 1. Juli 1948 statt, da die Empfehlungen in 
Frankreich erst am 17. Juni angenommen worden 
waren und die Besprechung deshalb auf Wunsch 
der französischen Regierung verschoben wurde 
(News Chronicle 14. 6. 1948). Wortlaut der Doku-
mente I und II in: Deuerlein, S. 468—470.

Eine Fusion der drei Zonen und die Bildung 
einer deutschen Regierung erforderte schließ-
lich eine Beratung der Delegationen über die 
Abgrenzung der Rechte der Besatzungsmächte 
gegenüber denen der deutschen Behörden. Ins-
besondere war festzulegen, welche Befugnisse 
den Alliierten verbleiben und auf welche Wei-
se sie im übrigen die deutschen Behörden kon-
trollieren sollten. Die Angelsachsen waren be-
reit, diese Abgrenzung in einem Besatzungs-
statut vorzunehmen.

Die erste öffentliche alliierte Äußerung hierzu 
kam von Lord Pakenham anläßlich einer Dis-
kussion an der Sozialakademie in Dortmund 
am 3. April 1948 70 ). Er erklärte, die Frage des 
Besatzungsstatutes werde sorgfältig studiert, 
und es sollten diejenigen den Mut nicht ver-
lieren, die diesen Gedanken unterstützten. 
Von der amerikanischen Besatzungsmacht wur-
den diese Ansichten — wenn auch sehr zurück-
haltend — geteilt71 ). General Clay äußerte 
am 17. April 1948, der Wunsch nach einem Be-
satzungsstatut wäre verfrüht72  ). General 
Hays, der stellvertretende amerikanische Mili-
tärgouverneur, hatte vorher erklärt, die Schaf-
fung eines Besatzungsstatuts werde der erste 
Schritt nach der Bildung einer deutschen Zen-
tralreg 73ierung sein ).

Auf der Sechsmächtekonferenz traf der Gedan-
ke, ein Besatzungsstatut zu schaffen, zunächst 
auf starke französische Ablehnung74  ). Die 
französische Delegation machte schließlich ihre 
grundsätzliche Zustimmung von der Erfüllung 
zweier Bedingungen abhängig: Sie bestand 
darauf, daß ein solches Statut aufgezwungen 
werden müsse und daß auch in Zukunft die 
Alliierten umfassende Ausnahmerechte haben 
sollten. Weitere Differenzen ergaben sich im 
Hinblick auf die Art der zu behaltenden Kon-
trolle und in der Frage, auf welche Weise die 
Militärgouverneure Entscheidungen erreichen 
sollten 75 ). Nach den Erfahrungen im alliierten 
Kontrollrat bestanden die Amerikaner darauf, 
die Entscheidungen der Militärgouverneure 
nach dem Mehrheitsprinzip zu treffen76     ).

4. Erzielte Vereinbarung

Die schließlich auf der Sechsmächtekonferenz 
erzielten Empfehlungen über die politische 
Gestaltung der drei Westzonen und ihre wei-
tere Entwicklung waren im Anhang F 77 )

79 80
, H 7)  

und J )  zum Schlußkommunique )  enthal-
ten.

Im Anhang „F" wurde den Regierungen der 
Vereinigten Staaten, Großbritanniens und 
Frankreichs empfohlen, die Militärgouver-
neure aufzufordern, eine Zusammenkunft mit 
den Ministerpräsidenten der drei Westzonen 
vor dem 15. Juni 1948 zu vereinbaren81 ).

Bei dieser Zusammenkunft sollten die Militär-
gouverneure die Ministerpräsidenten autori-
sieren, eine verfassunggebende Versammlung 
einzuberufen, die spätestens am 1. September
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1948 zusammenzutreten hätte. Diese Versamm-
lung sollte die Verfassung einer föderativen 
Regierungsform schaffen, „die die Rechte der 
beteiligten Länder schützt, eine angemessene 
Zentralinstanz schafft und Garantien der 
Rechte und Freiheiten des Einzelnen enthält". 
Anfang F enthielt weiter nähere Bestimmun-
gen über die Einberufung der Versammlung, 
die Ausarbeitung der Verfassung und ihre 
Inkraftsetzung. Schließlich sollten die Mini-
sterpräsidenten ersucht werden, die bestehen-
den Grenzen der einzelnen Länder zu über-
prüfen und 82Änderungswünsche vorzutragen )

Anhang H legte in Form eines Avisbriefes an 
die Militärgouverneure 83 ) die Gesichtspunkte 
fest, nach denen sie zu prüfen hätten, ob von 
der deutschen Versammlung eine annehmbare 
Verfassung ausgearbeitet worden war84      ). 
Hierin wurden die „Mindesterfordernisse" 85 )  
konkretisiert, die nach Auffassung der sechs 
Mächte eine Verfassung föderativen Typs ent-
halten müßte.

82) In technischer Hinsicht wurde folgendes Ver-
fahren vorgesehen: Sollte ein Teil eines Landes 
zu einem anderen wollen, so würde das aus-
nehmende Land, das abtretende Land und die Be-
völkerung des wechselnden Teiles in getrennten 
Abstimmungen befragt werden (Mitteilung Lüde-
manns aufgrund alliierter Information; Akten des 
Bundesarchivs — Z 12/21 b).
83) Clay, a. a. O„ S. 405.
84) Dieses Dokument wurde dem Parlamentarischen 
Rat „mit wenigen Abweichungen" (schriftliche Aus-
kunft des Foreign Office vom 30. März 1966 — LS 
12/17) erst am 22. November 1948 in Form eines 
Aide-memoire übergeben. Eine vergleichende Lek-
türe des bei Clay, a. a. O., S. 405 referierten An-
hanges H mit dem Text des Aide-memoires ergibt 
die nahezu wörtliche Übereinstimmung der beiden 
Dokumente (Documents on the Creation of the 
German Federal Constitution, S. 105—106).
85) Plischke, a. a. O., S. 245.

86) Anhang J hatte „praktisch denselben Inhalt" 
wie Nr. III der am 1. Juli 1948 von den Militär-
gouverneuren den deutschen Ministerpräsidenten 
in Frankfurt übergebenen Dokumente (schriftliche 
Auskunft des Foreign Office London vom 30. März 
1966 — LS 12/17).
87) Dokument Nr. I, 1. Juli 1948.
88) Der endgültige Zusammenschluß der drei west-
lichen Zonen wurde in einem Abkommen über die 
Dreimächtekontrolle vom 8. April 1949 vereinbart 
(Documents 1941—49, S. 588—90).

Insbesondere waren
,,a) in einer von zwei Kammern die Länder mit 
ausreichenden Befugnissen (power) zu reprä-
sentieren,

b) die Exekutive auf die von der Verfassung 
besonders vorgeschriebenen Aufgaben (po-
wer) zu beschränken,

c) die Zuständigkeiten der Zentralorgane un-
ter Ausschluß näher angegebener auf die aus-
drücklich von der Verfassung aufgezählten zu 
begrenzen,
d) ...

f) ein unabhängiges Verfassungsgericht mit 
näher beschriebenen Aufgaben zu schaffen." 

In Anhang J waren die allgemeinen Grund-
sätze für die Beziehungen zwischen den zu 
bildenden deutschen Organen und den alliier-
ten Behör 86den niedergelegt ):
Den deutschen Organen wurden grundsätzlich 
die Befugnisse der Gesetzgebung, Verwaltung 
und Rechtsprechung gewährt. Die Besatzungs-
mächte wollten sich aber die für die Erfüllung 
des grundsätzlichen Zwecks der Besatzung not-
wendigen und näher bezeichneten Zuständig-
keiten vorbehalten. Die erneute Ausübung der 
vollen Machtbefugnisse war für den Fall des 
Notstandes vorgesehen. Außerdem enthielt 
Anhang J Einzelheiten über das von den Mili-
tärgouverneuren auszuübende Kontrollverfah-
ren und das Inkrafttreten deutscher Bestim-
mungen. Die Veröffentlichung eines Besat-
zungsstatuts war gleichzeitig mit Genehmi-
gung der Verfassung vorgesehen.

5. Stellungnahme

Mit diesen Empfehlungen gelang den Delega-
tionen in London eine substantielle Einigung. 
Die Angelsachsen konnten im wesentlichen 
ihre Ansichten durchsetzen, wenn sie auch in 
weniger wichtigen Punkten Konzessionen an 
die französische Haltung machten. Im Sinne 
der Angelsachsen fiel die Entscheidung, dem 
deutschen Volk in den drei Westzonen die 
Möglichkeit zu geben, sich innerhalb festgeleg-
ter Grenzen eine „Regierungsform föderalisti-
schen Typs" zu schaffen und hiermit zu einem 
angegebenen, frühen Termin zu beginnen.
Der angelsächsisch-französische Gegensatz in 
der Frage, wie die Abgeordneten zur verfas-
sunggebenden Versammlung gewählt werden 
sollten, konnte nicht überwunden werden. Die 
Delegationen einigten sich schließlich, diese 
Entscheidung den gesetzgebenden Körper-
schaften der L 87änder zu überlassen ).
Es blieb zwar offen, wann die drei Zonen 
vereinigt und die neue deutsche Regierung ins 
Leben gerufen werden sollte. Dies mußte aber 
kurze Zeit nach der vorgesehenen Genehmi-
gung der von der deutschen Versammlung ent-
worfenen V 88erfassung geschehen ).

B 20 28



Französische' Vorstellungen wurden insoweit 
berücksichtigt, als die genehmigte Verfas-
sung von mindestens zwei Dritteln der Länder 
ratifiziert werden mußte und ein Verfahren 
zur Änderung der bestehenden Ländergrenzen 
vorgesehen war.
Die Franzosen hatten den zentralen Organen 
auf dem Gebiete der Finanzen die Zuständig-
keit gewähren müssen, aus eigener Machtvoll-
kommenheit ausreichende Steuergelder zur Er-
füllung der Aufgaben zu erhalten, für die sie 
nach der Verfassung verantwortlich sein wür-
den.
Auch die Einzelheiten eines noch zu schaffen-
den Besatzungsstatuts wurden zukünftigen Be-
ratungen überlassen. Die drei Westmächte hat-
ten seit Anfang April 1948 getrennte Entwürfe 
vorbereitet, die bis zum Zusammentritt eines 
Dreimächtekomitees am 9. September noch 
vielfache Änderungen erfuhren89  ). Die Emp-

89) Plischke, a. a. O., S. 18.

1) Ziffer III des Kommuniques vom 7. Juni 1948. 
Frankreich lehnte es ab, sich der Wirtschaftsver-
waltung der Bizone anzuschließen (Bidault, Rede in 
der Nationalversammlung, JOD 11. 6. 1948, S. 3459).

2) EA 1948, S. 1310.
3) EA 1948, S. 1312/1314.
4) OEEC = Organization for European Economic 
Cooperation. Wortlaut: Germany 1947—1949, 
S. 532—537.

fehlungen im Anhang J waren lediglich als 
provisorische, grundsätzliche Diskussions-
grundlag 90e angesehen worden ).

Ein Entgegenkommen 
Franzosen gegenüber 
fern ersichtlich, als 
werden sollte und die 
liehe Ausnahmerechte

der Angelsachsen den 
war aber bereits inso- 
das Statut oktroyiert 
Alliierten sich wesent- 
vorbehalten wollten.

Wenn auch eine einheitliche Auffassung nicht 
in allen Einzelpunkten erreicht werden konnte, 
so war doch ein Rahmen für die weitere staats-
rechtliche Entwicklung der drei Westzonen ge-
schaffen worden. Mit den Londoner Empfeh-
lungen fiel die Entscheidung, den politischen 
Wiederaufbau in Westdeutschland durchzufüh-
ren, ohne länger auf eine Vierereinigung zu 
warten.

90) Clay auf einer Pressekonferenz am 12. 6. 1948; 
Telegraf 13. 6. 1948.

VI. Maßnahmen zur Harmonisierung der Wirtschaftspolitik 
in den drei Westzonen

Die Frage der Fusion der drei westlichen Be-
satzungszonen stellte sich auf der Sechs-
mächtekonferenz nicht nur im politischen, son-
dern auch im wirtschaftlichen Bereich. Eine 
sofortige, vollständige wirtschaftliche Vereini-
gung schien den Delegationen nicht durchführ-
bar, solange nicht „weitere Fortschritte in der 
Errichtung der notwendigen deutschen Institu-
tionen für das Gesamtgebiet gemacht worden" 
waren 1). Jedoch wurden bereits Maßnahmen 
im Hinblick auf eine Harmonisierung der Wirt-
schaftspolitik in den drei Zonen zum Zeitpunkt 
der Sechsmächtekonferenz eingeleitet:

1. Aufnahme der drei Westzonen in den
Marshallplan

Auf der zweiten Vollversammlung der Com-
mission for European Economic Cooperation 
(CEEC) war am 16. März 1948 ein Antrag des 
englischen Außenministers Bevin einstimmig 

angenommen worden, die westlichen Besat-
zungszonen Deutschlands zu den Arbeiten der 
Konferenz hinzuzuziehen2). Diese wurden zu 
der dritten Konferenz der CEEC vom 16. und 
17. April 1948 durch die Generale Robertson 
und Koenig vertreten3 ), die am 16. April für 
die Westzonen das Abkommen über die Or-
ganisation für europäische wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit 4 (OEEC) ) unterzeichneten.

2. Währungsreform

Im Mittelpunkt der Überlegungen zu einer 
gemeinsamen Wirtschaftspolitik in den drei 
Zonen stand die Frage der Währungsreform, 
die als unentbehrlich für den Wiederaufbau 
Westdeutschlands angesehen wurde. Sie war 
nicht nur ein währungspolitisches Problem, 
sondern vielmehr die „Voraussetzung dafür, 
daß in Deutschland wieder eine Wirtschafts-
ordnung entsteht, in deren Rahmen der ganze
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deutsche Wirtsch
5

aftsprozeß zureichend gelenkt 
wird" ).

In den Jahren 1946 und 1947 hatten die vier 
Besatzungsmächte vergeblich versucht, sich auf 
eine Währungsreform für ganz Deutschland 
zu einigen6 ). Während der Verhandlungen 
verlangte die sowjetische Delegation, zwei 
Satz Prägeplatten für den Druck des Geldes 
anzufertigen7    ). Nach sowjetischer Vorstellung 
sollte nicht nur in Berlin, sondern auch in 
Leipzig — außerhalb des Bereichs der Vier-
mächtekontrolle 8) — gedruckt werden. Mit 
diesem Vorschlag erklärten sich die West-
mächte nicht einverstanden, da sie befürchte-
ten, der Wiederaufbau Deutschlands 

9

könnte 
durch unkontrollierbar in Umlauf gesetztes 
Geld gefährdet werden ).

5) Walter Eucken, NZZ 21. 12. 1947.
6) Die Geschichte der Währungsreform geht min-
destens bis zum Mai 1946 zurück, als Joseph Dodge, 
der Finanzberater General Clay's, mit deutschen 
und alliierten Sachverständigen über die Neu-
bewertung der deutschen Währung beriet (schrift-
liche Auskunft des Foreig

-
n Office vom 13. Juni 

1966  LS 12/17).
Es hat insgesamt etwa 250 Pläne zur Währungs-
reform in Deutschland gegeben (Möller, Zur Vor-
geschichte der Deutschen Mark, S. 6).
7) Clay, a. a. O., S. 208.
8) Documents on American Foreign Relations 1947, 
S. 56.
9) Sie hatten noch in frischer Erinnerung, daß die 
Sowjets mit ihrem Satz Platten Milliarden von 
„ Military Marks" nach dem Krieg gedruckt 
hatten, die wie „fallendes Laub über das Land ver-
teilt" wurden (Jack Bennet, The German Currency 
Reform, S. 44) Das amerikanische Schatzamt hatte 
später eine Menge dieses Geldes mit Dollars ein-
lösen müssen (Davidson, The Berliner Blockade, 
S. 14).
10) Clay, a. a. O., S. 211.
11) Times 22. 1. 1948.
12) NYT 1. 2. 1948; NYHT 14. 2. 1948.

13) NYHT 14. 4. 1948; MG 20. 4. 1948.
14) NYHT 14. 4. 1948; Tägliche Rundschau 15. 4. 1948.
15) Howard Palfrey Jones, Currency, Banking and 
Foreign Debt, S. 422.
16) NYHT 14. 4. 1948.
17) Le Monde 5. 2. 1948. In der Ostzone schlossen 
russische und deutsche Fachleute am 8. Januar 1948 
ihre monatelangen Beratungen über eine geson-
derte Währungsreform ab. — NZZ 8. 1. 1948.
18) Neue Zeitung 12. 12. 1947.
19) Bennett, a. a. O., S. 46. Bennett war Finanz-
berater Clay's und vertrat die USA in den Wäh-
rungsverhandlungen mit den anderen Besatzungs-
mächten. The Annuals of the American Academy 
of Political and Social Science, Bd. 267, S. 54 
(Januar 1950).
20) Bennett, a. a. O., S. 46.

Nach dem Scheitern der Londoner Außenmini-
sterkonferenz wiesen der englische und ame-
rikanische Außenminister ihre Militärgouver-
neure an, einen letzten Versuch im alliierten 
Kontrollrat zu unternehmen, eine Viermächte-
einigung über die Währungsfrage zu errei-
che 10n ).

Am 20 . Januar 1948 legte Clay im Kontrollrat 
die amerikanischen Pläne vor. Er wies darauf 
hin, daß es der letzte Versuch der Vereinigten 
Staaten sei, zu einer Viermächtevereinba-
rung in dieser Frage 11zu kommen ). Die sowje-
tische Delegation antwortete am 31. Januar 
1948 und verzichtete zum ersten Male auf ihre 
Forderung nach zwei Satz Prägeplatten 12 ). In 
der Sitzung vom 11. Februar nahm der Kon-
trollrat einen sowjetischen Vorschlag an, das 

„Finanzdirektorat" anzuweisen, innerhalb 
einer Frist von sechzig Tagen einen Plan zur 
Währungsreform für alle vier Zonen auszuar-
beiten 13 ). Auf der gleichen Sitzung weigerten 
sich die Westmächte, einem Antrag der Sowjet-
union über das Verbot von separaten Wäh-
rungsreformen zuzustimmen14 ). Ob die so-
wjetische Kompromißbereitschaft die Basis für 
eine Lösung des Währungsproblems darstellte 
oder nicht, blieb ungeklärt15 ). Die sowjeti-
sche Delegation zog vor Ablauf der Frist ihren 
Vertreter aus dem Finanzausschuß, der mit der 
Ausarbeitung des Planes beschäftigt war, zu-
rück16 ), nachdem sie am 20. März den Kon-
trollrat verlassen hatte.

Zur Zeit der Viermächtebesprechungen über 
die Währungsreform Anfang 1948 fanden 
ebenfalls Besprechungen der drei Westmächte 
über diese Frage statt17   ). Von französischer 
Seite wurden hier die stärksten Bedenken ge-
gen eine Währungsreform geltend gemacht, 
die sich nur auf den Bereich der drei West-
zonen erstrecken würde.

Bereits im Jahre 1947 hatte die amerikanische 
Regierung mit eng 1

19
8lischer Zustimmung )  

neues Geld für Deutschland drucken lassen ) . 
Dies geschah, nachdem die amerikanische Mili-
tärregierung im Oktober 1947 in Berlin Be-
richte erhalten hatte, daß die Sowjets neue 
Banknoten mit der Absicht druckten, eine se-
parate Währungsreform in ihrer Zone durch-
zuführen20). Nach Ansicht der amerikanischen 
Militärregierung hätte neues Geld in der Ost-
zone die Gefahr mit sich gebracht, daß die 
Westzonen mit altem Geld aus der Ostzone 
überschwemmt oder zumindest die kommuni-
stische Partei in den Westzonen erhebliche 
finanzielle Unterstützung bekommen würde. 
Unter diesen Umständen konnte die ameri-
kanische Militärregierung in Berlin die Re-
gierung in Washington veranlassen, als rein
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defensive Maßnahme neues Geld für den 
möglichen Notfall herzustellen21 ). Auf diese 
Weise war auch Geld für den Fall vorhan-
den, daß das Viermächtegespräch erfolglos 
abgebrochen und eine separate Aktion im 
Westen notwendig werden würde. Noch im 
Jahre 1947 kam das neue Geld in geheimen 
Transporten nach Deutschland und wurde in 
den Tresoren des alten Reichsbankgebäudes 
in Frankfurt aufbewahrt22 ).

21) Ebenda.
22) Alliierte Regierungsbeamte bestätigten zwar, 
daß neues Geld auf Veranlassung des amerika-
nischen Schatzamtes gedruckt worden sei (Telegraf 
9. 12. 1947), es wurde aber ausdrücklich dementiert, 
daß Banknoten in Hamburg eingetroffen seien, die 
den Banken in der Bizone zur Verteilung über-
geben werden sollten (Kurier 24. 12. 1947).
23) Clay, a. a. O„ S. 205.
24) Documents on American Foreign Relations, 1948, 
S. 140.
25) Wortlaut der zugrunde liegenden Verordnung 
Nr. 129: Military Government Gazette, British 
Zone of Control Nr. 23, S. 696—702.
26) LAnne politique, 1948, S. 69.
27) L Annee politique, 1948, S. 69.
28) Schriftliche Auskunft des Foreign Office vom 
30. 3. 1966. — LS 12/17.
29) Ebenda.

30) Murphy, Diplomat among Warriors, S. 313.
31) Möller, a. a. O., S. 14.
32) Pünder, Das bizonale Interregnum, S. 176.
33) Howard Palfrey Jones, a. a..O., S. 427. Die Be-
satzungsmächte bestimmten dennoch Zeitpunkt und 
Methode der Währungsreform, wobei die deut-
schen Vorschläge größtenteils unbeachtet blieben 
(EA Dokumente und Berichte Bd. 6, Einführung 
von Gustav von Schmöller, S. 8; Pünder, a. a. O., 
S. 177). General Clay erklärte am 27. 5. 1948, es 
könnte keiner deutschen Regierung zugemutet 
werden, die Verantwortung für die Währungs-
reform zu übernehmen, da sie unpopulär wäre 
(Telegraf 28. 5. 1948).
34) Pünder, a. a. O„ S. 177.
35) Schriftliche Auskunft des Foreign Office vom 
13. Juni 1966 (LS 12/17) — „the French finally 
succumbed to American and British determina- 
tion".
36) Murphy, a. a. O., S. 313. — Financial Times gab 
am 22. 5. eine Meldung der Agence France Presse 
wieder, daß sich die drei Westmächte am 21. 5. 1948 
geeinigt hätten, die Währungsreform in den drei 
Besatzungszonen durchzuführen.
37) Documents on International Affairs, 1947/48, 
S. 575/76.

Zur Einführung einer neuen Währung mußte 
auch eine entsprechende Ausgabebank ge-
schaffen werden23 ). Die Angelsachsen hatten 
bei ihrem Treffen mit den deutschen Minister-
präsidenten am 7. und 8. Januar 1948 unter an-
derem vorgeschlagen, für die englische und 
amerikanische Zone eine gemeinsame Bank 
mit der Ermächtigung zu errichten, die neue 
Währung herauszugeben24   ). Am 1. März 1948 
wurde in der Bizone die „Ba

25

nk Deutscher 
Länder" geschaffen, die unter anderem diese 
Befugnis hatte ).
Die Franzosen stimmten — offenbar nach 
einem Gespräch der westlichen Militärgouver-
neure am 2. April 261948 )  — den angelsächsi-
schen Plänen insoweit zu, als sie sich am 
18. April 1948 bereit erklärten, die Bank in 
der französischen Zone der Bank Deutscher 
Länder anzuschließen. Dies war gleichzeitig 
die erste gemeinsame Einrichtung für alle drei 
Zonen 27 ).
Auf der Londoner Sechsmächtekonferenz 
wurde die Frage der Währungsreform ledig-
lich am Rande erwähnt28 ). Die Delegationen 
stimmten in der „Notwendigkeit einer solchen 
Reform als einer wesentlichen Bedingung für 
die Wiederherstellung einer gesunden deut-
schen Wirtschaft" überein, wobei die Vereinig-
ten Staaten und Großbritannien die „treiben-
den Kräfte" waren29    ). Die Angelsachsen ver-

einbarten näch dem 20. März 1948, auf jeden 
Fall im Bereich ihrer Zonen eine Währungs-
reform durchzuführen und

30
 faßten hierfür den 

1. Juni 1948 ins Auge ).
Am 20. April 194 318 )  wurden deutsche Exper-
ten unter Bewachung in einem Konklave in 
Rothwes 32ten bei Kassel )  isoliert, um dort 
zusammen mit alliierten Experten die Einzel-
heiten der geplanten Währungsreform zu er-
arbeiten33 ). Die Arbeiten des Konklaves wa-
ren am 8. Juni 1948 beendet und die deutschen 
Vertreter erlangten damit ihre äußere Freiheit 
zurück 34 ).

Auch anhand der Unterlagen des Foreign 
Office ist es „schwierig zu ermitteln35  ), wann 
die „Franzosen schließlich der amerikanischen 
und britischen Entschlossenheit erlagen", eine 
separate Währungsreform im Bereich der West-
zonen Deutschlands durchzuführen. Murphy 
berichtet, daß unmittelbar vor dem 1. Juni 
1948, an dem die Währungsreform in der 
Bizone durchgeführt werden sollte, die fran-
zösische Regierung „plötzlich und verspätet 
(belatedly) ihr 

36

Einverständnis erklärte, die 
Verteilung des neuen Geldes auch auf die 
französische Zone zu erstrecken" ). Ihre Teil-
nahme hatte eine weitere Verzögerung um 
knapp drei Wochen zur Folge.

Die Einführung des neuen Geldes im Bereich 
der drei Westzonen wurde am 18. Juni 1948 
von ihren Militärgouverneuren in Briefen an 
den sowjetischen Militärgouverneur zum 
20. Juni 1948 angekündigt37 ), nach „zwei Jah-
ren und einem Monat, nachdem die Dodge-
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Kommission diese Reform als dringend be-
zeich 38net hatte" ).
Noch einige Tage vorher hatte General Koenig 
etwa um 20 Uhr General Clay in seinem 
Haus angerufen und ihm mitgeteilt, die Fran-
zosen könnten sich an der geplanten Wäh-
rungsreform nicht beteiligen39 ). Zu diesem 
Zeitpunkt war das neue Geld bereits zu den 
Verteilungsstellen unterwegs. Clay antwor-
tete Koenig nach Rücksprache mit dem eng-
lischen Militärgouverneur Robertson, der sich 
gerade im Hause Clay's befand, die Wäh-
rungsreform werde dann auf jeden Fall im 
ßereich der Bizone durchgeführt. Um Mitter-
nacht teilte Koenig Clay dann mit, die fran-
zösische Regierung werde sich an der Wäh-
rungsreform doch beteiligen40 ).

38) Murphy, a. a. O., S. 313.
39) Mitteilung General Clays in einer Unterredung 
mit dem Verfasser am 1. Juni 1966 in Berlin.
40) Ebenda.

41) Schriftliche Auskunft des Foreign Office vom 
13. Juni 1966 (LS 12/17).
42) Kommunique vom 7. Juni 1948, Nr. III B.
43) Vogel, Westde -utschland 1945 1950, T. II, S. 34.

1) Documents francais relatifs ä l’Allemagne, 
S. 13—15 (14).
2) Molotow 10. 7. 1946; Pariser Sitzung des Rates 
der Außenminister, Dokumente zur Deutschland-

Politik der Sowjetunion, S. 17—23; Byrnes, Rede 
in Stuttgart 6. 9. 1946, Germany 1947—1949, 
S. 3—8 (8); Bevin, Rede im Unterhaus, 22. 10. 1946, 
House of Commons Debates, 5. Folge, Bd. 447, 
Sp. 1487—1522 (1517).
3) Documents franais relatifs ä l’Allemagne,
S. 57—64.

Unmittelbar vor dem 18. Juni 1948 schienen 
sich die französischen Einwände gegen den 

Zeitpunkt der Durchführung zu richten. Die 
Franzosen hielten den Zeitpunkt für verfrüht. 
Nach ihrer Auffassung sollten zunächst die 
Wirkungen des Marshallplanes abgewartet 
werden. Außerdem wiesen sie erneut darauf 
hin, daß die Reform die Spaltung Deutschlands 
„verewigen" werde 41 ).

3 . Beitritt der französischen Zone zur Außen-
handelsorganisation der Bizone

Eine weitere Maßnahme zur Harmonisierung 
der Wirtschaftspolitik wurde im Hinblick auf 
eine gemeinsame Leitung und Kontrolle des 
Außenhandels der drei Zonen getroffen. Auf 
der Sechsmächtekonferenz wurde hierüber 
eine Empfehlung beschlossen42 ). Im Oktober 
1948 schloß sich die französische Zone der 
Außenhandelsorganisation der Bizone an 43  ).

VII. Das Ruhrproblem

1. Herausbildung der Haltung der drei West-
mächte

Vor Beginn der Sechsmächtekonferenz hatte 
die französische Regierung detaillierte Pläne 
für die Zukunft des Ruhrgebietes vorgelegt 
und zu ihrer Durchsetzung früh eine rege 
diplomatische Aktivität entfaltet. Demgegen-
über bestand die angelsächsische Politik bis 
zum Ende des Jahres 1947 im wesentlichen 
darin, sowjetische und französische Vorstel-
lungen zurückzuweisen, ohne selbst Vorschlä-
ge zu machen. Frankreich bezeichnete in einem 
Memorandum an den Rat der Außenminister 
vom 14. September 1945 die „endgültige Tren-
nung des rheinisch-westfälischen Gebietes ein-
schließlich der Ruhr von Deutschland als uner-
läßlich für die Deckung der französischen 
Grenze und als wesentliche Bedingun

1
g für 

die Sicherheit Europas und der Welt" ). Die 
Regierungen der Sowjetunion, der Vereinigten 
Staaten und Großbritanniens lehnten die Ab-
trennung des Ruhrgebietes ab 2 ).

Die französische Regierung hielt aber aus Si-
cherheitsgründen zumindest eine internatio-
nale Präsens für notwendig, wenn das Ruhr-
gebiet nach dem Willen der anderen Besat-
zungsmächte bei Deutschland verbleiben soll-
te. In einem Memorandum vom 1. Februar 
1947 legte Frankreich im einzelnen seine Ruhr-
pläne dar3 ). Zur näheren Ausgestaltung der 
internationale Präsens erklärte die französi-
sche Regierung eine „einfache alliierte Kon-
trolle über die Kohlengruben und Hütten-
werke" für nicht ausreichend, da allein die 
„direkte Verwaltung durch interalliierte Or-
gane" die Durchführung der Bestimmungen 
eines Friedensvertrages auf diesem Gebiete 
möglich machte. Das Eigentum an der Gesamt-
heit der Minen und Industrie sollte nach fran-
zösischer Ansicht ungeteilt auf Nationen über-
gehen, die gemeinsam im Kampf gegen 
Deutschland gestanden hätten. Ausführlich
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wurden die französischen Pläne für die inter-
nationale Verwaltung der Kohlengruben und 
Hüttenindustrien dargelegt. Zweck der vorge-
schlagenen Regelung sollte es sein, „die deut-
sche Produktion auf die von den Alliierten 
vereinbarte Höhe zu beschränken", im „Rah-
men des irgendmöglichen die Förderung von 
Kohle zu entwickeln" und die „Verteilung der 
Ruhrproduktion gemäß den Bedürfnissen der 
europäischen Industrien zu gewährleisten".

Auch diese Vorstellungen über die Zukunft des 
Ruhrgebietes wurden von der amerikanischen 
und englischen Regierung nicht geteilt4).

8) Bidault, Rede in der Nationalversammlung vom 
11. 6. 1948; s. auch Anmerkung 6 dieses Kapitels.
9) NZZ 12. 5. 1948.
10) Times 10. 5. 1948.
11) NZZ 11. 5. 1948.
12) NZZ 24. 5. 1948.
13) NZZ 24. 5. 1948.
14) Survey of International Affairs, 1947/48, S. 262.
15) Times 7. 5. 1948.
16) Times 10. 5. 1948.
17) NZZ 10. 5. 1948.

Unmittelbar vor Beginn der Sechsmächtekon-
ferenz einigten sich die amerikanische und 
englische Regierung am 21. Februar 1948 zur 
Frage des späteren Eigentums an den Kohlen-
gruben und Hüttenindustrien in zwei Punkten, 
die sich mit den französischen Vorstellungen 
trafen. Einmal wurde festgelegt, die Zechen-
anteile auf keinen Fall wieder den ehemaligen 
deutschen Eigentümern zu übertragen und zum 
anderen, die Truste der Ruhrindustrie zu zer-
schl 5agen ).

2. Besprechungen auf der Sechsmächtekonfe-
renz

Auf der Sechsmächtekonferenz versuchte 
Frankreich, die anderen Delegationen zur Auf-
gabe ihrer Auffassung zu bewegen, daß das 
Ruhrgebiet keine besondere Regelung benö-
tige. Die französische Regierung schien sich 
zu diesem Zeitpunkt aber damit abgefunden zu 
haben, daß die Abtrennung des Ruhrgebietes 
von Deutschland nicht erreichbar war6). Sie 
hatte ihre Vorstellungen, die in dem Memo-
randum vom 1. Februar 1947 enthalten sind, je-
doch nicht aufgegeben7). Eine Internationalisie-
rung des Eigentums und Schaffung direkter in-
teralliierter Verwaltung waren aber bereits vor 
Beginn der Konferenz deutlich von den Angel-
sachsen abgelehnt worden. Insoweit bestand 
also für die französische Delegation wenig 
Hoffnung, ihre Absichten durchzusetzen. Die

4) EA 1947, S. 722; Germany, 1947—1949, S. 329/330. 
5) Documents on American Foreign Relations, 1948, 
S. 115.
6) In einer Rede zum Deutschlandproblem am 13. 2.. 
1948 in der Nationalversammlung erwähnte Bidault 
diese Forderung nicht (Wortlaut: Documents on 
International Affairs 1947/1948, S. 221—224). — Am 
11. 6. 1948 erklärte er von derselben Stelle (JOD, 
1948, S. 3456), selbst in Frankreich habe diese 
These keine Anhänger mehr.
7) Documents franais relatifs ä l’Allemagne, 
S. 57—64.

Forderung, ein internationales Eigentum an 
den Ruhrindustrien zu schaffen, wurde von der 
französischen Delegation ausdrücklich auf-
rechterhalten8 ). Auf die Bildung einer inter-
alliierten Leitung der Ruhrindus

9

trie soll sie 
aber im Laufe der Verhandlungen verzichtet 
haben ).

Auf jeden Fall wollte sie die Errichtung einer 
internationalen Kontrollbehörde für das Ruhr-
gebiet erreichen. Dieser Behörde sollten nach 
französischer Ansicht weitgehende und wirk-
same Zuständigkeiten eingeräumt werden10  ). 
Sie sollte exterritoriale Funktionen in dem 
Sinne erhalten, daß die Kontrolle über die Be-
triebsführung, die Produktion und die Ver-
teilung von Kohle, Koks, Eisen und Stahl aus 
dem Kompetenzbereich einer deutschen Re-
gierung und eines deutschen Parlaments her-
auszunehmen w 11äre ). Die französische Dele-
gation vertrat weiter die Ansicht, daß die 
Behörde auch die Ausfuhrquoten für Kohle, 
Koks und Stahl festlegen und die Verteilung 
dieser Grundstoffe in Deutschland bestimmen 
müßte 12  ). Ihr sollte das Recht zu Gewaltmaß-
nahmen eingeräumt werden für den Fall, daß 
eine künftige deutsche Regierung sich i

13
hren 

Entscheidungen nicht beugen würde ). Diese 
Behörde sollte so früh wie möglich ins Leben 
gerufen werden, auf jeden Fall vor der Bil-
dung einer deutschen Regierung14 ). Die Fran-
zosen wiesen darauf hin, daß dadurch endlose 
Verhandlungen und Schwierigkeiten mit deut-
schen Behörden vermieden würden15 ). Außer-
dem wäre im Bewußtsein der öffentlichen Mei-
nung die Bildung einer deutschen Regierung 
und die Errichtung einer internationalen Be-
hörde für das Ruhrgebiet ein zusammengehö-
render Vorgang16 ). Frankreich wollte weiter 
sicherstellen, daß für eine spätere Zeit, in der 
die militärische Besetzung Deutschlands auf-
gehört haben würde, die Kontrollkommission 
in die endgültige Verwaltung des Ruhrgebie-
tes eingeschaltet bliebe 17 ).

Die Delegation der Beneluxstaaten unter-
stützte Frankreich in seiner Forderung auf 
Bildung einer internationalen Kontrollbehörde, 
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an der die Beneluxstaaten teilzunehmen 
wünschten 18) . Auch nach ihrer Ansicht sollten 
der Behörde umfassende Rechte eingeräumt 
werden. Sie unterstützte aber nicht den Vor-
schlag Frankreichs auf eine direkte internatio-
nale Verwaltung im Ruhrgebiet. Im Hinblick 
auf die Forderung nach internationalem Eigen-
tum meinten sie, dies sei ein theoretischer 
Begriff; die Frage eines deutschen Eigentums 
wäre weniger wichtig als die wirksame Aus-
übung der Rechte, die 

19
sich aus einer Kontrolle 

ergäben ) .

Die amerikanische und englische Delegation 
hielten übereinstimmend an der Auffassung 
fest, das Eigentum an den Ruhrindustrien 
schließlich wieder in deutsche Hände zu le-
gen20  ). Sie widersetzten sich außerdem den 
französischen Vorstellungen über die Einrich-
tung direkter alliierter Leitungen der Indu-
strien im Ruhrgebiet.

18) Die Beneluxstaaten, von denen Belgien seine 
Ansichten am klarsten definierte (Dokumentation 
franpaise 12. 3. 1947, Nr. 5G9), hatten bereits in 
ihrer gemeinsamen Note vom 26. 11. 1947 die 
Schaffung einer besonderen internationalen Kon-
trolle im Ruhrgebiet unter ihrer Beteiligung befür-
wortet (EA 1948, S 1227—1229 (1228]).
19) Bidault, Rede in der Nationalversammlung 
11.6. 1948, JOD S. 3462.
20) NZZ 24. 5. 1948.
21) NZZ 11. 5. 1948.
22) Die sowjetischen Aktiengesellschaften umfaßten 
einen recht erheblichen Teil des nach den Demon-
tagen noch verbleibenden industriellen Produk-
tionsapparates der sowjetischen Besatzungszone. 
Ihre Produktion war grundsätzlich für die Sowjet-
union bestimmt (Die wirtschaftliche Entwicklung 
in der SBZ seit Potsdam, EA 1947, S. 1027—40).
23) Hierauf hatte die amerikanische Regierung zu-
letzt in ihrer Note vom 26. 3. 1948 an die Sowjet-
union hingewiesen (Germany, 1947—1949, S. 84—87).
24) NZZ 11.5. 1948.

25) Am 18. November 1947, dem Abend vor seiner 
Abreise zur Londoner Konferenz der Außenmini-
ster, hielt Marshall in Chicago eine Rede, die be-
reits eine Änderung der amerikanischen Auffassung 
im Hinblick auf eine besondere Kontrolle des Ruhr-
gebietes andeutete: „safeguards must be set to 
insure that the resources and industrial potential 
of the Ruhr . .. should not be lest under the exclu-
sive control of any future German government ..
— Department of State Bulletin Bd. XVII, 30. 11. 
1947, S. 1024—28 (1028).
26) Christian Science Monitor 10. 5. 1948.
27) NZZ 10. 5. 1948.
28) NZZ 13. 5. 1948; MG 12. 5. 1948.

29)  Christian Science Monitor 21. 5. 1948.
30) NZZ 24. 5. 1948.
31) Christian Science Monitor 28. 5. 1948.
32) NZZ 10.5. 1948.

Von der amerikanischen Delegation wurden 
grundsätzliche Einwendungen gegen die Er-
richtung einer internationalen Ruhrbehörde 
geäußert. Sie sah Produktions- und Vertei-
lungsschwierigkeiten voraus und hätte am 
liebsten die Privatinitiative im Ruhrgebiet 
wiederhergestellt21 ). Die Amerikaner scheu-
ten sich außerdem, der Ruhrbehörde umfas-
sende exterritoriale Rechte zu geben, da sie 
die sowjetischen Aktiengesellschaften in der 
Ostzone22 ) verurteilt hatten23 ). Schließlich 
wollten die Amerikaner einer deutschen Re-
gierung keine schwere Hypothek auferlegen, 
die ihre Autorität beeinträchtigen mußte24 ).

Trotz ihrer Bedenken erwogen sie aber bereits 
nach dem ersten Teil der Gespräche die Bil- 

düng einer Ruhrbehörde25 ). Die amerikani-
sche Delegation machte ihre Zustimmung je-
doch davon abhängig, daß dadurch die wirk-
same Durchführung des Marshallplanes nicht 
gefährdet werde. Sie wollten der Behörde des-
halb entweder nur eine beratende Funktion 
einräumen26  ) oder sie während der Besat-
zungszeit den militärischen Kommandostellen 
unterordnen 27 ) oder aber dem amerikanischen 
Militärgouverneur beziehungsweise dem ERP- 
Administrator ein Vetorecht gegen die Be-
schlüsse der Ruhrbehörde geben28 ). Die ame-
rikanische Regierung wollte sichergehen, daß 
die Gelder, die sie für den Wiederaufbau 
Deutschlands und Europas aufzubringen bereit 
war, in ihrem Sinne verwendet würden29 ). 
Amerikanische Berechnungen hatten ergeben, 
daß bei der Durchführung der französischen 
Pläne für die Gestaltung des Ruhrgebietes so-
wohl die Leistungsfähigkeit der rheinisch-west-
fälischen Industrie als auch die Stabilität einer 
künftigen deutschen Regierung beeinträchtigt 
würden30 ). Dies aber mußte das amerikani-
sche Ziel gefährden, von den Zuschüssen in 
Deutschland befreit zu werden. Nach amerika-
nischer Auffassung sollte die Ruhrbehörde 
auch erst nach Errichtung einer deutschen Re-
gierung ins Leben gerufen werden31 ). Auf die 
von Frankreich geäußerten Befürchtungen um 
seine künftige Sicherheit antworteten die 
Amerikaner, bis zum Ende der Besetzung 
würde die Kontrolle der Ruhrindustrien von 
den Militärregierungen ausgeübt. In An-
schluß daran sollte dann eine Kontrolle be-
stehenbleiben, die eine Verwendung des indu- 
triellen Potentials für eine deutsche Wieder-
aufrüstung verhindere 32 ).

Die englische Delegation zeigte zwar mehr 
Sympathie für die französische Haltung, 
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stimmte aber den Amerikanern im wesent-
lichen zu, da sie keinesweg

33
s das europäische 

Hilfsprogramm gefährden wollte ).

3. Einigung über die Bildung einer 
Internationalen Ruhrbehörde

Die Delegationen einigten sich schließlich über 
die Errichtung einer Internationalen Ruhr-
behörde, die ihre Arbeit noch vor der Bildung 
einer vorläufigen deutschen Regierung auf-
nehmen sollte34  ). Es wurde ausdrücklich er-
wähnt, daß die Errichtung dieser Behörd

35

e nicht 
die politische Abtrennung des Ruhrgebietes 
von Deutschland bedeute ).

33) Observer 13. 6. 1948.
34) Das Übereinkommen stellte eine grundsätzliche 
Einigung dar (Ziffer 12) und sollte die Grundlage 
für ein mehr in die Einzelheiten gehendes Abkom-
men bilden. Es wurde als Anhang des Schluß-
kommuniques veröffentlicht. Wortlaut: Germany 
1947—1949, S. 79/80. Deuerlein, S. 461—463.
35) Kommunique vom 7. Juni 1948. Worlaut: Ger-
many 1947—1949, S. 76—78; Deuerlein, S. 459/60.

36) Bidault, Anm. 338. — Nach Le Monde 8. 6. 1948 
war zur Veröffentlichung dieser Fragen die Bil-
dung eines interalliierten Komitees vorgesehen.
37) Law Nr. 75, US Military Government. — Wort-
laut: Military Government Gazette Germany United 
States Area of Control, Ausgabe L, S. 22—28.

Ihre wichtigste Befugnis war, die Verteilung 
der Ruhrprodukte Kohle, Koks und Stahl zwi-
schen dem deutschen Verbrauch und dem Ex-
port vorzunehmen (Ziffer 5 a). Sie sollte ferner 
sicherstellen, daß keine willkürlichen oder 
diskriminierenden Maßnahmen von deutschen 
Behörden im Hinblick auf den internationalen 
Handel mit Produkten des Ruhrgebietes prak-
tiziert würden (Ziffer 5 b). Sie hatte weiter 
das Recht, Berichte anzufordern und Unter-
suchungen über die Verteilung und Produktion 
und den Verbrauch der Produkte des Ruhr-
gebietes anzustellen (Ziffer 7). Schließlich wur-
den ihr noch weitere Aufgaben für die Zeit 
nach Beendigung der Kontrollperiode in 
Deutschland in Aussicht gestellt (Ziffer 10 b). 
Hierbei handelte es sich um Zuständigkeiten, 
die notwendig sein könnten, um die Abrüstung 
in Deutschland zu erzwingen und die Liefe-
rung von Ruhrprodukten an verbotene und 
eingeschränkte Industrien zu kontrollieren 
(Ziffer 9 b). Nach Beendigung der Kontroll-
periode sollten deutsche Behörden der Inter-
nationalen Behörde dafür verantwortlich sein, 
daß diese ihre Funktionen durchführen und 
ihre Rechte ausüben kann (Ziffer 10 a). Die 
Verwaltung der Kohlen- und Koksindustrie 
unterlag weiter der Kontrolle der amerikani-
schen und englischen Besatzungsmacht (Zif-
fer 8).

Die Übereinkunft enthielt schließlich noch eine 
Regelung über den Schutz ausländischer Inter-

essen (Ziffer 5 d), um zu verhindern, daß aus-
ländische Beteiligungen zum Vorteile eines 
deutschen Staates verstaatlicht werden könn-
ten 36  ).

4. Stellungnahme und weitere Entwicklung

Es war eine Konzession an Frankreich, daß es 
überhaupt zur Bildung der Internationalen 
Ruhrbehörde kam. Ihr wurde jedoch lediglich 
die Verteilungsbefugnis zwischen dem deut-
schen Verbrauch und dem Export eingeräumt. 
Die Angelsachsen hatten sich nicht bereit er-
klärt, der Behörde die Kontrolle über die Pro-
duktion oder die Betriebsführung der Unter-
nehmen zu geben, ganz abgesehen davon, daß 
die Franzosen ihre Vorstellungen über direkte 
alliierte Betriebsleitungen und die Internatio-
nalisierung des Eigentums in der Ruhrindu-
strie nicht durchsetzen konnten. Die Militär-
gouverneure wurden außerdem im Sinne der 
amerikanischen Vorstellungen zur Durchfüh-
rung der Beschlüsse der Ruhrbehörde nur ver-
pflichtet, soweit diese das Marshallplan-Pro-
gramm nicht gefährdeten. In der Ruhrbehörde 
hatten die Angelsachsen eine Mehrheit von 
9 : 6 Stimmen, da sie auch das Stimmrecht für 
Deutschland ausüben sollten.

Im Sinne der französischen Vorstellungen 
konnten die Militärgouverneure andererseits 
die Beschlüsse der Ruhrbehörde nur im Rah-
men der zwischen den Angelsachsen und 
Frankreich in der Zeit vom April 1947 bis 
Februar 1948 abgeschlossenen Abkommen 
über den Export deutscher Kohle und deut-
schem Koks durchführen.
Die Delegationen konnten sich über die Frage 
der endgültigen Eigentumsverhältnisse im 
Ruhrgebiet nicht einigen. Diese Frage blieb 
offen und wurde weder im Abschlußkommuni-
que noch im Abkommen erwähnt. Die Angel-
sachsen warteten weitere Verhandlungen zu 
dieser Frage nicht ab, sondern griffen erneut 
zu ihrer oft praktizierten Methode, im Sinne 
ihrer Vorstellungen einseitig zu handeln.
Am 10. November 1948 veröffentlichten die 
beiden Militärgouverneure das Gesetz über 
die „Reorganisierung der deutschen Ruhrindu-
strie" 37 ). In der Präambel wurde erklärt, die 
Militärregierungen hätten entschieden, die 
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Frage des späteren Eigentums an Kohle-, 
Eisen- und Stahlindustrien der Entscheidung 
einer repräsentativen, frei gewählten deut-
schen Regierung zu überlassen. Das Gesetz 
sah in der Kohlen-, Eisen- und Stahlindustrie 
die Einsetzung von Treuhändern für die Eigen-
tümer vor, die der Milit

38
ärregierung gegenüber 

verantwortlich sein sollten ).

Die französische Regierung legte
39

 sofort gegen 
das Gesetz Protest ein ).  Während den erneu-
ten Sechsmächtebesprechungen im November/ 
Dezember 1948 sollte lediglich das auf der 
Deutschlandkonferenz getroffene Übereinkom-
men in den Einzelheiten festgelegt werden.
Frankreich verlangte jedoch erneut für die 
Ruhrbehörde das Recht der Kontrolle der Pro-
duktion und der Investierung und Weiterent-
wicklung der Ruhrindustrie40 ). Diese Erwei-
terung der Tagesordnung wurde jedoch von 
den Angelsachsen abgelehnt. Die Amerikaner 
waren sehr daran interessiert, eine Vereinba-
rung über den Zusammenschluß der drei West-
zonen, über die Zusammenarbeit Westeuropas 
und über eine gemeinsame westliche Deutsch-
landpolitik zu erreichen       ). Das schien jedoch 
ohne eine Vereinbarung über das Ruhrpro-
blem nicht möglich zu sein. Nach einem Bericht 
des 

41
Leiters der amerikanischen Delegation, 

Douglas ), wollten die Amerikaner eine Ver-
einbarung vermeiden, die die deutschen Inter-
essen außer acht ließ und depressiv auf die 
deutsche Produktion gewirkt hätte. Anderer-
seits wollten sie aber auch keine so starke 
französische Reaktion hervorrufen, die viel-
leicht die weitere Mitarbeit Frankreichs in 
Frage gestellt hätte.

38) Dieser Schritt wurde als wichtig für die Erholung 
Westdeutschlands angesehen. — OMGUS Press 
Statement 10. 11. 1948. Wortlaut: Germany 1947— 
1949, S. 353—56.

39) Documents on American Foreign Relations, 1948, 
S. 117.
40) Clay, a. a. O., S. 338.
41) Clay, a. a. O., S. 354.
42) Clay, a. a. O., S. 339.
43) Am 17. Dezember hatten sich die Militärgouver-
neure auf ihre Errichtung geeinigt. Clay, a. a. O., 
S. 341. Wortlaut der am 17. Januar 1949 erfolgten 
Veröffentlichung: Germany 1947—1949, S. 102—105.

44) Ziffer 10 c, Anm. 353.
45) „Als Geste guten Willens" (Clay, a. a. O., S. 333).
46) NZZ 26. 11. 1948. — Die offizielle Zulassung 
erfolgte am 9. 12. 1948 (Clay, a. a. O., S. 333/490, 
Anmerkung 17).
47) Artikel 19 des Ruhrstatuts. Wortlaut: Germany 
1947—1949, S. 334—343.
48) Hierbei handelte es sich darum, daß die Roh-
stoffquellen der Ruhr nicht zu Angriffszwecken ver-
wendet würden und der Zugang zu Kohle, Koks 
und Stahl der Ruhr für die Länder bestehe, die zum 
gemeinsamen wirtschaftlichen Besten zusammen-
arbeiteten.
49) NZZ 30. 12. 1948.

Nach langen Verhandlungen wurde
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 schließlich 
am 19. Dezember 1948 ) in London ein Kom-
promiß erzielt:
Während der Zeit der Besetzung sollte die 
Kontrolle der Produktion und der Betriebsfüh-
rungen durch die Militärregierungen ausgeübt 
werden, die durch eine militärische Sicher-
heitsbehörde 43 ) und die Kohlen- und Stahl-
kontrollgruppen tätig wurden. Im Rahmen des 

Aufgabenbereiches der Sicherheitsbehörde, der 
sich auf das gesamte Gebiet der Entmilitarisie-
rung erstreckte, hatten von ihr gebildete In-
spektionsgruppen ohne vorherige Ankündi-
gung jederzeit freien Zugang zu jedem 

44

Ort 
und zu jeder Einrichtung oder Tätigkeit in 
Deutschland ).
Frankreich war in der militärischen Sicher-
heitsbehörde vertreten. Es wurde Ende No-
vember 1948 45)  von den Vereinigten Staaten 
und Großbritannien eingeladen, auch Mitglied 
der angloamerikanischen Kontrollgruppen zu 
werden, ohne die Fusion der drei Zonen ab-
zuwarten 46).  Für die Zeit nach Beendigung der 
allgemeinen Besetzung Deutschlands wurde in 
Aussicht genommen47 ), der Ruhrbehörde ge-
wisse begrenzte Kontrollrechte über Leitung 
und Geschäftsführung der Ruhrindustrie zu ge-
währen. Diese Befugnisse sollten im einzelnen 
später vereinbart werden (Artikel 19 b). Ein-
schränkend wurde aber bereits festgelegt, 
diese hätten nur sicherzustellen, daß die allge-
meinen Programme und Richtlinien für die 
Erzeugung, Weiterentwicklung und Investition 
in Einklang mit den in der Präambel nieder-
gelegten Zielen stünden 48  ).
Durch diesen Kompromiß wurde die Ruhr-
behörde insofern aufgewertet, als ihr für die 
Zeit nach Beendigung der Besatzungszeit Kon-
trollrechte über Produktion und Geschäftsfüh-
rung in Aussicht gestellt wurden. Eine durch-
gehende Betriebskontrolle hatte Frankreich 
aber nicht durchsetzen können, da diese in den 
Vereinigten Staaten als produk

49
tionshemmend 

galt ). Die Aufnahme Frankreichs in die 
Kohle- und Stahlkontrollgruppen bedeutete 
zwar ein Entgegenkommen. Mit der Annahme 
der Einladung blieb aber auch in Zukunft nur 
eine Art der Kontrolle, wie sie angelsächsi-
schen Vorstellungen entsprach. Die Essener 
Kontrollgruppen kontrollierten die deutschen 
Unternehmensführungen nur auf höchster 
Ebene; ihr Ziel bestand darin, die Rückkehr 
von ehemaligen Nationalsozialisten in die Un-
ternehmungsführung und Eigentümerstellung

B 20 36



zu verhindern 50). Es wurden keine Befugnisse 
einer ins einzelne gehenden Kontrolle aus-
geübt, die „ungebührlich in die üblichen und 
normalen Obliegenheiten der Geschäftsfüh-
rung" eing 51egriffen hätten ).
Das grundsätzliche Abkommen der Deutsch-
landkonferenz erwies sich auch im Hinblick 
auf die anderen dort getroffenen Entscheidun-
gen als Grundlage für das Ruhrstatut, das am 
28. Dezember

52

 veröffentlicht wurde und nach 
Unterzeichnung gemäß Artikel 30 am 28. April 
1949 in Kraft trat ).

50) Clay, a. a. O., S. 339.
51) Kommunique vom 28. 12. 1948, Ziffer 12. 
Wortlaut: Germany 1947—1949, S. 332—334 (333). 
52) Germany 1947—1949, S. 343.

Die Verteilung der Produkte des Ruhrgebietes 
sollte sich auch weiterhin in Einklang mit den 
Zielen des Marshallplanes und den Kohlever-
einbarungen der Westmächte halten (Arti-
kel 22). An den Mehrheitsverhältnissen der 
Ruhrbehörde änderte sich ebenfalls nichts (Ar-
tikel 9). Die Informations- und Untersuchungs-
rechte der Ruhrbehörde (Artikel 15/20), die in 
Aussicht genommene Übertragung weiterer 
Rechte (Artikel 17), der Schutz ausländischer 
Interessen (Artikel 16) und der Ansatz zu 
einem Sanktionsmechanismus (Artikel 24) 
wurden lediglich mehr im Detail festgelegt. 
Schließlich wurden noch die Fragen der Gel-
tungsdauer (Artikel 32/33) und des Territo-
riums geregelt, die noch offengeblieben waren.

VIII. Das Sicherheitsproblem

1 . Alliierte Nachkriegspolitik

Die Sicherheitspolitik der Vereinigten Staaten, 
Großbritanniens und Frankreichs in Europa 
stimmte nach Beendigung des Zweiten Welt-
krieges in dem Ziel überein, die vollständige 
Abrüstung und Entmilitarisierung Deutsch-
lands durchzuführen und für die Zukunft si-
cherzustellen.

Großbritannien und Frankreich schlossen im 
Sinne dieser Po 4litik am . März 1947 den 
Dünkirchener Beistandspakt für den Fall ab, 
daß „Deutschland eine Angriffspolitik ein-
schlägt oder irgendeine Initiative ergreift, die 
eine solche Politik möglich macht" 1).
Die zunehmende Verschlechterung des Ost- 
West-Verhältnisses brachte es aber mit sich, 
daß die Westmächte nicht nur Deutschland, 
sondern auch die Sowjetunion als ein Land 
ansahen, von dem in Zukunft eine Bedrohung 
ausgehen könnte.
Der belgische Außenminister Spaak erklärte 
am 12. Februar 1948 2 ) zu dem Vorschlag Be-
vins vom 22. Januar 1948, nach dem Muster 
des Dünkirchener Vertrages bilaterale Ver-
träge abzuschließen, daß dieser durch die 

1) Treaty of Alliance and mutual Assistance 
between United Kingdom and France. Wortlaut: 
State Papers, United Kingdom, 1947, Bd. 147, 
S. 844—847.
2) Rede vor dem Auswärtigen Ausschuß des bel-
gischen Senats. Nachweis bei: Cornides-Volle, Die 
Entstehung des Westblocks, EA 1949, S. 1810.

3) Wortlaut: Documentation frangaise, Nr. 857 
19. 3. 1948, Cmd 7599.

4) Cornides, Westmächte und Deutschland, S. 190.

„jüngsten Ereignisse überholt" und nicht mehr 
als die „alleinige Grundlage für eine Erweite-
rung des Bündnissystems" angesehen werden 
könnte. Nach seiner Ansicht war nun ein „um-
fassendes Abkommen" notwendig.

2. Brüsseler Fünfmächtepakt vom 17. März 
1948

Die Bestimmung der Rolle Deutschlands in 
einem westlichen Sicherheitssystem erwies 
sich dann bei den Fünfmächteverhandlungen 
in Brüssel vom 4. bis 12. März 1948 als ein 
Hauptproblem. Diese Gespräche endeten mit 
dem Abschluß eines Fünfmächtevertrages3), 
dessen Kernpunkt ein militärisches Unterstüt-
zungsversprechen für den Fall eines bewaffne-
ten Angriffs in Europa auf eine der vertrag-
schließenden Mächte war (Artikel 4). Obwohl 
in der Präambel erklärt wurde, daß die Mächte 
alle Schritte unternehmen würden, die sich für 
den Fall einer erneuten deutschen Aggres-
sionspolitik als notwendig erwiesen, richtete 
sich der Vertrag nach der Absicht der beteilig-
ten Regierungen nicht ausschließlich gegen 
Deutschland 4) — und er kann auch nicht nur 
als Erweiterung des Dünkirchener Vertrages 
beurteilt werden. Mit Recht wurde bezweifelt, 
ob er überhaupt ohne die vorhandene Furcht
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vor der Sowjetun
5

ion abgeschlossen worden 
wäre ).
Die Amerikaner hatten an den Besprechungen 

6
in Brüssel zwar nicht teilgenommen, begrüßten 
aber die europäische Initiative sehr ).

3. Beratungen auf der Sechsmächtekonferenz

a) Das Sicherheitsproblem stand auch auf der 
Tagesordnung der Sechsmächtekonferenz.
Die westeuropäischen Delegationen verlang-
ten unter Führung Frankreichs ein Garantie-
versprechen von den Vereinigten Staaten, im 
Falle eines Angriffes in Europa militärisch bei 
der Verteidigung zu helfen7  ). Frankreich 
sprach weiter die Erwartung auf militäri-
sche Ausrüstung von 25 französischen Divisio-
nen durch Amerika nach dem Vorbild des 
Lend-Lease-Gesetzes aus 8).

5) Survey of International Affairs, 1947/1948, S. 109. 
— Die NZZ schrieb am 18 März 1948, daß mit dem 
Abschluß des Vertrages in erster Linie die Sowjet-
union gemeint gewesen wäre.
6) Truman, Years of Trial and Hope, S. 257.
7) NYT 10. 5. 1948; Times 27. 5. 1948.
8) Truman, Years of Trial and Hope, S. 259.
9) NYT 25. 5. 1948
10) NYHT 4. 5. 1948.
11) NZZ 5. 5. und 24. 5. 1948.
12) NYHT 24. 5. 1948.
13) Le Monde und Figaro vom 23./24. 5. 1948.

14) NZZ 27-/28. 5. 1948.
15) Kurier 5. 5. 1948.
16) Luxemburger Wort 25. 5. 1948; Forrestal Diaries 
S. 422 u. 423. '
17) Sowohl die englische wie die französische Re-
gierung sahen sich nicht in der Lage, die im Herbst 
1947 mit dem Schlagwort von der „Dritten Kraft" 
bezeichneten Bestrebungen zu einer unabhängigen 
Föderation Europas zu unterstützen (Cornides- 
Volle, Die Vorgeschichte des Brüsseler Fünfmächte-
paktes, EA 1949, S. 1763).
18) Truman, a. a. O., S. 258/259.
19) Truman, a. a. O., 259/60.

Frankreich begründete dies unter zwei Ge-
sichtspunkten:
Einmal hätte sich nach seiner Ansicht aus einer 
scharfen russischen Reaktion auf die Bildung 
einer westdeutschen Regierung und die Lö-
sung der Ruhrfrage ohne die Sowjetunion 
ein militärischer Konflikt ergeben können9). 
Zum anderen ging die französische Regierung 
nach wie vor davon aus, daß die Gefahr einer 
erneuten deutschen Aggression bestünde, 
wenn diese auch angesichts der militärischen 
Ohnmacht Deutschlands nicht akut wäre. Die 
Franzosen waren der Ansicht, daß sie nunmehr 
so in die angelsächsische Politik verstrickt 
wären, daß sie größere Sicherheiten brauch-
ten10 ), als sie der Brüsseler Pakt bieten 
würde  ). In der französischen Presse erschie-
nen — vom Außenministerium offenbar lan-
cierte 12 ) — Artikel, die die französischen An-
sichten kompromißlos darlegten 13 ).
Die französische Delegation wies in diesem 
Zusammenhang auf die schwierige innenpoliti-
sche Situation hin. Sie erklärte, daß im Herbst 
Wahlen stattfänden und die Regierung sich 
davor hüten müßte, den Kommunisten und 

Gaullisten die Möglichkeit zu geben, als Hüter 
der französischen Sicherheitsinteressen aufzu-
treten 14 ). Auch im französischen Kabinett 
wurde die Auffassung vertreten, Frankreich 
könnte der angelsächsischen Linie in der 
Deutschlandfrage nur dann folgen, wenn es 
gleichzeitig wirksame Sicherheitsgarantien er-
halte 15  ).
Die Delegation der Beneluxsta

16
aten schloß sich 

der französischen Auffassung an ).
Auch die englische Regierung war der An-
sicht, daß die „Nationen des freien Europas" 
wirksame Sicherheitsvereinbarungen brauch-
ten17  ). In einem „höchst geheimen" Tele-
gramm an die amerikanische Regierung 18 ) 
wies der britische Außenminister Bevin darauf 
hin, England habe 1940 nicht positiv gewußt, 
welche Hilfe — wenn überhaupt — Amerika 
geben würde. Für Großbritannien und andere 
freie Nationen wäre es sehr schwierig, neuen 
Aggressionen entgegenzutreten, wenn es 
keine ausgearbeitete Vereinbarung zum kol-
lektiven Widerstand gegen solche Aggres-
sionen gäbe, an dem die Vereinigten Staa-
ten beteiligt wären. Nach seiner Auffassung 
gäbe ein atlantisches Sicherheitssystem nicht 
nur allen freien Nationen Europas ein Ge-
fühl des Vertrauens, das sie brauchten, um 
Frieden und Wohlstand aufzubauen, sondern 
es wäre wahrscheinlich auch der einzige Weg, 
über den Frankreich dazu gebracht werden 
könnte, einem Wiederaufbau Deutschlands zu-
zustimmen.
Bevin setzte sich für die Einberufung einer 
Konferenz zur Besprechung von Verteidi-
gungsbündnissen im Nordatlantikraum durch 
die Vereinigten Staaten ein. Am 20. Mai 1948 
erklärte er in einem weiteren Telegramm an 
die amerikanische Regierung, sie müßte die 
Bereitschaft zur Übernahme gewisser Ver-
pflichtungen beweisen 19 ).
b) Auf der Sechsmächtekonferenz zeigten die 
Amerikaner Zurückhaltung gegenüber den 
Forderungen auf militärische Garantien. Sie 
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erklärten, Europa würde ohnehin von den Ver-
einigten Staaten geschützt, da amerikanische 
Truppen von der Nordsee bis zum Alpenrand 
ständen; im Falle eines militärischen Konflik-
tes in Europa wären sie sofort mitverwik  
kelt20).

Zum Zeitpunkt der Sechsmächtekonferenz 
wurde die Politik der amerikanischen Regie-
rung durch folgende Überlegungen bestimmt: 
Sie begrüßte zwar die Bildung von regionalen 
Bündnissen, wollte sich aber zum damaligen 
Zeitpunkt noch nicht in Form eines Vertrages 
oder auch nur eines Protokolls binden210   ), was 
einer automatischen, unbegrenzten Verpflich-
tung gle 22ichgekommen wäre ).

20) NZZ 12. 5. und 24. 5. 1948; Sunday Times 
9. 5. 1948.
21) Forrestal Diaries, S. 422.
22) Truman, a. a. O., S. 259.
23) Truman, a. a. O., S. 258.
24) Forrestal Diaries, S. 423.
25) Forrestal Diaries, S. 434. — Dies wurde von 
den Vereinigten Staaten den Regierungen der 
Brüsseler Paktstaaten auch mitgeteilt (NYT 27. 4. 
1948).
26) United States in World Affairs, 1948/49, S. 10.
27) Truman, a. a. O., S. 258.

In einer Besprechung des Nationalen Sicher-
heitsrates am 22. April 1948 legte der Unter-
staatssekretär Lovett im State Department 
ausgearbeit 23ete )  Vorschläge für eine soweit 
wie möglich übereinstimmende Aktion des 
Senats und des Präsidenten dar24 ). Es war 
eine Erklärung des Inhaltes vorgesehen, daß 
die Vereinigten Staaten bereit wären, im 
Rahmen des Artikels 51 der Charta der Ver-
einten Nationen Schritte im Hinblick auf die 
Bildung eines regionalen Bündnisses zu er-
wägen, sofern sich dies als im Interesse der 
Sicherheit der Vereinigten Staaten erweisen 
würde25 ). Von den Staaten der westlichen 
Union sollte jedoch verlangt werden, daß sie 
zunächst eigene Initiativen für Pläne im Hin-
blick auf eine Standardisierung der Aus-
rüstung, Reaktivierung ihrer militärischen Or-
ganisationen und Bildung eines gemeinsamen 
Generalstabes entwickelten 25 ).
Die amerikanische Regierung konnte sich an 
europäischen militärischen Besprechung

26

en 
nicht beteiligen, bevor der Kongreß nicht einen 
bestimmten Standpunkt eingenommen 
hatte ). Truman hatte stets das vergebliche 
Bemühen des amerikanischen Präsidenten Wil-
son vor Augen, die Zustimmung des Kongres-
ses zum Beitritt der Vereinigten Staaten zum 
Völkerbund zu erreichen27 ). Auch der repu-
blikanische Sprecher in Angelegenheiten der 
auswärtigen Politik, Senator Vandenberg, war 

sich bewußt, daß selbst die besten Pläne in-
folge eines überhasteten Schrittes im Kongreß 
auf Ablehnung stoßen könnten 28 ).
Andererseits war die amerikanische Regierung 
gewillt, Sicherungen zu geben, die ausreichen 
würden, um Vertrauen zu erzeugen und die 
Zuversicht der Völker Europas zu stärken29 ). 
Die französische Forderung auf militärische 
Ausrüstung ihrer Divisionen durch die Ver-
einigten Staaten hatte aber zu jener Zeit 
ke

30
ine Aussicht, die notwendige Zustimmung 

des Kongresses zu erhalten ).

Eine Formulierung der amerikanischen Auf-
fassung wurde schließlich in der Senatsresolu-
tion Nr. 239 — Vandenberg-Resolution — ge-
funden. Die Resolution ging im wesentlichen 
auf gemeinsame Beratungen Vandenbergs mit 
Lovett zurück, von deren Verlauf Marshall, 
Dulles, führende Kongreßmitglieder sowie 
hohe militärische Befehlshaber Kenntnis be-
kamen31 ). In der Resolution wurde dem Prä-
sidenten geraten, Sicherheit für die freie Welt 
durch Entwicklung von regionalen und ande-
ren Verteidigungsbündnissen im Rahmen der 
Charta der Vereinten Nationen zu suchen. Als 
weiteres Ziel war die Verbindung der Ver-
einigten Staaten mit solchen regionalen und 
anderen kollektiven Bündnissen genannt, die 
auf dauernder und wirksamer Selbsthilfe und 
gegenseitiger Hilfe beruhten 32 ).
Die Vandenberg-Resolution und die Erklärung 
des amerikanischen Präsidenten hatten einen 
günstigen Einfluß auf den Verlauf der Sechs-
mächtekonferenz 33 ).

4. Ergebnisse

Die Delegationen der Sechsmächtekonferenz 
kamen zu folgendem Ergebnis:
Sie äußerten erneut ihre Überzeugung, daß 
es keinen allgemeinen Rückzug der Besat-
zungstruppen aus Deutschland geben könnte, 
solange der Frieden nicht gesichert wäre. Sie 
bestätigten ihre Entschlossenheit, die Kon-
trolle über Entwaffnung, Entmilitarisierung

28) Private Papers of Senator Vandenberg, 
S. 404/405.
29) Truman, a. a. O., S. 259.
30) Lovett in einer Besprechung des Nationalen 
Sicherheitsrates am 20. Mai 1948; Truman, a. a. O 
S. 260.
31) Piivate Papers of Senator Vandenberg, 
S. 404—406.
32) Wortlaut der Resolution: Documents on Ameri-
can Foreign Relations, 1948, S. 583/84.
33) Bidault, Rede in der Nationalversammlung, 
11. 6. 1948 (JOD, 1948, S. 3460).
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und Industriekapazität aufrechtzuerhalten. Zur 
Sicherstellung dieser Ziele sollte eine militäri-
sche Sicherheitsbehörde geschaffen werden, die 
unter anderem die notwendigen Inspektionen 
durchzuführen hätte. Für den Fall einer allge-
meinen Zurückziehung der Truppen wurde ein 
Übereinkommen über die notwendigen Maß-
nahmen zur Demilitarisierung, Abrüstung, 
Kontrolle der Industrie und Besetzung der 
Schlüsselgebiete in Aussicht genommen34 ).

34) Die vereinbarten Empfehlungen über das Sicher-
heitsproblem wurden als Teil V des Schlußkom-
muniques veröffentlicht. Wortlaut: Germany 1947— 
1949, S. 79/80.
35) Wortlaut: Oppen: Documention Germany under 
Occupation, S. 128—131.
36) Vandenberg Papers, S. 408.
37) Clay, a. a. O., S. 341. — Wortlaut der am 
17. 1. 1949 erfolgten Veröffentlichung: Germany 
1947—1949, S. 102—105.

38) NZZ 3. 6. 1948.
39)  Es war nach einer Tagung der Außenminister 
der Beneluxstaaten am 17. April 1948 gebildet wor-
den (Cornides-Volle, Die Entstehung des West-
blocks, EA 1949, S. 1813).
40) Cornides-Volle, Die Entstehung des Westblocks, 
EA 1949, S. 1813.
41) Cornides-Volle, Die Entstehung des Westblocks, 
EA 1949, S. 1814.
42) Cornides-Volle, Die Entstehung des Westblocks, 
EA 1949, S. 1816.
43) Vandenberg Papers, S. 411; Truman, a. a. O., 
S. 260—265.

5. Stellungnahme und weitere Entwicklung

Den im Brüsseler Pakt verbundenen Staaten 
war es nicht gelungen, die Vereinigten Staa-
ten zu diesem Zeitpunkt auf eine militärische 
Garantie zu verpflichten. Es war auch nicht 
zum Abschluß eines Dreimächtepaktes nach 
dem Vorbild des von Byrnes am 29. April 
1946 gemachten Vorschlages gekommen, zum 
Zwecke der vollständigen Abrüstung und Ent-
militarisierung Deutschlands und ihrer Sicher-
stellung für die Zukunft einen Vertrag für die 
Dauer von 25 bzw. 40  Jahren abzuschließen 35 ). 
Die Amerikaner erklärten lediglich erneut, 
daß sie in Europa bleiben würden. Damit be-
stätigten sie ihre seit der Stuttgarter Rede 
Byrnes (9. September 1946) bekannte Politik, 
Europa auch in Zukunft nicht sich selbst 
zu überlassen. Die Zusammenarbeit mit Europa 
sollte aber nach amerikanischer Auffassung 
eine „Ergänzung und kein Ersatz" sein36    ).
Es wurde nicht gesagt, wann von einem ge-
sicherten Frieden gesprochen werden könnte. 
Auf jeden Fall handelte es sich aber um eine 
lange Zeit. Es war auch nicht vereinbart wor-
den, was als Schlüsselgebiet anzusehen wäre. 
Uber die Einzelheiten der vorgesehenen mili-
tärischen Sicherheitsbehörde einigten sich die 
Militärgouverneure am 17. 37 Dezember 1948 ).  
Ihr Aufgabengebiet war das gesamte Gebiet 
der Entmilitarisierung. Sie sollte die Gesetz- 
gebungs- und Verordnungstätigkeit koordinie-
ren und sicherstellen und den Militärgouver-
neuren Empfehlungen unterbreiten. Sie hatte 
das Recht zu ungehinderten Inspektionen an 
jedem Ort und zu jeder Einrichtung in Deutsch-
land.

In dem Kommunique wurde die Sowjetunion 
als möglicher Aggressor nicht genannt, son-
dern — ähnlich wie in der Präambel zum Brüs-
seler Vertrag — nur von einer deutschen Ge-
fahr gesprochen. Darüber hinaus wurde sogar 
erklärt, daß die Empfehlungen ein Viermächte-
abkommen erleichtern sollten. Dennoch war 
mit dem Engagement der Vereinigten Staaten 
auch die Sowjetunion gemeint. Die West-
mächte waren sich der Risiken dieser Politik 
— insbesondere im Hinblick auf eine ver-
schärfte Situation in Berlin — bewußt. Daß sie 
sich dennoch zu den Londoner Empfehlungen 
entschlossen, war ein „kalkuliertes Risiko".

Der Faktor der gesamteuropäischen Sicherheit 
hatte dazu geführt, daß die Sechsmächtekonfe-
renz in die Beratungen der politischen und

38

 
militärischen Ausschüsse der westlichen Union 
hineinspielte — und umgekehrt ).

In London hatte seit dem 23. April 1948 auch 

39
das ständige Organ des westeuropäischen 
Konsultativrates ) getagt. Der Zusammen-
hang mit den Problemen der Sechsmächtekon-
ferenz kam schon dadurch zum Ausdruck, daß 
die Beneluxstaaten und Frankreich auf beiden 
Konferenzen unter anderem durch ihre Lon-
doner Botschafter vertreten waren40). Am 
30. April 1948 fanden in London die wichtig-
sten westeuropäischen militärischen Bespre-
chungen seit dem Kriege statt, als sich die 
Verteidigungsminister der im Brüsseler Pakt 
zusammengeschlossenen Staaten mit dem Pro-
blem eines westeuropäischen Verteidigungs-
planes beschäftigten 41 ).

Die amerikanische Regierung wurde laufend 
über den Stand der Verhandlungen der militä-
rischen Ausschüsse Westeuropas unterrich-
tet42  ). Anfang Juli 1948 fanden dann in Wa-
shington militärische Besprechungen zwischen 
den Vereinigten Staaten und Kanada einer-
seits und den durch ihre Botschafter vertrete-
nen Mächten des Brüsseler Paktes anderer-
seits statt, die schließlic

43
h zur Gründung des 

Nordatlantikpaktes führten ).
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IX. Wirtschaftliche Aspekte des Sicherheitsproblems

Die Frage der Sicherheit vor einer neuen 
Bedrohung durch Deutschland ist nicht nur 
durch seine Entwaffnung und Entmilitarisie-
rung, die Bildung einer militärischen Sicher-
heitsbehörde und die Besetzung von Schlüssel-
gebieten nach allgemeinem Abzug der Besat-
zungstruppen zu lösen versucht worden, son-
dern auch Maßnahmen wirtschaftlicher Natur 
sollten — von anderen Motiven einmal abge-
sehen — diesem Zweck dienen.
Hierzu gehörten Verbote und Beschränkungen 
für die deutsche Industrie und die Entnahme 
von Reparationen.

1 . Verbote und Beschränkungen 
für die deutsche Industrie

Die vier Besatzungsmächte hatten Verbote und 
Beschränkungen in einem Plan vom 26. März 
1946 festgelegt. Am 29. August 1947 trat für 
das Vereinigte Wirtschaftsgebiet ein neuer 
revidierter Plan in Kraft, der die Einschrän-
kungen teilweise aufhob 1).
Auf der Sechsmächtekonferenz legten die 
Amerikaner in ihrem Bemühen um einen mög-
lichst hohen Beitrag Deutschlands zum Mar-
shallplan ein Projekt zur weiteren Erhöhung 
des deutschen Industrieniveaus vor2), dem sich 
insbesondere die französische Delegation hef-
tig widersetzte3), über den weiteren Ausbau 
der deutschen Industrie wurde dann auch 
keine Vereinbarung getroffen, sondern ledig-
lich den Regierungen empfohlen, die Militär-
gouverneure anzuweisen, einen Arbeitsaus-
schuß zur weiteren Beratung über die Verbote 
und Beschränkungen für die deutsche Industrie 
zu bilden4). Die Einigung über das neue 
deutsche Industrieniveau wurde erst nach lan-
gen Verhandlungen5) erzielt und am 13.

6
 April 

1949 veröffentlicht ).

7) Wortlaut des Übereinkommens: United States
economic policy toward Germany, Department of
State Publication 2630, S. 105—128.
8) Bidault, Rede in der Nationalversammlung, 
11. 6. 1948, JOD, 1948, S. 3569, 3570.
9) Wortlaut: Documents on America Foreign Rela- 
tions, 1948, S. 143/144.
10) Wortlaut: Documents on American Foreign 
Relations, 1948, S. 144.
11) United States in World Affairs, 1948/1949, 
S. 477; Clay, a. a. O., S. 322.
12) Documents on International Affairs, S. 76 ff. (97).

2. Reparationen

Achtzehn Regierungen hatten sich am 21. De-
zember 1945 auf die Einzelheiten eines Pro-

1) Siehe oben S. 7.
2) Mitteilung General Clays in einer Unterredung 
am 1. Juni 1966 in Berlin.
3) Luxemburger Tageblatt 24. 5. 1948; Luxemburger 
Wort 24. 5. 1948.
4) Clay, a. a. O., S. 323.
5) Cornides-Volle, Modus vivendi in Europa, EA 
1949 S. 2386.
6) TRISEC/Memo (49)8, Wortlaut: Cmd 7677. 

gramms für Reparationen aus Deutschland ge-
einigt 7   ).
Der Entschluß der Sechsmächtekonferenz, 
Deutschland im Rahmen des Marshallplanes 
wiederaufzubauen, schien mit weiteren De-
montagen unvereinbar zu sein. Die beteiligten 
europäischen Regierungen befürworteten je-
doch zu jenem Zeitpunkt nach wie vor unein-
geschränkt ihre weitere Durchführung, über 
ihre Einzelheiten wurde außerhalb der Sechs- 
mächtekonferenz, auf der man diese Frage nur 
am Rande behandelte, weiter auf diplomati-
schem W 8ege beraten ).
Das amerikanische Außenministerium hatte in 
einem Memorandum vom 2. Februar 19489 ) 
empfohlen, das Reparationsprogramm fortzu-
setzen, da es das für Deutschland vorgesehene 
Industrieniveau nich

10

t tangiere. Marshall hatte 
sich zudem in einem Brief an Vandenberg vom 
4. Februar 1948 )  gegen einen vorübergehen-
den Stopp der Demontagen ausgesprochen, da 
dieser bei den Engländern und Franzosen zur 
Ansicht führen könnte, die amerikanische Re-
gierung hätte auf das Reparationsprogramm 
verzichtet. Außerdem mußte nach der Meinung 
des amerikanischen Außenministers mit ver-
hängnisvollen politischen Auswirkungen in 
Deutschland gerechnet werden, wenn später 
die Wiederaufnahme der Reparationen be-
schlossen würde.
Im amerikanischen Kongreß blieb dennoch 
eine starke Opposition gegen weitere Demon-
tagen in Deutschland bestehen11 ). In das Aus-
landshilfegesetz vom 3. April 1948, Titel 1, 
wurde als Artikel 115 f die Klausel ausgenom-
men, daß als Reparationen vorgesehene Indu-
strieausrüstungen in Deutschland bleiben soll-
ten, wenn auf diese Weise dem Zwecke des 
europäischen Wiederaufbauprogrammes am 
besten gedient wäre 12 ).
Die amerikanische Regierung schickte Aus-
schüsse unter der Leitung von Collison und 
Humphrey nach Deutschland, um prüfen zu 
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lassen, welche Fabrikanlagen zweckmäßiger-
weise in Deutschland gelassen werden soll-
ten 13 ). Der Humphrey-Ausschuß empfahl, 
weitere 167 Fabriken vo

14
n der Reparationsliste 

zu streichen ). Auf dieser Basis konnte eine 
Einigung mit französischen und britischen Re-
präsentanten erzielt werden 15), die von den

13) Clay, a. a. O„ S. 322.
14) Ebenda.
15) Clay, a. a. O., S. 324.

westlichen Außenministern am 8. April 1949 
gebilligt wurde. Am 13. April wurde schließ-
lich von den Militärgouverneuren bekannt-
gegeben, daß man weitere 159 Werke und 
Teilwerke in Deutschland b

16

elassen wollte, die 
ursprünglich zur Demontage bestimmt waren, 
jetzt aber für den europäischen Wiederaufbau 
benötigt würden ) .

16) Wortlaut des Kommuniques: EA 1949, S. 2165.

X. Änderungen der deutschen Westgrenze

1 . Grenzberichtigungen zugunsten der
Beneluxstaaten

a) Auf der Sechsmächtekonferenz standen 
schließlich vorläufige gebietsmäßige Regelun-
gen der deutschen Westgrenze zugunsten der 
Beneluxstaaten auf der Tagesordnung. Ihre 
Regierungen hatten bereits vorher in mehre-
ren Memoranden 1) an den Rat der Außen-
minister, die auch den Verhandlungen der 
Sechsmächtekonferenz zugrunde lagen ), An-
sprüche auf deutsche Gebiete geltend gemacht.

2

) Wortlaut: „Erklärungen und Memoranden der 
Alliierten Regierungen zur Deutschlandfrage''.
Niederlande: Memorandum vom 5. November 1946 
(S. 93—99), Anlage II (S. 112—115), und Memoran-
dum vom 25. Januar 1947 (S. 33—93 [47—89]). 
Belgien: Memorandum vom 14. November 1946 
(S. 1—9).
Luxemburg: Memorandum vom 27. November 1946 
(S. 14—21).
2) Menzel, Die holländischen Gebietsansprüche an 
Deutschland, EA 1949, S. 2502, MG 23. 2. 1948.
3) Memoranden vom 5. November 1946 u. 25. Ja-
nuar 1947. Karte: EA 1949, S. 2499.

4) Anlage II zum Memorandum vom 5. November 
1946, S. 115 (s. Anm 1 dieses Kapitels).
5) Gutachten des Bentheimer Grenzlandausschusses 
vom 18. Februar 1948. Nachweis: Menzel, Die hol-
ländischen Gebietsansprüche an Deutschland, EA 
1499, S. 2503.
6) Memorandum vom 27. November 1946, S. 14—21.
7) Memorandum vom 14. November 1946, S. 1—9.

Von holländischer Seite wurden die weitest-
gehenden Forderungen erhoben. Es handelte 
sich im einzelnen um:
die gesamte Emsmündung einschließlich der 
Insel Borkum,
die deutsche Hälfte des Dollart,
die Verlegung der deutschen Grenze zwischen 
Dollart und Nordhorn nach Osten, so daß ins-
besondere die Tasche von Neuenhaus an Hol-
land fiele,
kleinere Grenzverlegungen von Nordhorn bis 
zum Rhein, vor allem die Beseitigung der 
Tasche bei Vreden,
die rechtwinklige Grenzziehung am Rhein, so 
daß die Grenze auf linksrheinischem Gebiet 
unmittelbar vor Kleve verliefe, 

weiteren Gebietszuwachs auf linksrheinischem 
Gebiet nördlich und südlich von Kaldenkir-
chen, das Selfkantgebiet ostwärts Sittard so-
wie kleinere Gebietsteile bei Kerkrade und 
Aachen 3).

Diese geforderte „Grenzberichtigung" war 
eher eine großzügige Grenzabrundung zugun-
sten Hollands. Nach holländischen Angaben 
sollte sich die Grenze von 525 auf 340 Kilome-
ter verkürzen. Der dadurch für Deutschland 
eintretende Gebietsverlust wurde von Holland 
mit 1750 Quadratkilometern und 119 000 Be-
wohnern angegeben4), während es sich nach 
deutschen Schätzungen um 1847 Quadratkilo-
meter und 144 000 Bewohner handelte5 ).

Luxemburg verlangte Grenzberichtigungen 
entlang den Wasserläufen der Mosel und 
Sauer in einer Breite von einem bis fünf Kilo-
metern und im Norden längst der Ur in einer 
Breite von fünf bis zehn Kilometern. Insbeson-
dere sollte die Eisenbahnlinie auf dem deut-
schen Moselufer an Luxemburg abgetreten und 
der Bau einer 

6

Urtalsperre ermöglicht werden. 
Auf dem geforderten Gebiet wohnten 20 000 
bis 30 000 Menschen ).

Belgien forderte deutsches Gebiet von etwa 
30 Quadratkilometer mit einer Bevölkerung 
von etwa 3850 Menschen 7). Es hatte vor allem 
ein Interesse daran, die anormale Situation 
hinsichtlich der Eisenbahnlinie Eupen-Sankt 
Vith zu beseitigen, die auf einer Strecke von 
30 Kilometern die deutsch-belgische Grenze 
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mehrere Male kreuzte. Die sechs deutschen 
Enklaven östlich des Verlaufs der Eisenbahn 
sollten an Belgien abgetreten werden8).

8) Ebenda.
9) Die wirtschaftlichen Forderungen waren eben-
falls vor der Sechsmächtekonferenz bereits in meh-
reren Memoranden konkretisiert worden. Wortlaut: 
„Erklärungen und Memoranden der Alliierten Re-
gierungen zur Deutschlandfrage".
Niederlande: Memorandum vom 5. November 1946 
(S. 93—99), Anlage I (S. 102—111), und Memoran-
dum vom 25. Januar 1947 (S. 33—93 [40—46]).
Belgien: Memorandum vom 17. Januar 1947, Forde-
rungen Belgiens an Deutschland S. 28—39.
Luxemburg: Memorandum vom 1. Februar 1947, 
S. 1 — 13 (8—13).
10) MG 23. 2. 1948 u. 20. 5. 1948.
11) Luxemburger Wort; MG 20. 5. 1948.
12) MG 2. 6. 1948.
13) Clay hatte sich auf der Konferenz dagegen mit 
der Begründung gewandt, die kleinen Erwerbungen 
der Nachbarn Deutschlands wären die verletzten 
Gefühle nicht wert, die sie verursachten (Clay, 
a. a. O„ S. 403).
14) MG 20. 5. 1948.
15) EA 1947, S. 728.

16) Germany 1947—1949, S. 3—8 (8).
17) House of Commons Debates, 5. F., Bd. 427, 
Sp. 1487—1522 (1517).
18) Bidault, Rede in der Nationalversammlung
11. 6. 1948 (JOD, S. 3545).
19) NYHT 23. 2. 1948.
20) NYHT 23. 2. 1948.
21) Clay, a. a. O„ S. 403.
22) NYHT 23. 2. 1948.
23) Kommunique vom 7. Juni 1948.

Die Beneluxdelegation erhob auf der Sechs-
mächtekonferenz auch erhebliche wirtschaft-
liche Forderungen an Deutschland9  ). Sie er-
klärte, die Ansprüche auf deutsches Gebiet zu 
erweitern, wenn es nicht gelänge, die wirt-
schaftlichen Ans 10prüche zu erfüllen ).  Die Be-
neluxstaaten wollten auf der Sechsmächtekon-
ferenz die Regelung oder zumindest die gründ-
liche Prüfung ihrer Gebietsansprüch

11

e noch vor 
der Bildung einer provisorischen deutschen 
Regierung erreichen ).
Die Ansprüche der Beneluxstaaten standen 
nicht im Vordergrund der Beratungen12 ). Sie 
wurden zunächst vom ersten Teil der Konfe-
renz auf den zweiten Teil verschoben. Nach 
Wiederaufnahme der Gespräche wurde ein 
Komitee zur näheren Prüfung eingesetzt13 ). 
Auf einer Vollsitzung behandelten die Delega-
tionen diese Frage e 19rstmalig am . Mai 
1948 14 ).
b) Die Westmächte reagierten auf die Forde-
rungen unterschiedlich:
Auf der Moskauer Sitzung des Rates der 
Außenminister hatte der französische Außen-
minister Bidault am 11. April 1947 die belgi-
schen und luxemburgischen Forderungen un-
terstützt und sich für eine wohlwollende Prü-
fung der holländischen Forderungen ausge-
sprochen15 ). In diesem Zusammenhang wurde 
auch zum ersten Male der französische An-
spruch auf den Hafen von Kehl und rechts-
rheinisches Gebiet erwähnt.
Bei den Angelsachsen waren die Beneluxforde-
rungen jedoch auf Ablehnung gestoßen. Byr-

nes hatte in Stuttgart am 6. September 1946 
erklärt, daß die Vereinigten Staaten, von Ver-
änderungen der Ostgrenze und der Abtren-
nung des Saargebietes abgesehen, keine Ein-
griffe in unbestritten deutsches Gebiet unter-
stützen würden, die nicht dem echten Willen 
der Bevölkerung entsprächen16  ). Bevin hatte 
im Unter 22haus am .  Oktober 1946 zum Aus-
druck gebracht, daß England nur die französi-
schen Vorschläge hinsichtlich der Saar anneh-
men w 17erde ).
Auf der Sechsmächtekonferenz wurden die 
Gebietsansprüche der Beneluxstaaten wieder-
um nur von Frankreich unterstützt. Die fran-
zösische Delegation ihrerseits ließ wissen, daß 
auch sie eine Reihe kleinerer Gebietsforderun-
gen neben den unverändert aufrechterhaltenen 
Ansprüchen hinsichtlich Kehls geltend zu ma-
chen h 18ätte ).

Gleich zu Beginn der Konferenz war aus Krei-
sen der amerikanischen Militärregierung an 
den von Byrnes aufgestellten Grundsatz er-
innert worden 19   ).

Es wurde jedoch hinzugefügt, daß trotz dieses 
Grundsatzes Grenzberichtigungen der Art, wie 
sie von Belgien und Luxemburg angestrebt 
würden, möglicherweise zugestimmt werden 
könnte20 ). Auf jeden Fall sollte es sich nach 
angelsächsischen Vorstellungen nur um provi-
sorische kleinere Grenzberichtigungen han-
deln, wobei die endgültige Entscheidung einem 
Friedensvertrag mit Deutschland vorbehalten 
bleiben müßte21   ). Die amerikanische Regie-
rung widersetzte sich aber insbesondere einer 
Annexion Kehls 22).

c) Die Delegationen kamen schließlich über-
ein, „ihren Regierungen Vorschläge über ge-
wisse geringfügige vorläufige Berichtigungen 
der Westgrenzen Deutschlands zur Prüfung 
vorzulegen" ). Sie formulierten Richtlinien 
für einen zu bildenden Arbeitsausschuß, der 
nur solche Vorschläge prüfen sollte, „die kei-
nen erheblichen Verlust für die deutsche Wirt-
schaft mit sich bringen und angesichts ihres 
nur geringfügigen Umfanges als wünschens-
wert angesehen werden konnten, um örtliche 

23
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Anomalien zu beseitigen und die Verkehrs-
bedingung 24en zu verbessern" ).

Die Sechsmächtekonferenz führte noch zu kei-
nen Entscheidungen im einzelnen25 ); die 
Richtlinien ließen aber bereits erkennen, daß 
sich die angelsächsische Auffassung im we-
sentlichen durchgesetzt hatte.

24) Kommunique vom 26. März 1949. Wortlaut: 
Germany 1947—1949, S. 150.
25) Bidault, Rede in der Nationalversammlung, 
11. 6. 1948 (JOD, S. 3445).
26) Kommunique vom 26. März 1949. Wortlaut: 
Germany 1947—1949, S. 150.
27) Decret der holländischen Regierung vom 23. 4. 
1949; British and Foreign State Papers 1949, III, 
Bd. 155, S. 747—765.

28) Belgien nahm ein Gebiet von etwa 20 Quadrat-
kilometern mit den beiden Dörfern Bildchen und 
Losheim in der Nähe von Aachen an sich, Luxem-
burg ein größeres Waldgebiet (Thilenius, Die Tei-
lung Deutschlands, S. 101).
Wie schon aufgrund des Versailler Vertrages kam 
Eupen-Malmedy zu Belgien, ohne daß jetzt von 
den Alliierten eine vertragliche Regelung getroffen 
wurde (Menzel, Anmerkung 455, S. 2229).
29) NZZ 29. 3. 1949. — Die Sowjetunion bezeichnete 
in einer Note den „Gebietsraub der Westmächte" 

. als ungesetzlich (Dokumente zur Deutschlandpoli-
tik der Sowjetunion, S. 209—210).
30) Thilenius, a. a. O., S. 101.
31) NZZ 29. 3. 1949.
32) Wortlaut: Cmd 7677.

33) Zum Beispiel das Memorandum vom 25. 4. 1946, i 
Documents franais relatifs ä lÄllemagne, S. 24 
bis 27.
34) Im Hinblick auf das zur französischen Zone 
gehörende Saargebiet hatte Frankreich eine Reihe 
einseitiger Maßnahmen getroffen:
So errichteten zum Beispiel am 22. Dezember 1946 
zwölfhundert französische Zollbeamte Grenzstati-
onen zwischen dem Saargebiet und dem Rest der 
französischen Zone (Fischer, Saar zwischen Deutsch-
land und Frankreich, S. 52). Im Juni beziehungs- | 
weise im Dezember 1947 wurde die saarländische 
Währung in zwei Etappen auf den Franken um-
gestellt (Fischer, a. a. O., S. 54).
35) Survey of International Affairs, 1947/1948, 
S. 261.
36) Byrnes, Rede in Stuttgart, 6. 9. 1946, Germany 
1947—1949, S. 3—8 (8). Bevin, 22. 10. 1946, Rede 
im Unterhaus, House of Commons Debates, 5. F., 
Bd. 427, Sp. 1487—1522 (1517).

d) Am 28 . März 1949 wurde ein Kommuni-
que des Arbeitsausschusses veröffentlicht, das 
einunddreißig Änderungen der deutschen 
Westgrenze ankündigte, die 153 Quadratkilo-
meter mit einer Bevölkerung von etwa 13 500 
Menschen betrafen  ) Am 23. April 1949 tra-
ten diese Änderungen teilweise als „vorläufig 
endgültig" in Kraft ). Belgien und Luxem-
burg hatten vorher weitgehend auf die ihnen 
zugesagten deutschen Gebiete verzichtet   ).

26

27

28
Die Veränderungen der deutschen

29

 Westgrenze 
hatten einen scharfen deutschen Protest zur 
Folge ).

Wenn es sich auch nur um einen Bruchteil des 
ursprünglich geforderten Gebietes handelte, 
so waren es doch nicht nur geringfügige Grenz-
berichtigungen im Sinne der dem Arbeitsaus-
schuß gegebenen Richtlinien. Insbesondere die 
Abtretungen an Ho

30

lland im Bezirk von Elten 
mit 5000 Einwohnern und das Selfkantgebiet 
mit 5700 Einwohnern )  umfaßten größere 
Gebiete 31  ).
Am 8. April 1949 wurde die Regelung über 
den Hafen von Kehl veröffentlicht, die die 
Außenminister der drei Westmächte auf ihrer 
Washingtoner Sitzung getroffen hatten. Hier-
nach sollte Frankreich bis zur Bildung der 

Bundesregierung weiterhin die Regierungs-
gewalt im Hafengebiet von Kehl ausüben. 
Für die Zukunft wurde die Bildung einer ge-
meinsamen deutsch-französischen Hafenbehör-
de vo 32rgesehen ).

2. Keine Abtrennung des Rheinlandes — 
Wirtschaftliche Angliederung des Saar-
gebiets an Frankreich

Zum Zeitpunkt der Sechsmächtekonferenz wa-
ren zwei Fragen im Hinblick auf eine Ände-
rung der deutschen Westgrenze vorläufig ent-
schieden: Das Rheinland sollte bei Deutschland 
verbleiben, das Saargebiet dagegen abgetrennt 
und wirtschaftlich Frankreich angeschlossen 
werden.

Die französische Regierung hatte sich vor der 
Sechsmächtekonferenz in mehreren Memoran-
den für die Abtrennung des Rheinlandes und 
des Saargebietes ausgesprochen33  ). Nach ih-
rer Vorstellung sollte das Rheinland zu einem 
oder mehreren selbständigen Staaten werden 
mit interalliierter militärischer Besetzung, das 
Saargebiet wirtschaftlich Frankreich ange-
schloss 34en werden ).

Im Verlauf des ersten Teiles der Sechsmächte-
konferenz ließen die Franzosen ihre Forde-
rung auf die Abtrennung des Rheinlandes von 
Deutschland fallen 35 ).

Die wirtschaftliche Angliederung des Saarge-
bietes an Frankreich war dagegen schon früh 
von der amerikanischen und englischen Re-
gierung 36befürwortet worden ).

Unmittelbar von der Sechsmächtekonferenz 
trafen die Westmächte dann Vereinbarungen, 
die praktisch den wirtschaftlichen Anschluß 
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des Saargebietes an Frankreich bedeuteten37 ). 
Diese Vereinbarungen trugen zu einem „bes-
seren Verständnis" zwischen den Delegatio-
nen bei 38 ). Die Saarfrage wurde auf der 
Sechsmächtekonferenz nicht mehr disku-

4) Le Monde 15. 6. 1948.
5) NYT 7. 6. 1948.
6) Rede des Abgeordneten Andre Philip am 12. Juni 
1948 (JOD, 1948, S. 3491—3496).
7) A. a. O., S. 3571.
8) Rede des Abgeordneten Pierre Olivier-Lapie am
16. Juni 1948 (JOD, 1948, S. 3582/83).
9) JOD, 1948, S. 3600/3613.
10) Figaro 22. 6. 1948.

37) Siehe oben S. 21.
38) Sunday Times 22. 2. 1948. 

tiert ). Alle Delegationen gingen vielmehr 
von der politischen Abtrennung des Saarge-
bietes von Deutschland als

40
 einem „etat de fait" 

aus ).

39) Bidault, 16. 6. 1948, Rede in der Nationalver-
sammlung, JOD 1948, S. 3569.
40) Bidault, a. a. O., S. 3571.

XI. Reaktion auf die Londoner Empfehlungen

Die Londoner Empfehlungen wurden in den 
Vereinigten Staaten, Großbritannien und in 
den Beneluxstaaten ohne größere pol

1

itische 
Diskussionen von den beteiligten Regierungen 
angenommen. Dennoch schien man in Belgien, 
Holland und Luxemburg im Hinblick auf die 
geringe Berücksichtigung ihrer Forderungen 
von dem Ausgang der Sechsmächtekonferenz 
enttäuscht zu sein ).
In Frankreich dagegen brachten die Ergebnisse 
der Sechsmächtekonferenz die Regierung in 
eine äußerst schwierige Situation:
Die Londoner Empfehlungen waren zwar ein 
Kompromiß zwischen verschiedenen Ansichten 
zum Deutschlandproblem, aber für Frankreich 
bedeuteten sie am ehesten eine Wende und 
einen Bruch mit der vorher verfolgten Politik. 
Das Kabinett stand vor einer „Wahl zwischen 
großen Unannehmlichkeiten" 2), als es sich am 
9 . Juni mit ihnen beschäftigte.

Zu jenem Zeitpunkt konnte die französische 
Regierung die Frage nach der ihrer Ansicht 
nach absolut besten Lösung des Deutschland-
problems auch nicht isoliert stellen. Sie mußte 
unter Beachtung der außen- und innenpoliti-
schen Gegebenheiten auch entscheiden, ob es 
sinnvoll wäre, diese Ansicht weiter zu propa-
gieren oder zusammen mit den Angelsachsen 
eine andere Politik zu verfolgen. Sie sah sich 
veranlaßt, ihre offizielle Zustimmung vom Vo-
tum des Parlamentes abhängig zu machen, das 
hierüber in der Zeit vom 11. bis 17. Juni 1948 
debattierte.
Die Regierung fand im Parlament zunächst 
wenig Unterstützung3). Die meisten Redner

') MG und NYT 8. 6. 1948.
2) Francois Poncet, Figaro 11. 6. 1948.
3) Auch in der öffentlichen Meinung stießen die 
Londoner Empfehlungen auf heftigen Widerspruch 
und die Mehrheit der Franzosen neigte eher dazu, 
sie zu verwerfen als ihnen zuzustimmen. 

sprachen sich in der Debatte gegen die An-
nahme aus. Allein die Partei Schumans und 
Bidaults, „Mouvement Republicain Populaire", 
stimmte den Londoner Empfehlungen von An-
fang an zu4). Die starke Fraktion der kommu-
nistischen Partei ) und auch die gaullistischen 
Abgeordneten hatten sich sofort gegen die 
Londoner Empfehlungen gewandt und blieben 
bei dieser Auffassung. Die sozialistische Frak-
tion war zunächst unentschieden6). Sie gab 
erst ihre Zustimmung, als Bidault am 16. Juni 
1948 erklärte7 ), das Kommunique enthielte 
insbesondere im Hinblick auf das Ruhrproblem 
nur die Punkte, über die man sich

8

 in London 
geeinigt habe; die Aussprache werde im 
übrigen zwischen den Regierungen fortgesetzt, 
ohne daß Frankreich insoweit seine Haltung 
geändert hätte ). Die übrigen kleineren 
Gruppen waren gespalten.

Eine knappe Mehrheit von 301 : 286 bei 26 Ent-
haltungen stimmte schließlich den Londoner 
Empfehlungen unter Vorbehalten zu, die in 
einem von der Regierung unterstützten „Ordre 
du Jour" formuliert worden waren9). Am 
21. Juni 1948 teilte die französische Regierung 
ihre offizielle Zustimmung zusammen mit den 
Vorbehalten der Nationalversammlung mit10 ).

Die Reaktion in Osteuropa war erwartungs-
gemäß ablehnend: Die polnische Regierung 
bezeichnete in einer Note das Londoner Ab-
kommen als eine Bedrohung für alle Völker, 
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die unter der Aggression gelitten hätten und 
als einen Verstoß gegen internationale Ver-
einb 11arungen ).

Eine zusammenfassende Kritik aus östlicher 
Sicht erfuhren die Londoner Empfehlungen auf 
einer Konferenz der Außenminister der So-
wjetunion, Albaniens, der Tschechoslowakei, 
Jugoslawiens, Polens, Rumäniens und Un-
garns, die am 23./24. Juni in Warschau zusam-
mentr 12aten ).

Die Sowjetunion reagierte auf die Ergebnisse 
der Sechsmächtekonferenz durch Verhängung 
der Blockade Berlins Ende Juni 1948 13  ). 
Außerdem teilte sie den Westmächten am 
1 . Juli 1948 ihren Entschluß mit, nicht mehr 
auf Viermächtebasis in der Alliierten Kom-
mandantur in Berlin mitzuarbeiten 14 ). 
__________ e

11) Chronology of International Events and Docu- 
ments 1947, S. 464. — Wortlaut der amerikanischen 
Antwort vom 6. Juli 1948: Germany 1947—1949, 
S. 87/88.
12) Wortlaut des Kommuniques: Dokumente zur
Deutschlandpolitik der Sowjetunion, S. 183—194.

1) „Explanation of the Conference", Germany 1947 
to 1949, S. 82; Times 23. 2. 1948.
2) Kommunique vom 7. 6. 1948: Germany 1947— 
1949, S. 78.

13) In einer Unterredung mit dem Verfasser am 
12 Juli 1966 in London erinnerte sich der frühere 
britische Militärgouverneur Sir Brian Robertson 
und der jetzige General Lord Robertson of 
Oakridge, daß der sowjetische Militärgouverneur 
Sokolowski seinen westlichen Kollegen Anfang Juli 
1948 auf einen Protest gegen die Verhängung der 
Blockade hin eindeutig erklärt hätte, sie habe ihren 
wahren Grund allein in den separaten Besprechun-
gen der drei Westmächte.
14) Documents of International Affairs, 1947/48, 
S. 585/586.

XII. Würdigung der Londoner Sechsmächtekonferenz

Auf der Sechsmächtekonferenz wurde von den 
Westmächten unter Beteiligung der Benelux-
staaten die gegenüber Deutschland auf lange 
Sicht anzuwendende Politik diskutiert. Die 
Londoner Empfehlungen legten zum ersten 
Male nach dem Kriege in den wesentlichen 
Punkten die Arbeitsgrundlage für eine ge-
meinsame westliche Deutschlandpolitik fest 
und leiteten damit einen neuen Abschnitt der 
Besatzungszeit ein. Es bestand auch begrün-
dete Hoffnung auf eine Verwirklichung dieser 
Politik, da sich die Deutschen zur Mitarbeit 
bereit erklärt hatten.
Diese Einigung auf eine gemeinsame Deutsch-
landpolitik war unabdingbarer Teil einer Poli-
tik, die den Wiederaufbau Westeuropas und 
seine politische und wirtschaftliche Konsoli-
dierung zum Ziele hatte. Sie fand Ausdruck 
einmal in der Entschlossenheit der Vereinig-
ten Staaten, Europa durch den Marshallplan 
die notwendige wirtschaftliche Hilfe zu geben, 
und zum anderen in dem Bemühen West-
europas um die Bildung einer Union, was be-
reits zum Abschluß des Brüsseler Paktes ge-
führt hatte.
In dieser Politik war Deutschland im Bereich 
der drei Westzonen eine positive Rolle zu-
gedacht. Deutschland hatte zwar noch keines-
wegs Vertrauen zurückgewonnen. Vielmehr 
hielten auch die Westmächte die Aufrecht-
erhaltung seiner Entmilitarisierung und ihre 
Sicherstellung nach wie vor für notwendig 
und blieben insoweit im Rahmen des Pots-
damer Abkommens.

Die Londoner Empfehlungen lösten sich aber 
insoweit von bestimmten, noch in Potsdam 
vorhandenen Vorstellungen, als sich nun die 
Ansicht durchsetzte, daß Europa nicht ohne 
und auch nicht vor, sondern nur zusammen 
mit Deutschland aufgebaut werden konnte. 
Diese Änderung in der Haltung der West-
mächte, wie sie bereits in der Erhöhung des 
Industrieniveaus für die Bizone sichtbar wurde, 
fand besonderen Ausdruck in der Einbeziehung 
der drei Westzonen in den Marshallplan. Auch 
der Abschluß des Brüsseler Vertrages erklärte 
sich eher aus dem mittlerweile vorhandenen 
Ost-West-Gegensatz als aus Furcht vor 
Deutschland.
Die mit den Londoner Empfehlungen für die 
drei Westzonen getroffenen Vorkehrungen 
wurden als „provisorisch" bezeichnet1)- da 
sie „in keiner Weise ein späteres Viermächte-
abkommen über das deutsche Problem aus-
schließen, sondern es im Gegenteil erleichtern" 
sollten 2). Es bestand aber kein Grund zu der 
Hoffnung, daß sie einer Einigung mit der So-
wjetunion den Weg ebnen könnten. Dies 
wurde ernstlich auch weder angenommen noch 
beabsichtigt.
Die Westmächte waren auch nicht bereit, sich 
durch den Auszug des sowjetischen Vertreters 
am 1. Juli 1948 aus der Alliierten Komman-
dantur oder durch die Verhängung der Berli-
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ner Blockade von ihrem in Deutschland einge-
schlagenen Weg abbringen zu lassen.
Die Londoner Empfehlungen waren Teil der 
Realisierung der Konzeption der Eindäm-
mungspolitik 3 ) unter bewußter Berücksichti-
gung einer Verschlechterung des Ost-West- 
Verhältnisses und einer möglichen Reaktion 
der Sowjetunion, die Gewaltmaßnahmen nicht 
ausschloß. Sie waren „provisorisch" nur in-
soweit, als die Sowjetunion hätte bereit sein 
können, diese Politik auch im Bereich ihrer 
Zone durchzuführen.

Aus der Überzeugung, daß eine Einigung mit 
der Sowjetunion mindestens vorläufig nicht 
möglich war, sahen die Westmächte nur die 
Alternative, entweder die Dinge in den West-
zonen treiben zu lassen oder sie in ihrem 
Sinne zu gestalten. Unter der Führung der 
Vereinigten Staaten entschieden sie sich für 
das Letztere./

Während der Sechsmächtekonferenz war be-
reits deutlich geworden, daß das spätere Ver-
fassungsrecht in Westdeutschland nicht nur 
elurch eine „Verfassung" bestimmt, sondern 
daß diese in eine Reihe von alliierten Vor-
schriften eingebettet sein würde.

Hierzu gehörten dann nach Gründung der 
Bundesrepublik Deutschland insbesondere:

1. Das Genehmigungsschreiben der Militär- 
gouverneure vom 12. M 4ai 1949);

2. das Besatzungss 8t 5atut vom . April 1949 );

3. das Abkommen über die Drei-Mächte-
6

Kon- 
trolle vom 8. April 1949 ) mit dem zu seiner

3) Diese Konzeption war im amerikanischen Außen-
ministerium in der ersten Hälfte 1947 erarbeitet 
worden und wurde später Eindämmungspolitik ge-
nannt. Joseph Jones, ein hoher Beamter des State 
Departments, hat die Einzelheiten in dem Buch 
„Fifteen Weeks" (21. Februar bis 5. Juni 1947) 
nachgezeichnet. George F. Kennan, der damalige 
Leiter des Planungsstabes, veröffentlichte die 
Grundlagen der neuen Politik zum erstenmal in der 
Zeitschrift „Foreign Affairs" im Juli 1947 unter 
dem Titel „The sources of Soviet conduct".
4) „Letter of Approval of the Basic Law" der drei 
Militärgouverneure an den Präsidenten des Parla-
mentarischen Rates, Adenauer. — Wortlaut: Basic 
Law and Occupation Statute, S. 9—10.
5) Amtsblatt der Alliierten Hohen Kommission, 
Nr. 1, S. 2.
6) Cmd 7677.

Ausführung ergangenen Stat
7
ut der Hohen 

Kommission vom 20. Juni 1949 );

4. das Ruhrstatut 8);

5. die Direktive über die Militärische Sicher-
heits 9behörde );

6. Verbote und Beschränkungen für die deut-
sche Industrie ).10

Die Entscheidungen der Sechsmächtekonferenz 
hatten nicht nur den Weg für die Schaffung 
des Grundgesetzes bereitet, sondern auch not-
wendigerweise die Beratungen über das Besat-
zungsstatut und die Umgestaltung der alliier-
ten Organisation zur Folge, die im Drei- 
Mächte-Kontrollabkommen und dem Statut für 
die Hohe Kommission erfolgte. Auf der Sechs-
mächtekonferenz war weiter die grundsätz-
liche Einigung über die Bildung der Internatio-
nalen Ruhrbehörde und der Militärischen Si-
cherheitsbehörde erzielt worden. Sie gab 
schließlich auch den Anstoß zu den Verhand-
lungen, die zur erneuten Modifizierung des 
Industrieplanes führten.

Die Sechsmächtekonferenz hat damit die 
Grundlagen zu allen wesentlichen Vorschrif-
ten, die in der Anfangszeit das materielle Ver-
fassungsrecht der Bundesrepublik Deutschland 
ausmachten, erarbeitet oder zumindest den 
Anstoß dazu gegeben.

Die Londoner Empfehlungen sind daher nebe

11

n 
dem Kommunique, das einschließlich seiner 
acht Anlagen ) nach Abschluß der Bespre-
chungen der drei westlichen Außenminister 
in Washington am 8. April 1949 veröffentlicht 
wurde, das wichtigste Dokument zum Ver-
ständnis der Gründung der Bundesrepublik 
Deutschland.

7) Cmd 7727.
8) Germany 1947—1949, S. 334—343.
9) Germany 1947—1949, S. 102—105.
10)  TRISEC/Memo (49) 8; Wortlaut: Cmd 7677.

11) Dem Kommunique waren folgende acht Anlagen 
beigegeben: Besatzungsstatut, Drei-Mächte-Kon- 
trollabkommen, Richtlinien zum Grundgesetz für 
den Parlamentarischen Rat, Abkommen über die 
Volksabstimmung in Württemberg und Baden, Ab-
kommen über den Hafen von Kehl, Liste der zu 
demontierenden deutschen Industrieanlagen, Ab-
kommen über Verbote und Beschränkungen für die 
deutsche Industrie, Ruhrstatut (Wortlaut: Cmd 
7677).
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XIII. Gab es eine reale Alternative zur Annahme der Londoner 
Empfehlungen bzw. der Frankfurter Dokumente?

Es ist wohl richtig festzustellen, daß die un-
eingeschränkte Annahme der Frankfurter Do-
kumente durch die deutschen Ministerpräsi-
denten, die sich anschließende Einberufung des 
Parlamentarischen Rates, die Ausarbeitung des 
Bonner Grundgesetzes und die Gründung der 
Bundesrepublik Deutschland mit zu dem ge-
genwärtigen Zustand eines — offensichtlich 
noch auf längere Zeit — zweigeteilten Deutsch-
lands beigetragen haben. Hieraus ergibt sich 
naturgemäß die Frage, ob die Deutschen im 
Juli 1948 eine reale Alternative zur Annahme 
der Londoner Empfehlungen hatten und ob 
sich daraus der Vorwurf ableiten läßt, die 
Ministerpräsidenten hätten einen anderen 
Weg einschlagen müssen. Bei dem verhältnis-
mäßig geringen zeitlichen Abstand zu jenen 
Ereignissen kann der Versuch einer Stellung-
nahme natürlich nur vorläufig sein.

1. Ablehnung oder Annahme — 
keine Möglichkeit der Verhandlung

Für die deutschen Ministerpräsdidenten gab 
es im Juli 1948 nur die Möglichkeit, die Lon-
doner Empfehlungen entweder anzunehmen 
oder abzulehnen.
Die dritte theoretische Möglichkeit, durch Ver-
handlungen mit den Militärgouverneuren zu 
einer Regelung zu kommen, die die deutschen 
Interessen mehr berücksichtigt hätte, war 
nicht vorhanden. Die Militärgouverneure hat-
ten keine entsprechende Handlungsvollmacht. 
Sie wären gezwungen gewesen, jede Abwei-
chung von dem in London erzielten Kompro-
miß ihren Regierungen zu berichten, die dann 
hierzu ihre Zustimmung hätten geben müssen. 
Die französische Regierung hatte auf eine sol-
che Entwicklung ihre Hoffnungen gesetzt, da 
sie durch Ablehnung deutscher Änderungs-
wünsche die ihr so schwer gefallene Zustim-
mung zu den Londoner Empfehlungen wieder 
hätte rückgängig machen können. Nicht nur, 
daß der französische Militärgouverneur Koenig 
den deutschen Ministerpräsidenten der engli-
schen und amerikanischen Besatzungszone bei 
der Vorstellung sagte, sie könnten die Emp-
fehlungen auch ablehnen1), auch der Staats-
sekretär in der Kanzlei des französischen Mi-
nisterpräsidenten erklärte nach einer Sitzung 

1) Mittlung Reinhold Maiers in einer Unterredung 
mit dem Verfasser am 24. März 1966 in Stuttgart.

2) L'Annee politique 1948, S. 127; Sozialdemokrat 
vom 17. Juli 1948.
3) Festschrift für Hans Schaeffer, S. 347.
4) Veröffentlicht ist nur das Protokoll über die 
Schlußsitzung am 26. Juli 1948 (Documents on the 
German Federal Constitution, S. 46—49). Hiernach 
hat es General Koenig den Ministerpräsidenten aus-
drücklich gesagt.
5) Siehe oben S. 18 ff.
6) Wortlaut: Drucksache des Parlamentarischen Ra-
tes Nr. 74.
7) Wortlaut: Drucksache des Parlamentarischen Ra-
tes Nr. 39.

des Kabinetts am 16. Juli 1948, die französi-
sche Regierung werde sich den Koblenzer Vor-
schlägen widersetzen 2 ).
Diese Tatsache der fehlenden Verhandlungs-
vollmacht war den deutschen Ministerpräsi-
denten auch bekannt. Strauß 3) behauptet ohne 
Quellenangabe, dies sei ihnen damals nicht 
bekannt gewesen. Aus den Sitzungsprotokollen 
über die gemeinsamen Besprechungen der Mi-
nisterpräsidenten und Militärgouverneure er-
gibt sich aber, daß die Ministerpräsidenten es 
sehr wohl wußten 4   ).
Die Ministerpräsidenten haben zudem ver-
sucht — wie bereits dargestellt worden 
ist 5) —, ihre Vorstellungen gegenüber den 
Militärgouverneuren durchzusetzen.
Wenn sie auch nur in einigen Punkten Abwei-
chungen anstrebten, so bedeutet dies nicht, 
daß sie in allen anderen Punkten mit den 
Londoner Empfehlungen einverstanden gewe-
sen wären. Einhellig lehnten sie die Abtren-
nung des Saargebiets von Deutschland und die 
beabsichtigten Grenzberichtigungen ab, natür-
lich hätten sie auch am liebsten die Errichtung 
der internationalen Ruhr- und Sicherbeitsbe- 
hörde ebenso wie die Reparationen und die 
Verbote und Beschränkungen der deutschen 
Industrie verhindert. Hinsichtlich der zukünfti-
gen politischen Gestaltung Deutschlands da-
gegen hatten die Deutschen vor der Londoner 
Sechsmächtekonferenz keineswegs eine ein-
heitliche Auffassung entwickelt: Die vom „Ell- 
wanger Freundeskreis" am 13. April 1948 be-
schlossenen „Grundsätze für

6
 eine deutsche 

Bundesverfassung" ) entsprachen beispiels-
weise weitgehend den extrem föderalistischen 
Vorstellungen der französischen Regierung. 
Dagegen befand sich eine Denkschrift des Zo-
nenbeirates mehr in Über

7
einstimmung mit den 

britischen Ansichten ).
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Gemeinsam waren die Deutschen aber der An-
sicht, daß die Besetzung rechtlich geregelt wer-
den müßte. Bereits die Münchner Konferenz 
der Ministerpräsident 8en vom 6. bis . Juni 
1947 hatte dies mit folgenden Worten zum 
Ausdruck gebracht: „Die in München versam-
melten Chefs der deutschen Länderregierun-
gen stellen fest, daß es im dringenden Inter-
esse der deutschen Bevölkerung und der För-
derung des demokratischen Rechtsgedankens 
liegt, das Verhältnis zu den Besatzungsmäch-
ten in formulierten Rechtssätzen niederzule-
gen, wie sie sich gemäß dem Vorspruch der 
Haager Landkriegsordnung ,aus den unter ge-
sitteten Staaten geltenden Bräuchen und aus 
den Gesetzen der Menschlichkeit und aus den 
Forderungen des öffentlichen Gewissens' er-
geben." 8).

8) Deutsche Ministerpräsidentenkonferenz, S. 114.
9) Siehe oben S. 8 f.
10) Mitteilung Ehards in einer Unterredung am 
25. März 1966 in München.
11) Mitteilung Kaisens in einer Unterredung am 
18. April 1966 in Bremen.

12) Occupation of Germany, Policy and Progress, 
S. 4.
13) Survey of International Affairs.
14) Warburg, Germany Bridge or Battleground, 
S. 65.
15) Veröffentlichte, aber nicht gehaltene Rede 
Bevins vom 16. Dezember 1947 (Times 17. 12. 1947).
16) Wortlaut des Kommuniques: Dokumente zur 
Deutschlandpolitik der Sowjetunion, Bd. I, S. 183 
bis 194.

2. Hätte eine Ablehnung gesamtdeutschen 
Interessen gedient?

Wie bereits dargelegt9), bedeutete die An-
nahme der Londoner Empfehlungen immerhin 
die Übertragung von mehr Verantwortung und 
Zuständigkeiten auf Deutsche und staatliche 
Einheit wenigstens im Bereich der drei West-
zonen — und die weitere Entwicklung hat ge-
zeigt, daß die Londoner Empfehlungen in Ver-
bindung mit der durchgeführten Währungs-
reform tatsächlich einen gangbaren Weg aus 
dem Chaos bedeuteten. Man wird aber den-
noch sagen müssen, daß die deutschen Mini-
sterpräsidenten der drei Westzonen verpflich-
tet gewesen wären, die Frankfurter Doku-
mente abzulehnen, wenn eine Chance bestan-
den hätte, daß sich die vier Siegermächte doch 
noch in absehbarer Zeit auf eine gemeinsame 
Politik gegenüber Deutschland mit der Folge 
einigen würden, eine weitere Vertiefung der 
Spaltung Deutschlands zu verhindern. Denn 
es wäre sicher übertrieben zu behaupten, 
die Ministerpräsidenten wären 1948 davon 
überzeugt gewesen, es würde sich schließlich 
bei der Verwirklichung der Londoner Empfeh-
lungen nur um ein Provisorium handeln 10 ). 
Kaisen hatte bereits bei einem Besuch der Ost-
zone anläßlich der Vorbereitung der Konferenz 
der Ministerpräsidenten im Oktober 1946 den 
Eindruck gewonnen, sie könnte für „abseh-
bare Zeit" nicht mit dem Westen vereint wer-
den11   ). Auch die Tatsache, daß man nicht von 

einer verfassunggebenden Versammlung, son-
dern von einem Parlamentarischen Rat, nicht 
von einer Verfassung, sondern von einem 
Grundgesetz sprach, konnte wohl kaum reali-
ter die Dinge ändern.

a) Gab es Hoffnung auf Einigung der vier 
Siegermächte?

Gab es aber berechtigte Hoffnung, daß sich die 
vier Siegermächte bei Ablehnung der Londo-
ner Empfehlungen durch die Deutschen über 
eine gemeinsame Politik gegenüber Deutsch-
land einigten?
Die Verhandlungen im Rat der Außenminister 
waren wegen der Unüberbrückbarkeit der 
Standpunkte abgebrochen worden. Die Sowjet-
union hatte ihre Mitarbeit im Kontrollrat und 
in der alliierten Kommandantur in Berlin 
eingestellt. Die monatelangen Verhandlungen 
über Deutschland hatten lediglich zu der Eini-
gung geführt, daß Preußen als Staat zu liqui-
dieren sei. Jeder Tag der fehlenden Einigung 
der vier Großmächte war für die englische und 
amerikanische Regierung mit erheblichen fi-
nanziellen Zuschüssen an ihre Besatzungs-
zonen verbunden: Die Zuschüsse der amerika-
nischen Regierung für Importe in ihre Zone 
betrugen bis Ende 1946 290 Millionen Dol-
lar 12 ); während England im Jahre 1946 10 Mil-
lionen Pfund Sterling auf bringen mußte 13 ). 
Die Ausgaben erhöhten sich im Jahre 1947 
noch erheblich. Frankreich dagegen hatte fi-
nanzielle Vorteile von seiner Zone: Im Jahre 
1946 im Werte von etwa 60 Millionen Dol-
lar14 ). Die Sowjetunion hat nach Schätzungen 
bis Ende 1947 Werte in Höhe von mehr als 
7 Milliarden Dollar aus ihrer Zone entnom-
men 15 ).

Die Auffassungen der Sowjetunion über die 
Lösung des Deutschlandproblems sind in 
einem Kommunique enthalten, das zum Ab-
schluß der Warschauer Konferenz der Außen-
minister der Sowjetunion, Albaniens, der 
Tschechoslowakei, Jugoslawiens, Polens, Ru-
mäniens und Ungarns am 24. Juni 1948 ver-
öffentlicht worden ist16 ). Der größte Teil des 
Kommuniques ist Angriffen auf die Londoner 
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Empfehlungen und die Politik der Westmächte 
gewidmet. Abschließend wird jedoch gefor-
dert:
„1. Durchführung von Maßnahmen, die die 
Vollendung der Entmilitarisierung Deutsch-
lands gewährleisten, nach Übereinkommen 
zwischen Großbritannien, der Union der Sozia-
listischen Sowjetrepubliken, Frankreich und 
den Vereinigten Staaten von Amerika.
2. Errichtung einer Kontrolle der vier Mächte 
— Großbritannien, Union der Sozialistischen 
Sowjetrepubliken, Frankreich und Vereinigte 
Staaten von Amerika — über die Schwer-
industrie der Ruhr für eine bestimmte Frist 
mit dem Ziel, die Friedenszweige der Ruhr-
industrie zu entwickeln und die Wiederher-
stellung des Kriegspotentials Deutschlands 
nicht zuzulassen.
3. Bildung einer provisorischen demokrati-
schen, friedliebenden gesamtdeutschen Regie-
rung aus Vertretern demokratischer Parteien 
und Organisationen Deutschlands nach Über-
einkommen zwischen den Regierungen Groß-
britanniens, der Union der Sozialistischen So-
wjetrepubliken, Frankreichs und der Vereinig-
ten Staaten von Amerika mit dem Ziel, Garan-
tien gegen die Wiederholung einer deutschen 
Aggression zu schaffen.
4. Abschluß eines Friedensvertrages mit 
Deutschland gemäß den Potsdamer Beschlüs-
sen, damit die Besatzungstruppen aller Mächte 
binnen Jahresfrist nach Abschluß des Frie-
densvertrages abgezogen werden.
5. Ausarbeitung von Maßnahmen seitens der 
Staaten, die durch die deutsche Aggression 
gelitten haben, zur Erfüllung der Reparations-
verpflichtungen durch Deutschland."
Wäre diese Politik akzeptiert worden, so 
hätte sie der Sowjetunion beim wirtschaftli-
chen Wiederaufbau in den drei Westzonen ein 
dauerndes Vetorecht verschafft; die Entmilita-
risierung (Punkt 1) hätte es russischen Inspek-
toren ermöglicht, in ganz Westdeutschland In-
dustrieanlagen zu betreten und gegen die Her-
stellung irgendwelcher Güter einzuschreiten, in 
denen sie Erzeugnisse von militärischem Wert 
hätten erblicken wollen. Eine Viermächtekon-
trolle des Ruhrgebietes (Punkt 2) hätte den 
Sowjets die Gelegenheit verschafft, in die 
Werke des rheinisch-westfälischen Industrie-
reviers Inspektoren zu setzen und die Beteili-
gung dieses Gebietes am wirtschaftlichen Wie-
deraufbau Europas überhaupt zu erschweren. 
Durch das Festlegen von Maßnahmen zur Er-
füllung der deutschen Reparationsverpflichtun- 
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gen hätten die Sowjets in jeder Hinsicht in die 
westdeutsche Wirtschaftspolitik hineinreden 
können. Da die Sowjetunion 10 Milliarden 
Dollar aus der laufenden Produktion forderte, 
hätte sie bewirken können, daß ein großer 
Teil der westdeutschen Industrie mehr für 
Reparationslieferungen arbeitete als für das 
europäische Wiederaufbauprogramm 17 ).

17) Davison, Die Blockade von Berlin, S. 41.
18) Davison, a. a. O., S. 40.
19) Summery of multipartite agreements on Ger-
many S. 160/CFM/47/M 48.
20) EA 1947, S. 715.
21) Summery of multipartite agreements on Ger-
many, S. 154/CFM/47/M 121.

Ob die Sowjets bereit gewesen wären, west-
lichen Inspektoren zu ermöglichen, in die Ost-
zone einzureisen, ist ungewiß18  ): Während 
der Sitzungen des Rates der Außenminister 
war jedenfalls klar geworden, daß die West-
mächte nicht bereit waren, eine derartige Prä-
senz der Sowjets in den westlichen Besat-
zungszonen zu dulden.
Es bestand im Juli 1948 — und das hat sich 
eigentlich bis auf den heutigen Tag nicht ge-
ändert — keine Veranlassung, daran zu glau-
ben, daß der in London erzielte Kompromiß 
der Westmächte in absehbarer Zeit mit den 
Vorstellungen der Sowjetunion in Einklang 
gebracht werden könnte.
Die Forderung nach Bildung einer Regierung 
für ganz Deutschland allerdings (Punkt 3) 
wurde im Juli 1948 von allen drei West-
mächten einschließlich Frankreichs geteilt: Am 
5. April 1947 hatte der Rat der Außenminister 
auf seiner Moskauer Sitzung sogar den Be-
schluß gefaßt, drei Monate nach Schaffung der 
in Potsam vorgese

19
henen Zentralverwaltungen 

einen deutschen Beirat ) und nach weiteren 
neun Monaten eine provisorische deutsche 
Regierung einzusetzen20  ). Ganz abgesehen 
davon, daß Frankreich Vorbehalte machte, die 
Saar nicht in diese Regelung einzubeziehen 21 ) 
— wogegen sich die sowjetische Delegation 
wandte —, und für das Rheinland und Ruhr-
gebiet eine besondere Regelung erwartete, 
womit wiederum die Angelsachsen nicht ein-
verstanden waren, bedeutete dieser Beschluß 
praktisch aber nur, daß der politische Aufbau 
Deutschlands schrittweise vollzogen werden 
mußte:
Die vier Mächte konnten sich nämlich weder 
über die Zusammensetzung der Zentralverwal-
tung noch über die Abgrenzung ihrer Zustän-
digkeiten zu denen der Länderregierungen 
noch über die Zusammensetzung des Konsulta-
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tivrates einigen, über die Notwendigkeit der 
Errichtung von deutschen Zentralverwaltungs-
stellen waren sie sich jedoch einig22 ). Die 
westlichen Außenminister vertraten aber die 
Auffassung, daß sich die zentralen Verwal-
tungsbehörden aus Vertretern der Länderre-
gierungen zusammensetzen sollten23  ), wohin-
gegen der sowjetische Außenminister Molo-
tow meinte, dies stände im Widerspruch zum 
Potsdamer Abkommen,

24

 in dem von deutschen 
Staatssekretären und nicht von Kollegien die 
Rede wäre ).  Nach sowjetischen Vorstellun-
gen sollten in dem Konsultativrat alle demo-
kratischen Parteien, Gewerkschaften und an-
dere antinazistischen Organisationen vertreten 
sein25 ). Die Westmächte waren dagegen der 
Auffassung, von den Ländern sollten nach 
Rücksprache mit den politischen Parteien und 
Gewerkschaften je drei Vertreter ernannt wer-
den26 ). Schließlich waren alle vier Mächte der 
Meinung, daß jede Entscheidung über die poli-
tische Einheit von der vorhergehenden Ver-
wirklichung der wirtschaftlichen Einheit ab-
hängig zu machen wäre 27   ). Damit waren wei-
tere gegensätzliche Auffassungen der vier 
Mächte angesprochen.

22) Summary of multipartite agreements on Ger-
many, S. 154/CFM/47/M121.
23) Ebenda.
24) Ebenda.
25) Ebenda.
26) Ebenda.
27) EA 1947, S. 735.
28) Schwarz, a. a. O., S. 343.

29) EA 1948, S. 1143.
30) Mitteilung Kaisens in einer Unterredung am 
18. April 1966 in Bremen; Deuerlein, a. a. O., 
S. 269—273 und Anmerkung 462, S. 294/295.

In den ersten Nachkriegsjahren war auch mit 
hinreichender Deutlichkeit klar geworden, daß 
die Sowjetunion sich jeder Regelung für ein 
Gesamtdeutschland widersetzen würde, die 
nicht zu einer kommunistischen Herrschaft ge-
führt hätte. Dies wird besonders deutlich am 
Schicksal Jacob Kaisers, der als 1. Vorsitzen-
der der CDU der sowjetisch besetzten Zone 
von den Sowjets Ende 1947 abgesetzt worden 
ist. Zutreffend schreibt Schwarz, für die deut-
sche Nachkriegspolitik sei Kaisers Scheitern 
ein Testfall und eine Art Alibi. Und ihm ist 
auch zuzustimmen, wenn er fortfährt: „Wenn 
es nicht einmal ihm, dem relativ schmiegsa-
men, kompromißbereiten, Rußland mit Sym-
pathie gegenüberstehenden Propagandisten 
einer Blockfreiheit Deutschlands gelang, die 
Sowjetunion von dem Vorhaben abzubringen, 
ganz Deutschland oder zumindest ihre Besat-
zungszone zu sowjetisieren, so war den Mög-
lichkeiten dieser Politik damit das Urteil ge-
sprochen. Dann hatten Adenauer und Schuma-
cher in der Tat recht in ihrer skeptischen Beur-
teilung der russischen Deutschlandpläne." 28)

b) War eine Einigung der Deutschen 
untereinander zu erwarten?

Es ist weiter zu fragen, ob den Ministerpräsi-
denten der westlichen Besatzungszonen daraus 
ein Vorwurf gemacht Werden kann, daß sie 
1948 von der ihnen offenbar gegebenen Mög-
lichkeit keinen Gebrauch gemacht haben, Ver-
treter der Ostzone an der kommenden Bera-
tung zu beteiligen. Ein Vorwurf müßte ihnen 
jedenfalls dann gemacht werden, wenn im Juli 
1948 die Hoffnung bestanden hätte, daß 
Deutsche aus den vier Besatzungszonen sich 
einigen würden.
In den ersten Nachkriegsjahren war aber be-
reits deutlich geworden — und auch hieran 
hat sich bis zum heutigen Tage nichts geän-
dert —, daß die Sozialistische Einheitspartei 
Deutschlands als die bestimmende politische 
deutsche Kraft in der sowjetisch besetzten 
Zone genau die Auffassung der Sowjetunion 
vertrat. Anfängliche Ansätze, deutsche Ge-
sichtspunkte geltend zu machen — etwa in der 
Frage der Oder-Neiße-Grenze —, verschwan-
den sehr bald.
Wenn man überhaupt hätte erwarten können, 
daß die Ministerpräsidenten der sowjetisch be-
setzten Zone zu gesamtdeutschen Beratungen 
kommen würden — der ersten Zusammenkunft 
im Oktober 1946 waren sie mit der Begrün-
dung ferngeblieben, die in Vorbereitung be-
findlichen Landtagswahlen ließen ihre Abwe-
senheit nicht zu 29 ) —, so hätten sie sicher nur 
die Thesen der Sowjetregierung vertreten, wie 
das auf der Münchener Konferenz der deut-
schen Ministerpräsidenten 1947 der Fall war: 
Der damalige Ministerpräsident Thüringens, 
Rudolf Paul, hatte sich dem um Vermittlung 
bemühten Kaisen gegenüber offenbart und ge-
sagt, daß die Ministerpräsidenten der Ostzone 
zwar nach München kommen durften, aber An-
weisung erhalten hatten, entweder die Konfe-
renz nach sowjetischen Vorstellungen verlau-
fen oder fehlschlagen zu lassen30 ). Der Ver-
such, sich unter diesen Umständen'mit Vertre-
tern der sowjetisch besetzten Zone zu einigen, 
hätte deshalb zumindest dieselben Probleme 
aufgeworfen, die in den alliierten Deutschland-
besprechungen aufgetaucht waren.

Sofern überhaupt Vertreter nichtkommunisti-
scher westlicher Parteien für eine Ostorientie-
rung plädierten, verlangten sie zumindest: 
Verzicht auf eine Sowjetisierung Deutschlands 
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und speziell der Sowjetzone, wie sie von den 
Kommunisten immer offenkundiger betrieben 
wurde, Rückgabe der unter polnischer Verwal-
tung stehenden deutschen Ostgebiete, Wieder-
herstellung der deutschen Wirtschaftseinheit, 
Entlassung der deutschen Kriegsgefangenen, 
Beendigung der weitgehenden wirtschaftlichen 
Ausbeutung der Ostzone, Einstellung des Poli-
zeiterrors. Diese Vorbedingungen sind bei-
spielsweise in einem Memorandum des ehe-
maligen Moskauer Botschafters Rudolf Na-
dolny enthalten, der immerhin überzeugter 
Verfechter echter Ostorientierung der deut-
schen Po 31litik war ).

c) Blockfreiheit für Deutschland?
Während des Jahres 1948 ließen sich sogar 
einige Intellektuelle nicht vom Ost-West-Ge- 
gensatz beeindrucken und erträumten ein neu-
trales Deutschland inmitten der gegnerischen 
Blöcke       ). Die Politiker dagegen waren allge-
mein zur Einsicht gelangt, daß die Blockfrei-
heit jedenfalls vorläufig nicht mehr zu den 
Möglichkeiten deutscher Politik gehörte. Vor-
her war es für einen Teil namhafter Politiker 
und der deutschen Publizistik durchaus denk-
bar, in Deutschland eine rechtstaatliche Demo-
kratie aufzubauen, ohne deshalb auch schon in 
der machtpolitischen Auseinandersetzung zwi-
schen den Siegern Partei zu ergreifen33 ).

31)  Nachweis bei Schwarz, a. a. O., S. 662/663.
32) Schwarz, a. a. O., S. 293.
33) Schwarz, a. a. O., S. 292 ff.

34) Zitiert nach Schwarz, a. a. O., S. 325.
35) Vgl. oben S. 1f.
36) Pünder, a. a. O., S. 323.
37) Ebenda.
38) Pünder, a. a. S. 322.

d) Auch die Ablehnung der Frankfurter 
Dokumente hätte die Wiedervereinigung 
nicht gebracht

Wenn sich aber aus alledem nur der eine 
Schluß ergibt, daß weder Hoffnung bestand, 
die vier Mächte würden sich auf eine gemein-
same Politik gegenüber Deutschland einigen, 
noch daß es den Deutschen selbst möglich war, 
zu einem gemeinsamen Handeln zu kommen, 
dann hätte auch die Ablehnung der Londoner 
Empfehlungen bzw. der Frankfurter Doku-
mente nicht die Wiedervereinigung Deutsch-
lands — denn hiervon und nicht von Aufrecht-
erhaltung der Einheit mußte auch schon zu je-
nem Zeitpunkt gesprochen werden — gebracht; 
die Weichen konnten von den Ministerpräsi-
denten im Juli 1948 daher auch nicht anders 
gestellt werden. Es wäre deshalb durchaus un-
zutreffend zu behaupten, die Deutschen der 
drei Westzonen hätten zugunsten ihres eige-
nen wirtschaftlichen Aufschwungs gesamtdeut-
sche Interessen außer acht gelassen.

Jakob Kaiser hatte nur zu recht, wenn er am 
6. Juni 1948 in Freiburg erklärte: „Warnen 
möchten und müssen wir vor einem reinen 
Weststaat. Nur kühl rechnender Verstand 
kann ihn sich ausdenken. Nur jene Fachleute, 
die lediglich in Zahlen und Rubriken denken, 
die über Verstandeskonstruktionen das leben-
dige Gefühl eines unglücklichen Volkes über-
sehen. Einem so konstruierten Weststaat wird 
das Gefühl des Volkes nicht entgegenschla-
gen . . .". In derselben Rede sagte er aber wei-
ter: „Es wäre töricht, sich zu verhehlen, daß die 
politische und wirtschaftliche Abriegelung der 
Ostzone die Westzone zum Handeln zwingt. . ., 
denn die Hilfe des Marshallplanes muß Wirk-
lichkeit werden." 34 ) Diese Auffassung dürften 
wohl auch die Ministerpräsidenten unterstri-
chen haben. Sie aber mußten sich entscheiden 
und konnten nicht, wie es Kaiser in dieser 
Rede tat, zwischen illusionärem Einheits-
wunsch und Einsicht in die reale Sachlage 
schwanken.

Zudem hätten die Ministerpräsidenten, wenn 
sie die Londoner Empfehlungen im Hinblick 
auf die Gefahr einer Vertiefung der Spaltung 
Deutschlands ablehnen wollten, auch die wei-
tere Zusammenarbeit in der Bizone ablehnen 
müssen. Denn spätestens nach 

35

der Änderung 
der Bizonencharta vom Januar/Februar 
1948 ) war der Name „Verwaltung" für die 
Gesamtheit der bizonalen Stellen ein „irrefüh-
render Term 36inus" ). Wie Pünder dargestellt 
hat, trug dieser Ausdruck nicht der Tatsache 
Rechnung, daß „in Wirklichkeit auf bizonaler 
Ebene alle drei Staatsfunktionen in Erschei-
nung traten" 37):  Der Verwaltungsrat mit den 
Direktoren und dem präsidierenden Oberdirek-
tor vertrat das exekutive Element, Wirtschafts-
rat und Länderrat übten hauptsächlich legisla-
tive Funktionen aus, und das deutsche Ober-
gericht schließlich 

38
gehörte der dritten Gewalt 

an ).
Was die Ausgestaltung der Bizonenverfassung 
anging, waren es aber gerade die Deutschen, 
die schon früh eine politische Organisation an-
strebten. So hatten die süddeutschen Minister-
präsidenten es bereits am 26. September 1946 
für notwendig erklärt, „die Tätigkeit der Ein-
richtungen zur wirtschaftlichen Vereinheitli-
chung zunächst der amerikanischen und der 
britischen Zone im Hinblick auf die Entwick-
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lung zur parlamentarischen Demokratie der 
Überwachung durch die Parlamente, wie sie 
bereits bestehen oder in der nächsten Zeit be-
stehen werden, 39 zu unterwerfen" ).  Hier wa-
ren es die Alliierten, die die Auffassung ver-
traten, daß die Einrichtung einer parlamentari-
schen Instanz auf Zweizonenebene einer poli-
tischen Vereinigung der beiden Zonen gleich-
komme. So erklärte General Clay am 23. Fe-
bruar 1947 vor den Ministerpräsidenten in Ber-
lin: „Ich möchte Ihnen bekanntgeben, daß Ge-
neral Robertson und mir vollkommen bewußt 
ist, daß ein Koordinierungsausschuß oder ir-
gendein politisches Organ, welches für alle 
diese Ämter verantwortlich ist, wünschenswert 
wäre; jedoch möchten wir keinem das Recht 
geben, die amerikanische oder die britische 
Zone zu beschuldigen, daß sie einen fait ac- 
compli herbeigeführt haben, indem sie eine 
politische Organisation für beide Zonen errich-
tete 40n." )

Erst nach dem Scheitern der Londoner Sitzung 
des Rates der Außenminister hatten die Alli-
ierten keine Bedenken mehr, die Frankfurter 
Bizonenorgane nochmals umzubilden 41    ).

39) Zitiert nach Pünder S. 86.
40) Härtel, Der Länderrat des amerikanischen Be-
satzungsgebiets, S. 50.
41) Pünder, a. a. O., S. 124/125.
42) Vgl. Schwarz, a. a. O., S. 827, für die „Verhand-
lungen" im Zusammenhang mit der Neugestaltung 
der Bizonencharta vom Januar/Februar 1948.
43) Löwenstein, Deutschlands Schicksal 1945—1957, 
S. 148.

44) Formulierung Kurt Schumachers in einer Rede 
vom 12. September 1948 auf dem Parteitag der 
SPD in Düsseldorf (Protokoll der Verhandlung des 
Parteitages, S. 42/43).

Nunmehr sollten nach dem Willen der Alliier-
ten die Deutschen an den kommenden Maß-
nahmen eigenverantwortlich mitwirken. Dies 
kam dadurch zum Ausdruck, daß die Maßnah-
men nicht mehr oktroyiert wurden, sondern 
vorher Verhandlungen zwischen den Deut-
schen und den Alliierten stattfanden, 

42

obwohl 
diese Verhandlungen viel eher den Charakter 
eines Befehlsempfanges ) hatten.

3. Zusammenfassung

Es ist offensichtlich, daß in den meisten Fällen 
bei der parallel verlaufenden Entwicklung in 
Mittel- und Westdeutschland vielfach im We-
sten Deutschlands der erste Schritt getan 
wurde und der Osten die westlichen Maßnah-
men für seinen Bereich nur „nachzuäffen" 43 ) 
brauchte: So folgte den Verwaltungsräten und 
dem ersten Wirtschaftsrat im Laufe des Jahres 
1947 in Mitteldeutschland die Bildung einer 
„deutschen Wirtschaftskommission", der Än-

derung der bizonalen Organisation vom Fe-
bruar 1948 schloß sich der weitere Ausbau der 
Wirtschaftskommission in der SBZ an. Nach 
der Währungsreform für die drei Westzonen 
am 18. Juni 1948 wurde eine Währungsreform 
in Mitteldeutschland am 23. Juni 1948 durch-
geführt. Das Bonner Grundgesetz vom 24. Mai 
1949 wurde mit der Annahme einer Verfas-
sung durch den sogenannten deutschen Volks-
kongreß am 30. Mai 1949 beantwortet. Schließ-
lich wurde nach der Konstituierung der Bun-
desrepublik Deutschland am 20. September 
1949 die Deutsche Demokratische Republik am 
7. Oktober 1949 gegründet. Allerdings wurden 
im westlichen Teil Deutschlands nicht immer 
die ersten Schritte vollzogen. So hatten die 
Sowjets durch Befehl Nr. 17 des obersten 
Chefs der sowjetischen Militärverwaltung be-
reits zum 10. August 1945 Zentralverwaltun-
gen in der sowjetischen Besatzungszone er-
richtet.
Bei oberflächlicher Betrachtungsweise könnte 
man der Meinung sein, daß die Initiative zu 
Maßnahmen, die zur Vertiefung der Spaltung 
Deutschlands führten, von westlicher Seite 
ausging. Hierbei würde man aber den ent-
scheidenden Gesichtspunkt außer acht lassen, 
daß die Einheit Deutschlands bereits durch 
die Aufteilung in vier Zonen im Jahre 1945 
verloren gegangen war. Die westlichen Initia-
tiven hatten ihren Grund im wesentlichen 
darin, daß die Sowjetunion nicht bereit war, 
die Vereinbarung des Potsdamer Abkommens, 
Deutschland als wirtschaftliche Einheit zu be-
trachten, zu realisieren; die Sowjetisierung der 
Ostzone führte ja geradezu zu einer faktischen 
Ausgliederung eines Oststaates aus Deutsch-
land.
Die Ministerpräsidenten der drei Westzonen 
mußten von dieser außenpolitischen Situation 
ausgehen. Die Londoner Empfehlungen waren 
nicht der Deutschen wegen getroffen, sondern 
es handelte sich um ein „Stück Machtvertei-
lung der Okkupationsmächte, das sich auf 
deutschem Boden abspielte" 4). Es blieb den 
Deutschen nur die Wahl, entweder darauf ein-
zugehen oder weiterhin die politische Gestal-
tung in Deutschland allein den Besatzungs-
mächten zu überlassen. Mit der Annahme der 
Empfehlungen war damit gleichzeitig die 
außenpolitische Entscheidung für den Westen 
verbunden. Es war eine „Antwort auf die 
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Herausforderung einer einmaligen histori-
schen S 45ituation" ).
Man kann also sagen, daß den Deutschen 
die Spaltung Deutschlands durch die vor-
handenen Umstände aufgezwungen worden 
ist. Es kann aber nicht behauptet werden, daß 
der von den Westmächten bei der Gründung

45) Allemann, Bonns verschränkte Fronten, S. 8. 

der Bundesrepublik gesteckte Rahmen aufge-
zwungen worden wäre: Die Grundsätze, eine 
demokratische, föderative Verfassung aufzu-
bauen, entsprachen auch dem eigenen politi-
schen Willen des deutschen Volkes. Hier liegt 
auch der entscheidende Unterschied zur Ent-
wicklung in der sowjetisch besetzten Zone, wo 
ein politisches System ersichtlich gegen den 
Willen der Bevölkerung errichtet wurde.
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